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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Berufsausbildungsgesetz geän
dert wird (Berufsausbildungs gesetz-Novelle 

1978) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das 'Berufsausbildungsgesetz, ,BGBL Nr. 142/ 
1969, in der Fassung des Arheitsverfassungs
gesetzes,BGBl. Nr. 22/1974, des Entgeltfort
Z3ihlungsgesetzes, BGBL. Nr. 399/1974, und der 
Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1974, BGBL 
Nr. 475, wird .wie folgt geändert: 

1. In .der lit .. a des § 2 Abs. 2 ist das Wort 
"Gewerbeordnung" durch die Worte "Gewerbe
ordnung 1973, BGBL Nr. 50(1974," zu ersetzen. 

2. Die lit. c des § 2 Abs. 2 hat zu lauten: 

",c) sie, oder in den Fällen des § 3 ·der Aus
bilder, die erforderlichen Fachkenntnisse 
besitzen und, sofern Albs. 7 und Abs. 8 
nicht anderes bestimmen, ;die Ausbilder
,pr,üfung . (§§ 29a H)erfolgreich ahgelegt 
halben und" 

3. Die Abs. 3 und 4 des § 2 haben zu lauten: 

,,(3) Inhaber eines Gewerbes, ,dessen Ausübung 
die Erbringung des Befähigungsnachweises vor
aussetzt (§ 16 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1973), 
dürfen Lehrlinge in den ihrem Gewerbe ent
sprechenden Lehrberufen nur ausbilden, wenn 
sie - ausgenOllllmen die Fälle .des § 17 Abs. 1 
der Gewerbeordnung 1973 - die erforderlichen 
Fachkenntnisse durch die Ellfüllung der im § 16 
Abs. 2 der Gewerbeordnung 1973 angeführten 
Voraussetzungen nachweisen. Dieser Nachweis ist 
nicht erforderlich, wenn ,ein Ausbilder (§ 3) mit 
der Ausbildung von Lehrlingen betraut ist .. 

.(4) Die' ,für den Gewellbeinhahereinschließlich 
des Fortbetriebsberechtigt;en (§ 41 der Gewerbe
ordnung 1973) geltenden Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes finden auf den gewerberecht
lichen Geschäftsführer e§ 39 der Gewerbeord
nung 1973), den gewerberechtlichen Pächter 

(§ 40 der Gewerbeordnung 1973) und ·den 
Filialgeschäftsfiü,hrer (§ 47 der Gewerbeord
nung 1973) sinngemäß Anwendung." 

4. Die lit.a des § 2 Albs. 5 hat ,zu lauten: 

"a) durch ,die Inhaber von Betrieben, die nicht 
den Bestimmungen der GeweI1beordnung 
1973 unterliegen, deren Inhaber aber Mit
glied einer Landeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft sind," 

5. Die lit. c des § 2 Albs. 5 hat ,zu lauten: 

"c) ·durch die österreichischen Bundesforste, die 
österreichischen Salinen, die Post- und 
Telegraphenverwaltung, di,e Elektrizitäts
versorgungsunternehmen, die gemeinnützi
gen Wohnungsunternehmen, die Sozialver
sicherungsträger, di.e Baual'lbeiter-Urlaubs
kasse und die g,esetzlichen beruflichen 
Interessenvertretungen von Arbeit;gebern 
und Arbeitnehmern," 

6. In ·der lit. d des§ 2 Abs. 5 hat das Wort 
"oder" zu entfallen. 

7. Die lit. e des § 2 Abs. 5 hat zu lauten: 

"e) in Verwaltungsstellen der Gebietskörper
schaften und in Instituten und Kliniken 
von Universitäten, Kunsthochschulen und 
der österreichischen Akademie der Wissen
schaften oder" 

8. Der lit. e des § 2 Abs. 5 ist folgend.e lit. f 
anzufügen: 

"f) durch Rechtsanwälte und Ziviltechniker, " 

9. Dem § 2 sind folgende .AJbs. 7 und 8 an
zufügen: 

,,(7) Wird bei erstlffialigem AUS1bilden von 
Lehrlingen (§ 3 a) bescheidmäßig festgestellt, daß 
die ~m § 3 a Albs. 1 festgelegten Voraussetzungen 
vorliegen, so darf der Lehrberechtigte oder der 
Ausbilder innerhalb von zwei Jahren nach 
Rechtskraft des Bescheides Lehrlinge auch dann 
ausbilden, wenn er die AusbilderprÜlfung noch 
nicht erfolgreich abgelegt hat. Nach diesem Zeit
punkt ,dürfen die ,bereits aufgenommenen Lehr-
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2 708 der Beilagen 

linge.2IWar weiter ,ausgeblidet, neue Lehrlinge 
jedüch nicht aufgenommen werden. 

(8) Scheidet während des Ausbildens von Lehr
lingen ein Au~bilder unvorher.gesehen aus und 
hat der Lehl1berechtigte gemäß § 3 Ahs. 1 un
verzüglich ,einen anderen Ausbilder zu betrauen, 
so darf der Lehrberechtigte auch eine sonst ge
eignete Persün, die nüch nicht ,die Ausbilderprü
;fung erfülgreich 3ibgelegt hat, mit Ider weiteren 
Ausbildung vün Lehrlingen hetrauen. Legt ein 
sülcher Ausbilder innerhalb vün ,eineinhalb Jah-· 
ren die Ausbilderprüfung nicht erfülgreich ab, 
so. dürfen nach Ablauf dieser Frist die bereits 
aUlfgenümmenen Lehrlinge zwar weiter ausge
bildet, neue ,Lehrlinge jedoch nieht aufgenommen 
werden." 

10. § 3 hat;zu lauten: 

11.. Nach § 3 sind folgende überschrift und 
folgender § Ja einzufügen,: 

"Erstmalige$ Ausbilden von Lehrlingen 

§ 3 a. (1) Bevor ,in einem Betrieb erstmalig 
Lehrlinge ausgebildet werden, 'hat die Lehrlings
stelle festzustellen, üb die im § 2 Ahs. 6 ange
,führten Voraussetzungen vorliegen. Ohne die 
rechtskräftige Feststellung, daß diese Vo.rauss,et
zungen vorliegen, ist das Ausbilden von Lehr
lingen unzulässig. 

(2) Das Ausbi1den von Lehrlingen in einem 
Betrieb, der ,auf einen Betriebsnachfolger über
gegangen ist, gilt nicht als erstmaliges Aushilden 
im Sinne des Abs. 1, wenn bereits VDf' dem Be
triebsübergang in diesem ,Betrieb Lehrlinge aus
geblidet worden sind. Der Fes!stellungsbescheid 
wirkt nach Maßgabe des § 20 Abs. 3 lit. fauch 

,,§ 3. (1) Der L'ehrberechtigte hat mit der ,für den Betriebsnachfolger. 
Ausbildung vün Lehrlingen andere Persünen, die 
:den AnEürderungen des § 2 Abs. 2 lit: e ent- (3) Wer ein unter, Albs. 1 fallendes Ausbilden 
sprechen, in der Lage sind sich im Betrieb ent- vün Lehrlingen beabsichtigt" hat bei der Lehr
sprechend .zu betätigen, und nicht nach § 4 vün lingsstelledie Erlassung eines, Feststellungsbe-

der Ausbildung vün Lehrlingen ausgeschlossen~~::i~:su ,;~;.a~~:g~~;;r d;~rE~~:~~~~r d~~e~ 
sind, zu betrauen (Ausbilder), süfern es sich 

Angestellte hei sonstiger Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 
a) ;bei dem Lehl1bere~tigten um eine juristi- lit. d A VG 1950) hievon Mitteilung zumachen 

sche Persün oder el~e Persünengesellschaft und ,ihr Gelegenheit ZUr Abgabe einer schrift
des, Ha.ndelsrechtes,' ,lichen Stellungnahme innerhalb einer Frist vün 

ob) um eIn. Unternehmen, dessen Art üder I drei Wüchen zu geben. Auf begründetes Ersuchen 
Umfang eine' fachliche AusbiLdung des hat die Lehrlingsstelle dies,e Frist angemessen, zu 
Lehrlings ind'em, betreffenden Lehrberuf erstrecken. Der Kammer für Arheiter und Ange
unter Aufsicht des Lehrbereehtigten nicht stellte ist eine Ausfertigung -d'es Bescheides zu 
,zuläßt,üder 'übermitteln. Wenn die Entscheidung ihrer frist-

e) um einen Fürtbetrieb ,gemäß § 41 der Ge- gerecht a.bgegebenen Stellungnahme widerspricht, 
werbeürdnung 1973 handelt. steht ihr gegen den Bescheid das Recht der Be-

(2) E' L h b ch' d "ß Ab 1 rufung und gegen den Berufun:gsbescheid das 
. ,m. e r er~ tl~ter, er ~ema . s. Recht der Beschwerde gemäß Art. 131 tAhs. 2 

mcht verpfhchtet Ist, emen Ausbilder mit der B VG R ch 'd' k' 'D' L h l' 
b'ld h l' b . d - , ,wegen e tSWl ngelt zu. le, e r mgs-

Aus 1 ung vün Le r mgen zu ': etrauen, Ist azu 11 h . , . A f " 'h B 
berechtigt; dies gilt insbesündere, wenn es sich sehte ~d at

d 
eme w~ltde~e us' 'ber':lg~ngell res e-

" . d ch Alb 1 r b . ch f ß . d s el es ~ zustan Igen AT:< eltSmsp ~türat zu 
um ,em.' ur s'. It:, m t e~ a tes, m er übermitteln." ' 
Fül1m emes Industnebetnebes ausgeubtes Gewerbe 
Dder um die Ausübung vün Rechten handelt, 
die dem Gewerbeinhaber im Rahmen seiner Ge
werbeberechtigung zustehen, wie die DurchJüh
rung vün Instandsetzungs- ,und V,üllendungsar
beiten o.der die Führung elnes Nebenbetriebes. 

(3) Ein 'gewerberechtlicher Geschäftsführer Dder 
ein Filialgeschäftsführer darf als AusbiLder heran
geZiügen werden, wenn ,er den Anforderungen 
des Abs. 1 entspricht. 

(4) Der Ausbilder hat sich im Betri,eb ent
sprechend zu betätigen. 

(5) Sof.ern in einem Unternehmen mehrere 
AUSibilder mit der Ambildung von Lehrlingen 
betraut wurden, hat der Lehrberechtigte eine 
Persün mit der Küürdinatiün der gesamten Aus
hildungzu betrauen, (Ausbildun:gsleiter), wenn 
es ZUr sachgemäßen Ausbildung der Leh,rlinge 
erfürderlich ist." 

12. Der letzte Satzteil des ,§ 4 Abs. 1 hat zu 
lauten: 
"dürfen Lehrlinge weder aufnehmen noch die 
bereits aufgenommenen Lehrlinge weiter aus
,bilden." 

,13. § 4 ,Ahs. 6 hat 'zu lauten: 

,,(6) Bescheide g;emäß den Abs. 4 und 5, die 
ohne Anhörung ,der' Kammer für Arbeiter und 
Angestellte erlassen worden-sind, sind mit Nich
tigkeit (§ 68 Abs: 4 lit. d AVG 1950) bedrüht. 
Wenn !die Entscheidung der Bezirksverwaltungs~ 
behörde der fristgerecht abgegebenen Stellung
nahme der Kammer für Arbeiter und Angestellte 
widerspricht, steht dieser gegen diesen Bescheid 
das Recht der Berufung. und gegen den Beru
fungsbescheid das Recht der Beschwerde gemäß 
Art. 131 Abs. 2 B-VG weg~n Rechtswidrigkeit 
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708 der Beilagen 3 

114. Lm§ 5 Abs. 1 lit. a ist nach dem Wort 
"Gew,erbeordnurug" die Jahreszahl ,,1973" ein
zu'fügen. 

15. § 5 Albs. 2 hat zulauten: 

,,(2) Die im § 94 ,der Gewerbeordnung 1973 
angeführten Handwerke sowie Gewerbe, deren 
Ausübung gemäß § 22 der Gewerbeordnung 
1973 den Nachweis einer erfolgreich ahgelegten 
Lehrabschlußprüifung voraussetzt, sind jedenfalls 
. Lehrberufe." 

16. § 5 Albs. 3 lit. a hat zu lauten: 

"a) die hinsichtlich der BerufsauSIbildung der 
Gesetzgebung und der Vollziehung des 
Bundes, nicht jedoch der Gewerbeordnung 
1973 unterliegende Beschäftigungen zum 
Gegenstand haben," 

17. Im § 5 Albs. 7 hat die Zitierung ln der 
Klammer ,,§ 19 Abs. 4" zu lauten. 

18. § 6 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Für die Festsetzung des Ausmaßes der 
Anrechnung von Lehrzeiten verwandter Lehr
berufe in den einzelnen ,Lehrjahren ist maß
gebend, ob und in welchem Umfang inden ver
wandten Leh1"berufen während der einzelnen 
Lehrjahre gleiche oder ähnliche Roh- und Hilfs
stoffe und Werkzeuge verwendet werden oder 
Tätigkeiten zu verrichten sind, die gleiche oder 
ähnliche Arbeitsgänge erfordern; hiebei ist auf 

. die Berufsbilder (§ 8 Abs. 2) dLeser Lehrberufe 
Bedacht zu nehmen." 

19. Die Abs. 1 und 2 des § 8 hahen zu lauten: 

,,(1) Der Bundesminister :für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat für die einzelnen Lehrberufe 
nach Maßgabe der Abs . .2, 3, 6 und 7 durch Ver
ordnung Ausbildungsvorschriften .festzulegen. 

(2) Die Ausbildungsvorschriften haben .Berufs
bilder zu enthalten; diese sind entsprechend den 
,dem Lehnberuf eigentümlichen Arbeiten und den 
zur Ausübung :dieser Tätigkeiten erforderlichen 
Hilfsverrichtungen, jedoch ohne Rücksicht auf 
sonstige Nebentätigkeiten des Lehrberufes unter 
Berücksichtigung der Anforderungen, die die Be
rufsausbildung stellt, festzulegen und haben hie
bei nach Lehrjahren ge.gliedertdie wes,entlichen 
Fertigkeiten Und Kenntnisse, die während der 
Ausbildung :zu v,ermitteln sind, anzutühren." 

20. Die Abs. 4 und 5 des §. 8 haben zu lauten: 

,,( 4) Die Lehrlingsstelle hat auf Antrag des 
Lehnbe1"echtigten die gemäß Abs .. 3 lit. a festge
setzte Lehrlingshöchstzahlbis zu 30 Prozent, 
mindestens jedoch um einen Lehrling, durch Be
scheid .'zu erhöhen, w,enn nach ,den gegebenen 
Verhältnissen des betreffenden Einzelfalles eine 
sachgemäße Ausbildung bei der erhöhten Lehr
lingszahl zu erwarten ist, dies in einem Gutach
ten des Landes.,Berufsausbildungsbeirates festge-

stellt wird und ansonsten die AUSibildung von 
Lehrstellenbewerbel1n in dem betreffenden Lehr
beruf nicht gewährleistet ist. Die LehrlingssteUe 
hat unverzüglich ein Gutachtendes Landes-Be
rufsausbildungsbeirateseinzuholen;dieser hat das 
Gutach.t'en innerhalb von vier. Wochen zu er
statten. Die Lehrlingsstelle hat innerhalb von 
acht Wochen nach Einlangen des Antrages zu 
entscheiden. Der Antrag ist jedenfalls ahzuweisen, 
wenn unter Nichübeachtung der auf Grund des 
Abs. 3 festgesetzten Ver,hältniszahl ein Lehrling 
berei.ts aufgenommen wur,de. Bei Weg,fall einer 
der im ersten Satz angeführten V,oraussetzungen 
ist die Erhöhung ,der .LehrLingshöchsüzahl zu 
Wliderrufen. Gegen auf Grund ,dieses Absatzes ge
troffene Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist 
eine Berufung nicht zulässig. , 

(5) Wenn der 1.ehrlingsstelle Umstände be
kannt werden, die die sachgemäße Au~bildung 
bei einern Lehrber,echuig.ten in Frage stellen, hat 
sie eine entsprechende Überprüfung einzuleiten, 
ob durch eine HeraJbsetzung der gemäß Abs. 3 
lit. a festgesetzten LehrlingshöchstlZahl,eine sach
gemäße Ausbildung aufrechterhalten werden 
kann. Die Lehrlingsstelle hat hiezu ein Gut
achten des Landes-Berufsausbildungsheirates ein
zuholen; dieser hat das Gutachten innerhalb von 
vier Wochen zu erstatten. Wird auf Grund des 
Gutachtens des Landes-Berufsausbildungsbeirates 
festges.tellt, ,daß ,durch eine solche Maßnahme eine 
sachgemäße Aushildung bei dem Lehnberechtigten 
aufrechterhalten werden kann, so hat die Lehr
lingssüelle durch Bescheid die gemäß Abs. 3 Et. a 
festgesetzte Lehrlingshöchstzahl entsprechend zu 
verringern. Durch ,diese Verringerung der Lehr
lrngs,höchstzahl werden bestJehende Lehrverhält
nisse nicht berührt. Sind die Voraussetzungen 
für ,tbe Verrirugerung weggefallen, so hat die 
Lehrlingsstelle diese Maßriahme zu widerrufen. 
Gegen auf Grund dieses Absatzes ,getroffene Ent
scheidungen der LehrlingssteLle ist eine Berufung 
nicht zulässig." 

21. Dem § 8 sind folgende Abs. 6 und 7 an
zuf.ügen: 

,,(6) In den Aushildungsyorschrultenist ferner 
vorzusehen, ,daß den Lehrlingen, insbesondere 
auch solchen, die bei einem Lehrber,echtigten, 
dessen Betrieb nur saisonmäßig geführt wird, 
ausgebildet Wlel1den, die Möglichkeit gegeben 
wird, vor ,einer von der LehrlingsstelLe ,in sinn
gemäßer Anwendung des § '22 -gebildeten Kom
mission Teilprüfungen zur Festste:llung des je
weiligen Ausbildungsstandesabzulegen, wenn 
eine solche Maßnahme im Hinblick auf die .be
sonderen Anforderungen des Lethrherufes zweck
mäßig ist und ,die Lehrlingsstellen in dsr' Lage 
sind, die erforderliche Anzahl von Prüfungskom
missionen einIZurichten. 

(7) Wenn im Rahmen der 'gemäß Abs. 6 vor
gesehenen 'teilprüfungen die Fertigkeiten und 
Kenntnisse, di,e Gegenstand der Lehrabschluß-
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pciiJfung sind, geprü.ft werden, 1st in den Aus
bildungsvorschriiften festzulegen, daß durch ,die 
erfolgreiche Albloegung der Teil'Prüfungen und 
die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse 
der ßlerufsschule die Alblegung der Lehrabschluß
pr,Üifung er·setzt wird." 

durch die im § 19 Albs. 8all!geführten Behörden 
oder durch Mit~Li'eder (Ersatzmitglieder) des 
Landes-Berufsausbildungsbeirates (§ 31 a) oder 
des Bundes-Ber.wfsausbildungsbeirates (§ 31) sowie 
die Befragung von Ausbildern und Lehrli11'gen 
hei dieser Beobachtung ztlJZulassen. 

22. Nach § 8 sind 'folgende überschr,if.t: und (6) Nach Beendigung eines Ausbildungs,ver-
fdlgender § 8 a einzufügen: suches gemäß Albs. 1 hat der Bundesminister für 

Handel, Gewel'be und Industrie unter Berück
sichtigung der beim AuS'bildu11lgsversuch und bei 
den einsch:läg~gen Prüfungen ~emachten Erfah-

"Ausbildungsversuche 

§ 8 a. (1) Wenn es im Intel'esse der Verbesse- rungen zu p"rlüfen, ohden den Gegenstand des 
rung der Ausbildung von Lehrlin~en gdeg,en ist, Ausb.ildungsv,ersuch,es hildenden beruflichen 
kann der BundesministJer für Handel, Gewerbe Tätigkeiten die Eignung als Lehrberuf zukommt, 
und Lndustrie zur Erprobung, obbestrmmte be- und _ falls dies zutrifft - diese Tätigkeiten 
rufliche Tätigkeiten, deren fachgemäße Erlernung unter Bedachtnahme aUlf § 7 als Lehrberuf in 
mindes.tens zwei Jahre dauert, geeignet sind, den die Lehl'bemMiste aufzunehmen. In diesem 
Geg,enstand eines neuen Lehrheru~es im Sinne Falle gilt die erfolgreich abgelegte Abschlußprü
dieses Bundesgesetzes zu bild,en, durch Verord- fung als Leihrabschlußprüfung im Sinne dieses 
nung die Durchf.ührung eines Ausbildungsver- BU'nldesg,eseozes. 
suches vorsehen. In d~eser V,erordnung sind die 
betreffenden heruflichen Tätigkeiten, die Dauer (7) Werden die den Gegenstandein,es Ausbil
der Aushildung, die Aushildungsvorschriften und dungsversuches gemäß Abs. 1 bildenden beruf
die Gegenstände der A1bschlußprüfu11ig festzu- ,lichen Tätigkeiten nicht als Lehrlberuf in die 
legen. Lehrberutfsliste aUlfgenommen, so hat der Bund,es-

(2) Wenn es im Interesse der Verbesserung minister für Handel, Gewerhe und Industrie 
der Ausbildung von Lehrlingen gelegen ist, kann durch V,erordnung zu bestimmen, auf welche 
der Bundesminister für Handel, Gewerhe und Arbt.1udnd WLeihsel,die im, AluShhill~ungs:ersbuch haus-
Industr;'e z Er ob ~b b" 'd ge I - eten e r rnge mut Le r 111gen 111 este en-

• ur ,pr ung, v el el'n= In er cl h b f" 1 'ch 11 d k" 
Leh1'1bemfsliste festgesetzte Lehr,b r.f' V _ . en Le 11 eruen gel geste t wer en onnen; 

neu e111e er l' b' k" 'b d ch " l'ch 
kür.zung oder Verlängerung ,der Dauer der Lehr- 11Jlee~ onnen Ins: eson ere au ,zusatz I e 
zeit auf Gr nd d . d A b'ld ch 'f Au~bJ,ldungsmaßnahmen vorgeschrieben und , u,· es 111 en USI 1 unlgsvors n - k d' "l'chk' d ch d 
ten festgesetzten Berufsbilldes zweckmäßig ist, ~nn le, Mag 1 ,elt er Anl'e nun~ er Aw:-
durch Vero~dnn'ng d'e D chf"h . A bnldung hm AusbI1d.ungsv.ersuch auf dle L. ehrzelt 

,"U ,~ ur u rUllig e111es us- , f chl'ch ' h L d h b 
bildungsversuches vorsehen, In dieser Verord- mal 111 Betrac t ,1\!o~en ·~n Le: r erufen 
nung 'Ist d L h b f b . d' festge1t1gt werden, W.·elters smdm dleser Ver-er e l' eru anzuge en sowie le d "h ' "b' 
Dauer der Lehrzeit für den Ausbildungsversuch ornung na ere ~esummungen u er die auszu-
und unter Berücksichoigung der Zahl der in s~ellenden Zeugmsse unter Bedachtna:hme auf 
dieslern Lehrheruf in AushiLdung stehenden Lehr- die au.f Grund des ersten Satzes sonst zu tref
linge die Höchstzaihl der Lehrlinge bestzusetzen, fenden Maßnahmen zu erlassen. 
die in den Aushill,dungsversuch einbezogen wer- (8) Nach B;eendigung eines Ausbildungsver-
den dürfen. suches gemäß .A!bs. 2 hat der Bundesminister für 

r(3) Der Ausbildungsversuch ist auf den Bereich Handel, Gew:er:be und Industrie unter Berück
eines Bundeslandes zu beschränken, wenn d,ies sichti.gung der heim Aushildungsversuch und bei 
,im Hinblick auf das örtlich beschränkte Vor- den einschlägigen Prü.fungen gemachten ErJah
kommen der betl'leffenden beruflichen Tätigkeiten l"urugen zu pl"wen, oh die in der Leh11berufsliste 
e11fiorderlich oder zur Erprobung ausreichend ist. für den Lehrberuf festge&etzte Dauer der Lehr-

zeit zu ändern ist und - faLls dies zutrifft -
(4) Für die Dauer eines solchen AU5b~ldungs- die Dauer der LehrcZ'eit für diesen Lehrheruf neu 

versuches si'nd die seinen Gegenstand bildenden 
Tätigkeiten einem Leh11bel"uf im Sinne dieses festzusetzen (§ 7)," 

Bundesgesetzes gleichzuhalten. 23. Die Albs. 3 und 4 des § 9 haiben zu 13luten: 
(5) Der Lehrberechtigte hat auf V,crlangen ,,(3) Der Lehrberechtigte hat den Lehrling 

des Landes-J3lerufsausbildungSlbeirates diesem zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben 
Auskunft über die nähere Gestaltung und die und zu ver:antWlOrtun;g!lbewußtem Verhalten an
Ergebnisse ,der Maßnahmen, die er im Rahmen zuleiten und ihm di,esbez.ü,~ich ein gutes· Bei
des hetreff'eniden' Ausb~Ldungsversuches durch- spiel zu gehen; er darf den Lehrling weder miß
tuhrt, zu erteilen, Der Landes~BerUifsausbildungs- hanideln noch körperlich züchtigen und hat ihn 
beirat hat dieses Vel'langen zu stellen, wenn dies vor Mißhandlungen oder körperlichen Züchti
mindestens zwei seiner Mitgl,ieder beantragen, gungen durch andere Personen, insbesondere 
Der LehrherechtligtJehat ferner die Beobachtung durch Betriebs- und Haushalts,angehö1"ige, zu 
dieser Ma,ßna:hmen durch ,die Lehrlingsstelle, schützen, 
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(4) Der LehnberemtLgte hat die Eltern oder 
sonstige EIlZitiliungsiberechtigte des LehrHngs von 
wichtigen VOllkommnlssen, die die Ausbi:ldUng 
eines minderjalhr,igen Lehrlingsbetrdfen, und, 
so.fem ein min:derjäihr~ger LehrLing in die Haus
geineinsmruh des Lehrherrn au~geIlJommen wurde, 
auch von einer El1kr,ankuIlJg des Lehrl~ngs ehestens 
zu verstänidigen. Die V;erständigung vom Ein
tritt der iEndigung des Lehrv,erhältnisses ger:näß 
§ 14 Albs. 2 lit. bund d hat schriftlich und auch 
an den Lehrling zu erfolgen." 

24. Der zweite Satz des § 9 Aibs. 5 hat zu 
lauten: 

"Wenn die Kosten der Unte~br.ingung und Ver
pflegu~g, die durch den Aulfen,nhalt des LehrLings 
in einem für di.e Smüler der B.erufsschule be
stimmten Sch:ÜileJ1heim zur El1fü'ILuillig der Berufs
schu1pflicht entstehen (Inluer.n!atskosten), höher 
sind als die dem Ltilirling gebühr.ende Lehrlings
entschädigung, hat der Lehrberechtigte dem Lehr
ling den Unterschiedsbetmg ,z"WIischen ,diesen 
Intel1natSikiosten und der Lehrlingsentschädigung 
zu erseuzen." 

25. § 9 Albs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Wenn an ,gan'Ljähr~gen und saiSlonmäßigen 
Berufsschuilen ein'Lelne Unnerrichtsstunden' an 
einem Schrulnag entfallen ader 'wenn an lehrgangs
mäßiJgen Berufsschulen wähnend des Lehrganges 
der Unterricht an bis zu zwei ,aufeinanderfolgen
den W,enk.ta.g.en entlfäl1t und e,s in jedem dieser 
Fälle weg,en des Verhältnisses zwischen der im 
Betrieb zu verbringenden Zeit und der Wegzeit 
nicht zumutlbar ist, daß der Lehrling während 
dieser unterrichtsfreien Zeit den Benrieb aufsucht, 
hat der Le:hr.berecht~gte dem LehrliIlJg -diese Zeit 
unter Fortzalh:lung der LehnlingrSentschädigung 
frei zu geben." , 

26. Der bi~herige' Abs. 6 des § 9 erhält die 
Bezeichnung ,,(7)"; in dieser Bestimmung ist 
das Wort "Zwischenprüfungen" durch das Wort 
,,'f.eiLprüfungen" zu erse1lZen. Der bisherige 
Albs. 7 des§ 9 hat zu entfallen. 

27. Die Albs. 8 und 9 des § 9 haben zu 
lauten: 

\ 

,,(8) Die Abs. 2 bis 7 gelten' für den Aus
bilder sinngemäß. Der Lehtiberechtigte hat dafür 
Sorg,ezu tra.gen,daß dem Ausb~lder die zur Er
füllung seiner Aus:bildungsauf,galben eriforderliche 
Zeit sowie eine 'angemessene Zeit zur beruf'lichen 
W,eitetibildung im In ter,esse der Veribesserung der 
Ausb~ldunlg ",on Leh~lingen zur Verfügung 'steht. 

(9) Der Lehrberechtj,gte hat der Lehrlings:stelle 
ohne unnötigen A.ufschub, spätestens jedoch 
binnen vier Wochen a~eigen: 

a) die Da\ier. des Lehrverlhältnisses geinäß § 13 
Albs. 3 beruhrende Umstände, 

h) eine Bnd~gung des Lehrve11hältnisses gemäß 
§ 14A1bs. 2 lit. a, b ,oder d, 

c) eine Fortsetzulljg ,des Lehl"'Verhältnisses ge
mäß § 14 Ahs. 3, 

cl) ,eine vor,:z;eitige A'U!ßlösung des Lehrver
ihäknisses (§ 15) und 

e) die' Betrauung und den Wechsel des Aus
>bilders, sofern j.edochein Ausbildungsileiter 
betraut wurde (§ 3 Albs. 5), dessen Be
tr,aUlung unid Wechsel." 

28. Dem § 9 ist folgender Abs. 10 anzufügen: 
,,(10) Die Lehrilin~sstellen haiben die zuständige 

Karrnmer für Arlheiter und Angestellte vom In
halt der auf Grund des Albs~ 9 erstatteten An
zeigen in Kenntnis zusenzen." 

29. § 10 Albs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Lehding hat sich zu bemühen, die 
für d!ie Edernung des Lehr.berufes el'1for·derlichen 
Fertigkeiten und K'enntnis&e zu erwenben; er hat 
die ihm im Rainmender Ausbill>dun,g übertragenen 
Aufgaben ordnungsgemäß zu enfülilen und durch' 
seDn Ver:halten im. Betrieb der Eigenart des Be
tl'Eeibes' Rechnung zu tragen. Er hat Geschäfts
und BetriehsgeheinlIlJisse 'zu wtahren und mit 
den ~hm anvertrauten Werkstoff,en, Werkzeugen 
un:dGeräten sorgsam umzugehen." ' 

30. Der Albs. 2 des § 10 !hat zu entf'alltLen; die 
bisherigen Albs. 3 lunrd 4 erhalten die Bezeich
nung,en ,,(2)" und ;,(3)". 

31. Der letzte Satz des '§12 Abs. 1 hat !Zu 
lauten: 

"Der AJbsehluß des Lehrvertra;ges ,eines minder
jiihrigenLehrlings Ibedarlf ,der Zustimmung des 
ge&euzJ1ichen Vertr,eters ,des Le!hrllingls." 

32. Der ,letzte Ha1bsatz des ,§ 12 Albs. 3Z. 1 
hat zu lauten: . 

"sofern jedoch ein AUsibildungsleiter (§ 3 Albs. 5) 
betraut wurde, dessen Vornamen und F'amilien
namen;" 

33. § 12 Aibs. 3 Z. 2 hat tLu wauten: 

,,2. den Vornamen und den Familiennamen 
des Lehrlilljgs, ,sein Geburtsdatum und seinen 
Geburtsort; seinen Wohnort, hei minderjährigen 
eh~lich,en Lehrlingen ;den Vornamen, F1amilien
namen und den Wohnort heid,er Elternteile, 
ansonsten tbei minderjährigen Lehrlingen den 
Vornamen, den Fami:liennamen und den Wohn
ort. seines ,gesenzlich'en . Vertreters so';"'ie. die Be
zeichnung rund Iden Sitz des aUfälli.gen Amts
vor.munides ;" 

34. Die Z. ,6 des §12 Ahs. 3 hat zu lauten: 
,,6. ,den Hinweis 

a) auf ,die Pflichtz~ Besuch der. Berufs
schule, 

2 
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b) auf die Bestimmungen üher die Endigung 
und Auflösung des Lehrv,erhäiltnis,ses, 

c) ,auf die Höhe der Lehrlin,gsentschädigung 
(§ 17);" 

35. § 12 Albs. 4 Z. 2 hat :zu entfallen; die bis
herige Z. 3 ,erhält die BezeichIliung ,,2.". 

36. Ln Ider Et. b des § 13 .Albs. 1 hat die 
Zitierung in der Klammer ,,§ 19 Abs. 4" zu 
launen. 

37. § 13 Albs. 2lit.c h:llt zu lauten: 

"c) ,die in einem verwandten Leh1'lberuf zurück

vel'hältnisses seine Tätigkieit wieder aufnimmt, 
ist das Lehrverhältnis .tortzuset~en, wenn der 
Lehrling innerhaLb von zwei W,ochen nach Ver
ständigung von der WiiederaUlfn'ahme der Tätig
keit durch den Lehrberechtigten oder sonst 
innerhalb VOn zwei Monaten nach Wiederauf
nahme der Tätigkeit eine diesbezügliche schrift
licheEr;ltlärung abg~bt. oDievier Monate über
ste~gende Ze~t zwischen der Endigung des Lehr
vel1hältnissesund seiner Fortsetzungiost ·auf die 
Jürden 'Lelhl1beruf ifestgesetzt>e Lehrzeit nicht 
anzurechnen. « 

41. § 15 Albs. 1 ha..t 2)U 13!Uten: 

gelegten Teile einer Lehrzeit - sofern sie ,,(1) Das Lehrv,erlhältnis kann rechtswirksam 
nicht o:hnehin im v'Dlllen Ausmaß anzu- nur bei Vorliegen einer der Voraussetzungen 
rechnen sind - im Verhältnis des Anteiles der Albs. 2 bis 5 vlOl'lZeitig a\l!fgeIöst werden. Die 
derzurückgeIegten 'Leh1'lzeit 'zu dem in Auflösung ·beidarf ferner iZur R,echtswirksamkeit 
der Lehrlberufsliste Igemäß § 7 Ahs. 1 der Schriftform und hei minderjäJhrigen Lehr
lirt d ibezeichneten Ausmaß der Anrech- tingen in den FäHen der Albs. 2 und 4 überdies 
nung," der Zus,timmun,g des gesetzlichen Vertreters." 

38.Lm § 13 Albs. 2 ist der 'Punkt nach der 42. Der erste Satz des § 15 Abs. 2 hat zu 
lit . .cl durch einen Beistrich ~uerse1Jzen und fol- lauten: 
gende li t. e urud ,f r.mzufügen: 

"e) nach Einholung eines Jbinnen v~er Wochen 
zu ,ersta.ttenden Gutachtens des Landes
Berufsausibildungsbeir,a1Jes die Gm Ausland 
zurü<Egeilegte Lehrzeit gemäß Et. abis d, 
wenn ein Vel'Jgleich, der ausländischen 
Rechtsvorschriften mirt '<len Sestimmungen 
,des österreichischen R'echrtes, ,insbesondere 
a.uch mit ,den gemäß § 8 erlassenen Aus
bildungsvorschriften un1d den schulrecht
lichen Vorschriften betreffend die Berufs
schule ergibt, daß die im Ausland zurück
gelegte Lehrzeit mit einer in österreich 
zurückgelegten Lehrzeit in dem in Betracht 
kommenden ,Lehrberuf .gleichgesetzt werden 
kann, 

f) .die Zeiten des Wei,t,erbesuches der Berufs
schule gemäß § 21 Abs. 2 des SchulpHicht
gesetzes, BGßll. Nr. 241/1962." 

39. 1m § 14 Abs. 2 hahen die l~t.d und e 
zu l'auten: 

"d) der Lehl1berech,t~gte nicht mehr :zur Aus
übung der Tätigkeit ibefugt ist, in deren 
R:lihmen der LehrLing ausgehildet wird 
oder der Lehrbel"echrigte auf Grund des 
§ 4 von der Ausbildung von Lehrlingen 
ausgeschlossen ist, 

e) der Lehrling die LehrabschLußprüfung er
foLgr,eichablegt, ,wobei die <Endigung des 
Lehrvel1hältntsses mit A:blauf der Woche, 
in der Idie PrüfuIlig abgeLegt wird, eintritt." 

40. § 14 Abs. 3 hiat 7JU lauten: 

,,(2) W;ilirend Ider ensten zwei M'Dnate 
sofern ,in dies'er Zeit der Lehrling seine Schul
pflicht in einer lehr,gangsmäßigen Berufsschule 
erfüLlt, jedoch ,wäillfoeoo des ,ersten Monates der 
Au~bildung m Betrieb - kann sowohl der 
Leh~erechügte 'a'ts ,auch der Lehrling ,das Lehr
verhältnis jederzeit einseinig auflösen." 

43. § 15 AJbs. 3 lit. f hat zu ,lauten: 

"f) ,der ,Lehrling unfäihig wird, den Lehr:beruf 
zu erlernen, sof,ern innerhalb der verein
harten Lehrzeit die Wiedererlangung 
dieser Fälh~gkeit nicht zu erw,arten ist.« 

44. rom§ 15 Aibs. 4 ,h:liben dre lit. d und e zu 
lautJen: 

",d) der Lehrberech:t~te runfäihig w,ird, seine 
Ve1'lpflichtungen auf Grund der Bestim
m1UIligen 'dieses Bundesgesetzes oder des 
Lehrvertrages 'Zu ediÜlllen; 

,e) der -Betrieb oder ·die Wierkstätte auf Dau'er 
in eine andere Gemeinde verlegt wird 
urod dem Lehrlin.g die Zuciicklegung ein.es 
läng.eren Weges zur Ausbildungsstäote nicht 
zugemutet werden kann, -während der 
erst>en zwei Monate nach der Verlegung; 
das gleiche gilt hei einer übersiedlun,g des 
LehrIings in eine andere Gemeinde;" 

45. Die ibigherig,e lit. eides § 15 Abs. 4 erhält 
die Bezeichnung "fr. 

46. Die Ibisherige 1it. 'f des § 15 Abs. 4 erhält 
die Bezeichnung "g)" und hat zu lauten: 

,~g) der Lehrling seinen Lehtiber.uif aUifigibt." 

,,(3) Wenn ein LehrveI1häItnis gemäß Ahs. 2 47. Dem § 15 ist ,folgender Albs. 5 ,anzufügen: 
1it. d en!det und der Lehl1berechtligte innerhalb ,,(5) Bei einvernehmlicher Auflösung des Lehr-
,",on sechs Mona·ten nach Endigung des Lehr- verhältnisses nach d.en ,ersten zw,ei Monaten muß 
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eine Bescheinigung eines Einigungsamtes oder 
einer Kammer tür AI1beiter und Angestellte vor
liegen, aus der hervorgeht, daß der Lehrling 
über die ,Bestimmungen 'betreff·end die En1digung 
un'd dievorneitige Auflösung des Lehrverhält
nisses belehrt wurde." 

48. Im § 16 Abs. 3 ist nach dem Wort "Gewer
beordnung" 'die J ahreszOlihl ,i1973" ein'Lufügen. 

49. § 17 Abs. 2 hat zu l:liuten: 

,,(2) Liegt keine Regelung der Lehrlingsent
schädi,~ung durch kollektive Rechtsgestaltung vor, 
so richtet sich die Höhe der Lehrlingsentschädi
gung nach der Vereirubarung im Lehrvertrag. Bei 
Fehlen einer lrol1ektiven R~geLung gebührt 
jederufa'lls die für gleiche, v,erwandte oder ähn
liche Lehrbell1.1ife ,geltenide Lehrlingsentschädi,gung, 
im Zweifelsfalle ist auf ,den Ortsgebrauch Bedacht 
zu nehmen." 

50.§ 17 Abs. 4 hat zu ,entfallen; der bisherige 
Abs. 5 des § 17 erhält die Bezeichnung ,,(3)" 
und hat ZlU ,lauten: 

,,(3) Die Lehrlingsentschädigung ist für die 
D:liuer der Unterrichtszeit in der Berufsschule 
unter Ausschluß der Mittags,p:liuse sowie für die 
Dauer 'der Lehr:aibschlußprüfung und der in den 
Ausbaruungsvorschrilften vor,gesehenen Teilprü-
fungen weiterzuzahlen." . 

51. § 18 Albs. 1 hat zu huten: 

,,(1) Der Lehl1berechti,gte ist vellpflichtet, den 
Lehrling, dessen Lehrverlhältnis mit ihm gemäß 
§ 14 Abs. 1 oder § 14 Albs. 2 lit. e endet, im 
Betrieb vier Monate im erlernten Beruf weiter
zuverwenden. " 

52. Die Albs. 1 bis 3 des § 19. haben zu 
la.uten: 

,,(1) Im übertragenen Wirkungsbereich der 
Lande~kammern der ,gewerb'lichen Wirtschaft ist 
je eine Lehrlingsstelle errichtet. 

(2) Dre Landeskalffimer der gewerblichen 
Wirtscha,f,t h'.l..t den Leiter der Lehrlingsstelle zu 
bestellen. Dieser muß mit den einsch1ägigen 
Rechtsvorschrilften vertraut sein un'd über die 
für diese Täti~keit el1forderlichen Erfahrungen 
verfügen. Die Bestellung bedarf für ihre Gültig
keit. der Bestätigung durch den Landesh:liuptmann. 
Die Bestätigung ist zu erteilen, wenn ·der Leiter 
der Lehrlingsstelle den in diesem Absatz I;lUifge
stellten Voraussetzungen ent~pricht. 

(3) Den Lehrl~ngsstellen ,obliegt in erster 
Instanz ,die Durchf.ührung der ihnen durch dieses 
Bundes.gesetz überuagenen AufgaJben. Sie haben 
im R>ahmen der Ubellwachung der Lehrlingsaus
bildun,g festrustellen, ob die Vorwssetzungen 
für die Ausbildung von Lehrlingen gegelben sind 

und die ,einschlägigen Rechtsvorschri,ften e~nge
halten werden. Ehre Organe können zu diesem 
Zwecke die Betrieibe besichtigen und im erfor1der
lichen Umlfang in die AulbZJeichnungen der Be
triebe ELnsicht nehinen. Im ,Falle der Durchfüh
rung eines Ausbildun'g'sversuches halben sie diesen 
zu überwachen." 

53. Die bisherigen Aibs. 4, 5 und 9 des § 19 
'haben zro entflallen; die <bisherigen Albs. 7 und 8 
des § 19 erhalten die Bezeichnungen ,,(4)" und 
,,(5)". 

54. Die Albs. 6 bis 8 Ides § 19 halben ,zu lauten: 

,.(6) Die Lehrlin,gsstellen haben in Verfailiren, 
in denen sie voraussich1Jlich eine Entscheidung 
zu treffen haben werden, die dem AntI'ag des 
Lehrlings, ,für einen mi'nderjähr~gen Lehrling 
auch dessen gesetzlicher Vertreter, nicht Rech
nung trägt, der zuständ~gen Kammer für Arbeiter 
und An.gestellne hei sonst~ger Nicht~gkeit (§ 68 
Albs. 4 lit. d AVG 1950) hitev~m MitteiLung zu 
machen und ihr Gelegenlheit zur Abgabe einer 
schriftlichen SteUungna'hme innet:haLb einer 
Frist von drei Wochen ZlU geben. Auf begründetes 
Ersuchen hat die Lehrlingsstelle diese Frist ange
messen zu erstrecken. Der Kammer für Arbeiter 
und An.gestellte ist eine Ausfertigung des Be
scheideos zu ,Ülberlffiitteln. Wenn die Entscheidung 
ihrer fristger.echt abgegebenen Stellungnahme 
widerspricht, stelht ihr gegen den Bescheid das 
Recht der Berufung und gegen den Berufungsbe
scheid das Recht der Beschwerde gemäß Art. 131 
Abs. 2 B-VG wegen Rechtswidrigkeitzu. 

(7) Jede Lehrlingsstelle hat den Ibei ihr errich
teten Landes-lBerufstausbildungsbeil1at über die 
Situation der Ber,u,{sauSibi<ldun,g im Sinne ,dieses 
BunclesgesetZJes sowie über die durchgeführten 
MaßnaJhmen durch einen Ja!hresbericht in Kennt
nis zu setzen, der inder ersten Hälfte des dem 
Berichosjahr folgenden }:lihres zu ,erstatten ist; 
weiters hat sie den Landes~Benufs:liusbiIdung!ibei
rat :liuf Idessen Verlangen Vion den im Bundesl'and 
festgesetzten Ternninen für Leh11abschLußprüfun
gen und alLfällig,e Teilprüfungen zu verstän'digen. 

(8) Sachlich in Betracht kommende Oberbe
hördenund im Sinne des Art. 103 Albs. 4 B-VG 
im Instanzenzu,g Üiber;geordnete Behörden der 
Lehrlingsstellen sind die l.Jande~haup()männer und 
tiber diesen der Bun'desminister für Handel 
Gewertbe und Industde." ' 

55. Die hisherlgen Albs. 1,1 und 12 des § 19 
enhalten die Bezeichnungen ,,(9)" und "v10)". 

56. § 20 Abs. 1 hat zu lauten: 

§ 20. (1) Der Lehrberecht~gte hat ohne unnöti
gen Aufschub, jedenfalls binnendr,ei Wochen nach 
Beginn des Lehrverihältnisses, Iden Lehrvertrag 
bei der zuständigen Lehrlin,gssteUe zur Eintra
gung anzumelden; der Anmeldung sind vier Aus-
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fertigungen des Lehrvertnges an~usch'ließen. hetneffend:en Lehrberuf ,die Lehraibschlußprüfiung 
Hat der Lehnberechtigte den LehI1Vertrag nicht lerJolgreich abgelegt haben oder eme diese Prü
fristgerecht angemeldet, so kann der Lehrling, fung gemäß § 8 Abs .. 7 oder § 28 ,ersetzende 
für minderj;mrLge Lehrlinge auch deren gesetz- AUSlb~Mdung ,aufweisen, ständig mJit der Unter
licher VeN,reter ode.r bei ehelichen Minderjährigen weisung von Lehr~mgen beauf,tragt iUndiin diJeser 
ein Elternteil, der Lehrlingsstelle den Abschluß Eigenschalot se~t mindestens drei Jahren tätig 
des Lehrvertrages bekanntjgeben. sind." 

57. Der erste Satz des § 20 Albs. 2 hat zu 
lauten: 

"Falls keine Etihebungen noowendIg sind, hat 
die Lehrlingsstel'le ohne unnotlgen Aufschub, 
längstens '<liber sechs Wochen nach Einlangen 
der Anmeldung des Lehrvertrages ,die Eintra
gung des Lehrvertrages vorzunehmen oder einen 
Bescheid ,gemäß Abs. 3 zu erlassen:' 

58. § 20 Albs. 3 lit. f hat Q;,U lauten: 

63. Im § 22 Ahs. 3 ha't der K'bmmerausdruck 
,,(Diens'tnehmer-J3,eiSlitzer)" zu entfaUen. 

64. Der erste Sa!tz des § 22 hbs. 5 hat zu 
buten: 

"Die Vor,&itzend,en der Prürungskommis~iünen 
si:nd vom Landeshauptnla.nn aul Grund eines 
vom Landes-ß.e!1ufsaushiilod:ungsbe1nat einzuhoIen
oden Vörschlagesa'lllf dlie Damer von fünf Jahren 
zu· besteHen; w~rd ettn sülcher Vorschlag nicht 
fnistgler,echt {§ 31 a Albs. 3)erst~Vtet, sO' hat der 
LanideshauptJmann ,die tBes.telJung der Vorsitzen
den nach Anhörung .der Kammer für Arbeiter 
und All!gestelilte ull!d der Landeskammer ,der ge
wel1bllichen W~rtschaft vOl1Zufiehmen." 

65. § 22 Ahs. 7 hat zu Jauten: 

"f) wenn in den Fällen des § 3 a Abs. 1 nicht 
ein rechtsk,räft~ger Feststel1ungsbescheid 
über das Vor1i~en der dürt fest,gclegten 
Vüflaussetzwrrgen für den betreffenden 
Lehnberuf innerhallb der letzten fünfzehn 
Monate vor der Anmeldung des Lehrver
trages erlassen wurde," 

,,(7) Die im § 19 ,Aibs. 8 ang,eführten iBlehörden 
59. Die bisherigen lit. fund g des § 20 Abs: 3 können zur Oberwachung ,der 01"dnungsmäß,ig-

enhalten die Bezeichm,ung "g)" und ",h)". keit des prufungsvor.gangeseinen· Vel'tr,eter zur 
. Prüfung enobsenden." 

60. § 20 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Gegen den Bescheid über die Verweige- 66. § 23 Abs. 2 hat zu Ja!1i,ten: 
rung ,der Eintragung steht dem Lehfiberechtigten ,,(2) Di,e ZulasSIUng zur Lehl'albschlußpl"Üfungist 
und dem Lehrling, für minderjährige Lehrlinge in ,dren Hllen des ,Abs,. 1 lift a und Lit. b hei der 
auch dem ges'etzlichen Vertl'eter, das Recht der ,fü,r die AusbiLd:ungsstäote des LehrJWngs öntlich 
Beruf.ung an den Landeshauptmann zu." zuständ]gen Lehrling,ssteUe frühesl1)ens vier 

Mon~te vor ,Beendigung der festgesetzten Lehr-
61. § 21 Albs. 2 lhat zu lauten: ~ei:t, !Sonst nach Waid des P.riHwngswerber.s ent-
,,(2) Die Lehrlingsstellen h~ben da'tür zu sor- weder bei Ider nach dem ,At1beitsürr oder bei der 

gen, daß sich alle Lehrlinge am Ende der' Lehr- ,nachdem Wohnort ,des P,rüfiwll!gswerrbers örtlüch 
zeit (§ 23 AJbs. 2) der Lehrabschlußprü:f!ung zuständigen Lehrlüngsstel1e zu beall!tragen. D~es,e 
unterziehen können. Dem Pnü'fungswerber sind, Lehr.lli:n~ste1!.e hat über den 'Antrag zu entschei
wen:n er el'stmals zur LehraIbschlußprüfung an- den und .den Prüfwngstermin festzusetzen, de.f 
tritt, die bei der praiktischen PrÜJflUflg benötigten bei LehrLingen auch ~n den ,Letzten acht Wüchen 
Materi:t1ien kiostenLos zur Verfügung zu stellen, der festges'ctzten Lehrzeit, jedüch bei ganzjähni
sofern er nicht erklärt, das Ei'gentuman dem in :gen oder s,a,isonmäßigen iB'erufsschulen nicht frü
der praktischen Pr,üfiUng Hergestellten erwerben her a,Ls v~er Wüchen vor dem Ende des Unter
zu wüllen. In der Prüfungsordn'U:ng (§ 24) ist Iiichtsjahres, hei Lehrhe111llfen mWt zweileinhalb
unrter Be'dachtnahme auf die Beson,del'heiten des oder dreieinhalbjäh11iger Dauer der Lehrzeit vier 
jeweiligen Lehrlberufes festzmlegen, wer diese Wochen Vor Beendtligung ,der ß.e111lifsschulpfl.icht 
Materialen zur VerfÜJgung 'zu stellen hat. Weiters und bei l$rgalngsmäßigJenß.erufssch.ulen nicht 
sind ,dem PrÜJf,ungsweriber auf dessen begrundetes vür dem Ende des Ietzten Lehrganges Liegen 
Verlangen die zur Durchifiilhrungder praktischen d<l!m. Wenn der P,rütungswe!1ber ,eine 1ehrgangs
Pr'Ülf,ung erfürderlichen Werkzeuge 'Und Persünen mäßige Berufsschule .in em,ern anderen Bundes
(ModelLe) loosoenlüs zur Verfügung zm stellen.". land be~ucht, dOl't <l!m Ende dieses IBerufsschul-

besuch,es ,rue Möglichke]r ;der AMegung der 
62. § 22 Ahs. 2 h<l!t zu J<liuten: uehrabschlußpriifung hat, von drueser Mögllichkeit 
,,(2) Der Vürsitzende ,der Prütuongskommisstion Gebrauch machen wiLl und ,dies der nach ,dem 

und einer der tBei9itzer müssen ,die dem Lehr-eI'ls'ten s.atz zustänldi'gen Lehrlingsstelle hekannt
beruIferuosprechJeIllden Tätigkeirten lSelbSltändiig a,us- gibt, hat diese Lehr1:ingJSsteU,e die andere· Lehr
üben· oder als Geschäfitsruhrer oder Fi1ia!lgeschäfts- lifliglsstelle zu v,erstäflidrig,en, ,daß ,dieser Prühung,s
führer durchführen und Zur Ausbildung vün wer.ber die Prüfung im andel'en . Blindeslaon,d 
L'ehrlingen Ibef.ugt oder Peroonensein, ,die in dem a'blegen ,da'rf. W.enndas Zusammentl'eten der 
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Prütung~omffilission Iliicht zei'tgel1echt (§ 21 
Abs. 2) mögJ:ich ['St, -'so hat lCliie Inach dem ,ersten 
Satz zu's'täl1'dIi,~e LehrliingssteHe auf Antrag des 
Prüfun~sweflberseinoeandere Lehrlingss1celle, bei 
der ,dte Aiblegung der Lehrahschlußprüfung zeit
~erech,t möglich ']st, zu ersuchen, ,daß di,e P.rüfung 
vor der PifülfuIligskomm~ssion dieser Lehrlings
stelle aJbgelegt werden kann. D~e ,ersuchte Lehr
lil1'gsstelle hat d~esem Ersuchen zu ,el1'tspnech;en." 

67. Der ,Ahs. 4 des ,§ 23 h:tt zu lauten: 

,,( 4) Die Prüfung ist vor einer Prüfung'skom
miss,j.on abzulegen, die - hei ,der Lehd:ingsstelLe, 
die über die Zulassung entschieden hat, errichtet 
wor,den ,ist. Lst ;im öl'tlicheri. ß,elieich dieser Lehr
lingsstelle ke]ne Prüfungskommiss,ion für ctiesen 
Lehriberuf ,emicht,et wor.den (§ 22 Ahs. 8) oder 
Ilvegt ,ein Fall des § 23 Abs. 2 vorletzter oder 
letzter Satz vor, ISO. kann &ePrüfuIlig vor einer 
entsprech,enden Püfungskommission einer andel'en 
Lehrlingss,telle abg,elegt wel'den." 

68. 1m § 23 Ahs. 5 halben ,die llj.t. a und b zu 
lauten: 

"a) wenn dves,er ,das 21. Lebensjahr vollendet 
ha't und glaubhaft macht, ,daß er auf eine 
andere W,eise die im betrdf,enden Lehrbe
ruf erfofldedichen Fefloigkeiten und Kennt
niss,e, heisp~elswcis'e durch eine entlSpre
chend 'i<IJnge und ei,nschlä~i~e Anlerntätig
keit oder sonstige praktische Tätigkeit 
oder durch den B,esuch ,entsprechender 
~wrsrvera'nstakungenerW'orben hat; oder 

b) wenn dieser ,die Zurücklegung von min
desteins der H1i!lf;te der für den Lehrberuf 
fes'q~esetZiten Le'hrze]t nachweist und für 
,iJm keine Möglichkeit hesoeht,einen Lehr
v,ertrag für die auf die ,jm Lehrberuf fest
gesetzte Dauer der Lehrz,eit fehlende Zeit 
ahzuschl!ießen. " 

69. § 23 Ahs. 6 hatzu lalUJten: 

,,(6) Behinderte, ,die .die im betreff·enden Lehr
beruf erforderlichen .p,er:tigk,citen run,d Kenntnisse 
oder einen Teil daV'on iim Wege V'on Maßnahmen 
zu ihrer Rehalb~['itation erworlben haben, sind 
ohne Rücksicht aufda's im Abs. 5 ~it . .a v,erlangte 
Mindestalter beiVor1:ieg,eil der in ,dieser Bestim
mung 'sonst gdorderten Voraussetzunge'n zur 
Lehrabschlußprüfungzuzulassen; andere Perso
nen, für die das Enforoern:is ·der VoUendung des 
im Ahs. 5 lit. a veda.ngten MindestaIt·ers ,eine 
beSIOndere Härte ,darstellen wÜlide, ,silnd bei Vor-
1iegencter ,in .dieser Bestimmung Sonist geforder
ten Voraussetzungen zur IJehra;hschlußprüf.ung 
zJUzulassen, wenn ~j,edas 20. Lebensj,ahr ,vollendet 
hahen." 

unter Ahs. 5 Irt. a fallenden P.rüfiUngswerber 
g,e1egen list, hat der BUIlidesmrnis,ter für Handel, 
GeWierbe und Industrie durch Verordnung die 
MindestdaJU,er für Kurse festzus,etJz,en, die dieser 
VOl1ber,eitung ,dienen; er hart: hieb ei die inden 
Berufsbildern der än B:etracht kommenden Lehr
bel1uf·e angeführten Eel'!tJigroeiten und Kennt
nisse, ,die -erforderliche Ges'ta1nung der KUlise 
sowie die ,in Betracht kommenden A1tersgruppen 
der Kursteilnehmer z,u herück'Slichoi:gen. nie ,im 
Abs. 5 lit. averlangte Glaulbhalfitmachung wird 
j,edenfaHsdurch die Vorlage ,einer Bestätigung 
über die 'tei'lna!hme an ,einem solchen Kurs er
hracht." 

71. § 25 Abs. 1 erster Sat;z hat zu lau'tlen: 

,,(1) Vom Amt als MiJIlgllied der Prüfungskom
mission 's~ndim einzelnen FaHder Lehrber,ech
tigte, der Ausbilder, der Al\l!Sbitdun~Sllei.ter, der 
gewerberechtliche Geschäft,sführer, der .pilialge
'schähsführer und, sofern die Prüfl\l!ng nach Zu· 
rücklegung ,der Lehrzeitrubgele!;t wil1d, die 
Arhelit;geber des Prüflillngs sOWlie Personen ausge
schlos.sen, hei denen sons,tige wiich,tig,e Gründe, 
insbesondere Verwandtschaft oder Schwägersch,aft 
vorliegen, "llie geeignet sünd, ihre ,"<>llle Un:befan
genheit in ZWieifd zuz,ieh:en." 

72. Dem § 25 Albs. 2 ist t0l1gender Satz anzu
fügen: 

"Bin vom Landesschulrat nam'haft ~emach,ter 
ßel"wssch,uJUehrer ,~st jedenfaHs zur Leh.rabschluß
prüf,unga,[s Zuhörer zuzulassen." 

73. Dem § 25 ist fol~ender Ahs. 8 anzufüg,en: 

,,(8) Die Be'Sltimmungen des § 9 Ahs. 7 zweruter 
Satz 'und der §§ 21 bis 26 finden aJUf Teilprüfun
gen sinngemäß Anwendung." 

74. Die Albs. 3 und 4 des § 26. halben zu lauten~ 

,,(3) Im Falle des § 8 Abs. 7 hat die Lehr,Lings
stel:Le dem PruFling, der dhr nach Zurücklegung 
der für oden Lehrberuf festgesetzten LehrZieit di,e 
Zeugnj'sseüber dlie ,etfo1greicheAJblegung der für 
,den Lehrlber:uf - fest~elJegl1:en 'tenprüfrungen und 
über ,den erfolgreichen B,esuch der IBerufsschule 
vorgelegt hat, ein ZeugnUs 3Juszustel1en, das d.ie 
FesvsteUung über den Brs<!Jtz der Lehr,ahschluß
prüfung 1m Sinne ,des § 8 tAibs. 7 enthäJlt. Dieses 
Zeugnisgik aLs Prü,fungszeugnis über die Lehr
abschlußprüfung. 

, (4) Das PrüfungsZieugnis undd3JS Zeugnis 
gemäß Albs. 3 unterl1ieglm ,niicht der Gebühren:" 
pflicht im Sinne des GebührengesetZies 1957, 
BGBI. Nr. 267." 

70. Dem § 23 i~t folgender Abs. 7 anz'Ufü~en: 
'i(7) Wenn es im Int,er.esse. der Verhe&:>erung der 

Vorbereitung auf :die Lehr,ahschlußpruf,ung der 

75. Der bj.~hernge Albs. 4 des§ 26 ,erhä1t ,dd,e 
IBezeichnung ,,(5)". 

76. Nach § 27 sind folgendeO:berschrift und 
IfoL'gIend,er§ 27 a einJzufügen: 
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"Gleichhaltung von im Ausland abgelegten Lehr- die lin der ,a.uf Grund des Achs. 3 'erlassenen Ver-
abschlußprüfungen ordnung festgesetzte Anrechnung hinausgehende 

§ 27 a. (1) Eine im Aru;sland erfolgreich ahge
legte Lehrabschlußprüfung ist auf Anrt:ra:g des
jeni~en, der d~ese Prüfung abgele~t hat, vorn 
Bundesminisuer für Hande'l, Gewerbe und Indu
~trie einer in Ost-erreich ~n dem en1Jsprechenden, 
,iJn der Lehrbemfs:1iste a.ngefühliten Lehrhemf er
folgl'1eich ahgelegten LehraJbs,ch.lußp!'Üfiung gleich
zuhalten, wenn nachgewiesen Wlilid, daß 

a) der betreffende ausländisch.e Sta<lit in öst,er
reich 'erfolgl1eich ahgdegte Lehl1a1b5chlußprü
rongen den in seinem StaalUS'gebiet aibge1eg
Uen Lehra:bschtußprüfiu'ngen gJeichhält 
(Gegense~tigke~t) ood 

h)die im AuslaJnd abgeLe&te Lehra'bsch'lußprü
f,ung linshesond,ere .unter ß1erücksichcigU!I1g 
der Prüfungsgegens:ta1nde g.eeig,net iJst, den 
im § 21 f.es,tgelegten Zweck der Lehr'alb
schJußprüfung für diesen Lehrber,uf zu 
,erf,ül'len (GLerchWier.tigkeit). 

(2) Wurde d~e Lehra!bsch~ußpl'ü~ung im Aus
land von einem öst.enreicMschen Sta:atsangehöni
gen abge1egt,entfxUt d<liS Evfordernlis des Nach
Wleises ,der GegenscitligkeiJt." 

77. Der zw,eille 'lln;d der driote Satz des § 28 
Abs. 2 haben zu lauten: 
"Ha.ndek es sich um ,eine durch Abs. 1 nicht 
erfaßte Schule, "sog.ilt ·rues sinngemäß mit der 
Maßgabe, odaßd'ererfoLgreiche Besuch m~ndestens 
der zehnrt:en Schulstufe nach~Wliesen werden 
muß. Bei der Fie~tste11ung des erfo1gr.eichen Be
suches einer Schule haben jene Un1JerrichtlSgegen
stände der SchuLe <liUßer Bletl"acht zu bleiJben, 
deren Kenntnis für .die Ausübung des Lehrhem
fes nicht erforderlich ist." 

78. Dem § 28 ,ist folgender Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Ener Person, 

a)dllie das 16. LebensJahr voillendet hat, 

b) dQe .eine unter eine Veror,dnung gemäß 
Abs. 3 fa:llende Schule Ihesucht hat und 

c) auf die wegen ihres SchUllerifolges die B,e
stimmun&en ,einer V erordnung ~äß 
Albs. 3 keine A:nwend'UJng finden, 

ist aUlf Antrag "on der Le!hdilIlgssroelle der Schul
besuch :wf die für den Lehrberuf des Antrag
stellel's festgesetZlte LehrZleiDt a·nzul'1echnen, wenn 
das durch den SchulheSIUch Erlernte zumindest 
für die Anr,echnung runes halben Jahres ausrcicht. 
Bei ,der Entscheidung über d3JS Ausmaß der An
rechnung [rt UllIterBerüdmichtigung des B,erufs
bildes des Lehrberufes und der Verwertharkeit 
des Erlernten. für die wewere Ausb'iiLoong maß
gebend, daß der Antta~1le1Ler währeitd ,des noch 
zurnckzwegenden Terles der LehrzeiJt inden für 
den hetreff·enden Lehrberuf erfordel'1Lichen Fer
tigkeiten und Kenntnissen entsprechend unter
Wiiesen wel'den kann; hiebei ,darf alber keine über 

Anrechnung vorg,enommen w,erden.« 

79. Der Albs. 3 ,des § 29 h:llt 2)U la!u1len: 

,,(3) Der Aufentha.1t in einer der im Abs. 1 
angeführt,en Anstalten darf im Leh~eugnis, in 
Prufungszeugn~ssen und im ZeugnJis g,emäß § 26 
Abs. 3 n~cht erwähnt werden.« 

80. § 29 A!bs. 5 ha'1: ZiU laUiten: 

,,(5) Gegen die EnwcheidUing ,der Lehrlings
sudLe gemäß Abs. 1, 2 oder 4 9teht dem Antrag
steHer, für min:derjähr~g.e Personen auch dem 
gesetzlichen Vertreter, das Recht der Berufung 
Gin den LanJdes'ha,uptmann ,:nu." 

81. Nach § 29 sind folgende überschriften und 
tolg.ende § § 2 9a ;bis 29 heinzufügen : 

"Ausbilderprüfung 

§ 29 a. (1) Zweck der Ausbilderprufung äst es, 
feS<tZiU'steUen, oh .di,e Lehrberechtigten und die 
Ausbilder die für die Ausbildung von Lehrlingen 
im Sinne des Abs. 2 erfor'derlichen Kenntnisse 
besitzen und praktisch anwenden können. 

(2) Die AusbJiMerpruf,ung ürt mündLich anhand 
von Bt:ii-spi,elen aUis der Ausbii1dungspraxas nach 
einer dem Prüf1liling eingerä'lllIIliten :lnrg.em.essenen 
Vor:bereillungszieit durchzuführen, wobei sämtli
liehe nachstehend angeführten Aufgabenbereiche 
zu berücksichtigen ·sind: 

a) Fes·degen von AusJ)iJJdungsziden auf Gmnd 
des Berufsh>i;1des, 

,b) Aus:biMungsplanungim Betl1ieb, 

c) V:ol'benitung, Durchführung und Kon
<troHe der A:ushil1dung, 

.cl) V.erhaItensw,eisen des AusbiLders gegenüber 
dem Lehrling, 

e) Frag,en betreff.end das Berufsausb.~dungsge
'setz, das K:inder- und Jugendbeschäftigungs
gesetz, BGBL Nr. 146/1948, d·en Arbeitneh
me!1Schutz ,soWlie betr·e~en:d die Stellung des 
dualen BerufsausooLdungssys'tems im östJer
reiehischen Bildungssystem. 

(3) Der Lan:desh3JUptill3J1ln hat in jedem Jahr 
mindestens zwei Term~ne rur ,me AJbhalrong der 
AusbiLderprufung festzulegen .und zu veranLassen, 
daß di·ese Termine späoostenJs drei Monate vor 
,Beginn der AUISbiLdel'prufiung im krntsib:la.tt des 
Amtes der Landesre~ie1iung ver1<1iutbart wel'den. 
Gleichzei1lig hat der LanideShauptmann die für 
,seinen B.elieich zUl&tändiige K<limmer fÜT Arbeiter 
und . AngesteHtie unJd ~e Landes~ammer der 
gewerblichen W'iimschaft von diesen Terminen 
,in KenntnilS zusetzen. 

(4) Für dne A!blegung der Aushrlderprüfungist 
eine Prüfung:sta~e zu entr:ichten. Die Höhe der 
Prüfungstaxe ist [n dler Prüfiung~olidnung (§ 29d) 

708 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 86

www.parlament.gv.at



708 der Beila~en 11 

,entspl'echend dem besonderen Ve~a!1tungsauf
w:and eil1JSchJIießllich ,einerang,emessenen Entschä
dig.ung der Mitgliieder der Prüfungskommission 
zu bes,oimmen. 

Prüfungskommissionen für die Ausbilderprüfung 

§ 29 b. (1) Die Ausbilderprufrun;gen sind, so
fern § 23 a der Gewerbeordnung 1973 nicht ande
res !bestimmt, vor :Prüf.ungskommissionen aibzu
legen, die ,der Landeshauptlmann !ZiU errichten hat. 
J edePrÜif,ungskommission thesteht a.us einem Vor
sitzenden lund 1ZJwei LBeisitlZern. 

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission 
müssen die ;für 'die LehrlingsausIbildung erfor
derlichen Kenl1Jtlniss·e 'sOIwie entweder 

a) eine mindestens dreijä!hrige A>usbildungs
praxis hesitzen und die Leihrabschlußprü
Jun;g er'foLgreich albgelegt !haben hzw. eine 
diese Prü1fung gemäß§ 8 ,Abs. 7 oder § 28 
ersetlzen:de Ausbildung oder 

b) eine mindestens sechsjäihrige Ausbildungs
praXIS . 

auf.weisen. 

(3) Die Vorsitzenden der Prüfungskommissio
nen sind vom Landeshauptmann auf Grund eines 
beim Landes-BerufsausbiMungsbeirat einzuho
lenden Vorschlages a1.Jlfdie ,Dauer von fünf J ah
ren ,zu bestellen; wird ein solcher Vorschlag nicht 
fri~tgerecht erstattet, so hat der Landeshaupt
manndie iBestellungder V:orsitzenden nach An
hÖI1Ung Ider ,K,ammer für Arbeiter ,und Angestellte 
und der ;Lanldeskammer der ,gewel'blichen Wirt
schalEt vJonzunehmen. Die iBeisiuzer sind vom 
Landes'ha.uptmann für ,jeden Prüfungstermin ge
sondel't alUlf Gnund 'von LIsten iZiU bestimmen, die 
hinsichtlich des einen 'BeisitlZers von der Landes
kaiffilmerder ;g,ewetiblichen Wirtschaft unid hin
sichtlich des an'derenBeisitzers ;Vlon der Kammer 
für Al1beiter und Angestellte auf Idie Dauer von 
fünJ Jaihren aufllJusteHen sind. Bei der Zusam
mensetzung der ,Pr:ÜiEun;gskommission ist nach 
Möglichkeit aJUlfdas berUlfliche Herkommen des 
Prüfungsw,erbers Bedacht IZU nehmen. 

(4) Die Bestimmungen des § 22 A!bs. 4, 5 drit
ter Ibis 'fünfter Satz, 6, 7 und 9 ,gelten für die 
AusbiIdenpt'Üibun;g sinngemäß. 

Zulassung zur Ausbilderprüfung 

§ 29 c. (1) Zur Ausbilderprüfung ist zuzulassen, 
wer durch Zeugnisse 

,1. die erfiolgreiche Ablegung der .Lehraibschluß
prÜlf'un;g, den Ersatz der LehrabschLußprÜifung 
gemäß § 8 Abs. 7 oder den erfolgr,eichen Besuch 
einer Schule, ,durch den die Lehraibschlußprüfung 
a.uf Grund v,on VorschdEten gemäß § 28 ersetzt 
wird, und eine nachfoLgende min,destens zwei
jährige berufliche Praxis oder 

2. eine mindestens fÜ11lfj~hrige 'fachbezogene 
Tätigkeit,die nicht eineAu~bildungstätigkeit sein 
muß, 
nachweist. 

(2) nie Zulassung 'z,ur AUsibilderprüfung ist 
nach Walhldes Priiilfungswer'bers fnitlweder bei dem 
nach dem Aribeitsort IOd er bei dem nachdem 
WOihnort'des Pr:Ü'fungswerbers örtlich !Zuständigen 
LandeshaUlptlmann runter Anschluß ent~prechender 
Nachweise im Sinne des Albs. 1, der dem Nach
weis des Vor- und Familienna.mens dienenden 
Unterla;gen und des Nachweises Ü1ber ,die Ent
richtung der Pr:Üifungstaxe ,ZiU heantragen. Der 
LandeshaUlptmann hat Ü1ber 'den Antrag z,u ent
scheiden 'und den ,Prüfungstermin festzusetzen. 

Prüfungsordnung 

§ 29 d. Die Prüfungsordnung für die ,Ausbil
derprüf,ung ist Vlom Bundesminister für Handel, 
Gewerbe ,und Tndu'strie durch Vel'Otdnungzu er
lassen. Sie haJt a.uf Gliund der Bestimmungen 
dieses Rundesgesetzesdie IPrüfiUng einschließlich 
der Prüfungsniederschrift näher zu re,gelnsowie 
Bestimmun;gen rüher die Höhe der Prüfungs
taxe und ,der Entsch1fdügung der Mitglieder der 
PrÜlf,ungskommis'sLon zu ent!haLten. 

Befangenheit der Mitglieder der Prüfungskom
mission und Prüfungsvorgang 

. § 29 e. (1) Vom Amt als Mitglied der Prü
f,ungskommission für die Ausbilderprüfung sind 
im einzelnen Fall der ,Arbeitgeber des Prüflings 
sowie Personen a.usgeschloss'en, :bei denen slOnstige 
wichtige GJ:'ün'de, insbesondere Verwandtschaft 
oder Schwägerscha.ft vorliegen, die geeignet sind, 
ihre Vlolle Unlbefangeniheit in Zwe~fel w ziehen. 
Ob ,Ausschli,eßungsgründe ,vrorl~egen, ist nach Tun
lichkeit schon vom Landesihauptma;nn, in jedem 
Falle a:her a.uch vom Vorsitzenden der Priifwngs
,kommission zu priirf,en. 

(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich; ausna:luns
weise hat jedoch der ViorsitJzende der PrMungs
kommissi:on einzelne Zuhörer Zluz,ulassen, sofern 
diese ein herurfliches Interesse ,glaubhaft machen 
und 'die räiumlichen VeI1hältnisse die Anw.esenheit 
der ZUlhörer ,oIhne 'Beeinträchtigung des Prülfungs
aJblawfes gestatten. 

(3) DiePriilfung ist vor der ,gesamten Prütungs
kommission abzulegen. Umfang und Niveau der 
dem Prüfling zu stellenden Au:fgalben und Fra
genha:ben dem i:m § 29 a Abs. 1 fest,gelegten 
Zweck der Ausbilderpruf.ung un'd den Anfor
derungen der Ausbildungspnaxis ·zu entsprechen. 

(4) Die Prüfungskommission hat auf Gr,un.d 
der Leistungen desPr.üflings ,festzustellen, lOb 
die Ausbilder,pr,üfung tbestanden _ oder nicht be
standen wurde. ,Für die Beschlüsse der Prüfungs
kommission ist Stimmenmehrheit erfor,derlich. 
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Bei der Abstimmung hat der V,orsitzende sein 
Stimmrecht zuletzt auszuüben. Der Beschluß der 
Prüfungskommission über das Pl'Ülfungsergebnis 
ist dem Prii!fling vom Vorsinzen.den nach Ab
schluß der Prüf.ung mündlich zu verkünden. 

(5) Die Aushildel',pr,ü'fung kann im Falle des 
. Nichtbestehens frühestens nach drei M.onaten 

wiederholt werden. 

Prüfungs zeugnis 

§ 29 f. (1) Der Lan1deshaupumann hat dem 
Prüfling nach A\bleglung der IA,ushilderprüfung 
ein PrÜlfungs,zeugnis allszusnellen, das die Be
urteilung des Prüfungserg,ebnisses zu enthalten 
hat. 

(2) Das Prüfrungszeugnis so.wie idas Zeugnis 
über den bestandenen Prufungsteil Aushilderprü
fung gemäß§ 350 Abs. 6 lenzter Satz der Ge
welibeordnun:g 1973 runterl~egen nicht der Ge
bührelljpflicht ]m Sinne des Gebührengesetzes 
1957, BGBL Nr. 267. 

Vorbereitung auf die Ausbilderprüfung 

§ 29 g. (1) Wer anerkannte Kurse zur Vorbe
reitung a'Ulf ,die AJUsbilderprüfung durchführen 
will, ,hat einen diesbezüglichen Antrag· an den 
Bunldesminister ,für Handel, Gewerbe und In
du~triezu .stellen und die die Kursveranstaltung 
betreffenden Unterlagen anzuschließen. Ergibt 
sich aUlf Grund der PdHungdurch den Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie, daß 
durch den Kurs die ,f,ür die Ablegung der Aus
bilderprMung nouwen.digen Kenntnisse vermittelt 
werden können, so hat der Bund~minister für 
Han'del, Gewerhe lund ,,Industrie dem Antrag
steller die iBerechti,gung zu eneilen, solche Kurse 
als ,anerkannte Kurse zu Ibezeichnen. 

(2) Die v.on den gesetzlichen Interessenver
tretungen der :ArbeWgeiber und Arbeitnehmer SQ
wie von Bildungseinrichtungen, die von ,diesen 
Interessenvertretungen getragen 'werden, durch
geführten KUliseQ)ur Vonbereitung auf die Aus
bilderprüfung dümen lOhne eine Berechtigung 
gemäß Albs. -1 als anerkannte Kurse :bezeichnet 
werden. 

(3) Wenn die ]mAlbs. 1 genannten Voraus
setzungen nicht mehr ,gegeben sind, ist dem 
Inlhalber der Berechdgung unter Androhung des 
Entzuges .der Berechti~ung eine angemes.sene, 
höchstens sechs Monate Idauernde Frist 'Zur Be
hebung der Mäl1gel Zu :setizen. Werden die Män
gel innerlhalh der ;gesetzten Frist nicht behoben, 
s.o hat der Bundesminister für Handel, Gew,erbe 
und In'dustrie die Berechtigung Zu entziehen. 

Ersatz der Ausbilderprüfung 

§ 29 h. (1) Eine Priu,ung, ,die auf Grund ihres 
Inhaltes unter Bedamtnahme auf die Aufgaben-

bereiche der Ausbilderprüfung (§ 29 a Abs. 2) der 
AusbiIderprüfung gleichgehalten werden kann 
und die in einer Verordnung gemäß Abs. 2 be
zeichnet wird, eI'setzt die Ausbilderprüfung ; die 
erfolgreiche Ablegung dieser Prüfung gilt als er
folgreiche Ablegung der AusbiMerprüfung. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat mit Verordnung festzulegen, 
welc.~e Prüfungen die Ausbilderprüfung gemäß 
Abs. 1 ersetZen." 

82. Die überschrift vor § 31 und der Abs. 1 des 
§ 31 haiben zu lauten: 

"Bundes-Berufsausbildungsbeirat 

§ 31. (1) iB·eider Bundeskammer der gewefib
lichen Wirtschaft ist ein Bundes-Berufsausbil
dungsbeirat zu errichten, der aus zwölf Mit
gliedern mit beschließender Sümme und aus zwei 
Mitgliedern mit beratender Stimme besteht. Nie
mand kann gleichzeitig dem Bundes-,Berufsausbil
dungsbeirat und einem Lanicles-B·er,ud"sausbildungs
beirat als Minglied oder ErsatiZffiitglied ange
hör,en." 

83. Die lit. ades § 31 Aibs. 2 !hat zu. lawten: . 
'"a) die Erstattung von Gutachten, in weIchen 

die Notwendigkeit der Erlassung .oder Ab
änJderung VQn Verordnungen 'auf Grund 
dieses IBunde5<geset~es unter gletichzeitiger 
Bekanntga'be und B,egründung von d.ies-. 
bezüglichen Vorsch,lägen aufgezeigt wird," 

84. § 31 Abs. 2 lit. c hat zu lauten: 

"c) die Erstattung von' Gutachten 1m Ver
fahren über die Gleichhaltung von im 
AusLand aibgelegten Lehnbschlußpnüfungen, 
über die ErteiIung und die Enuziehung 
einer ,Bewilligung zur AUSlbi'ldung von Per
sonen in besonderen selbständigen Ausbil
dungseinrimtungen sQwie über die Ertei
lun:g und die Entziehung einer Berechti
,g,ung, Kurse zur Viot1bereitung auf die 
Aushildel'lpri1frung als anerkannte Kurse zu 
bezeimnen. " 

85. Dem § 31 Abs. 2 ist IfolgenderSatz anzu
fügen: 

"Bei der Erstattung v.on Gutacht'en hat der Bei
rat auf die Ergebnisse IderBerufsbildungsfor
schlung lent~prechendBedacht iZU nehmen." 

86. § :Ü Abs. 4 hat ru lauten: 

.. (4) Der Bundesminister für Hau·del, Ge
wez;be und Industrie 'hat die Mitglieder mit be
schließender Stimme sowie für jedes dieser Mit
glieder ein Ersatmnitglied auf Grunid von Vor
schlägen ·zu bestellen, welche die BiUndeskammer 
der gewel1blichen Wirtschaft und ,der österreichi
sehe Arheiterkammel1ta;g für je sechs Mitgli'eder 
und Ersawmitglieder zu er:statten haiben. Je ein 
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Mitglied und ErsatlZmitglied, das von der Bun
deskammer der IgeweriblidJ.en Wirtschaftt und vom 
österreidJ.isdJ.en Aribeiterka,mmerta.g vorgeschla
gen wird, muß iberuflidJ. aUlf dem Gebiete des 
Eiserubarhnwesens oder des P,ost- und Fernmelde
wesens tätig sein. Die ZlWei Mitglied,er mit bera
tender Stimme sowie tür jedes ,dieser Mitglieder 
ein iErsatZimitglied hat der Bundesminist,er für 
Han'del, Gewe~be u,nd Industrie auf Grund von 
V:orsch!lägendes BiUndesministerswr Unterricht 
un,d Kunst a.us ,dem Kreise ,der Berufsschu'llehrer 
zu bestellen. Ferner halt der Bundesminister für 
Handel, Geweribe und Industrie a.us dem Kreis 
der Mitglieder auf VorschLag der :Bundeskammer 
der geweriblichen Wirtschaft nach Aruhörunrg des 
österreichischen Arheiterkammertages einen Vor
sitlzeniden und aulf Vorschlag ,des Österreichischen 
AIIbeitenkammertarges ,nach 'Anhörung der Bun
deskammer der gew.erblichen Wirtschaft einen 
weiteren V!orsitzenden zu bestellen. Die' Vor
sit,zenden haben einander in ,der Vorsitzführ:ung 
zu Beginn jeder SiJtzungaJbzuwechse!n." 

mitgliedern) mit beschließender Stimme als deren 
Stellungnahme anzuscl]l~eßen. 

(8) Der Vorsitzende hat aus eigenem oder auf 
Antrag von mindestens drei Mitgliedern des 
Beirates für ,die einzelnen Beratungsgegenstände 
Sachverständige den Sitzung,en des Beirates bei
zuziehen. Die Sachverständigen werden durch 
Beschluß des Beirates bestel1t;es dürfen für 
einen Beratungsgegensund nicht mehr aols sechs 
Sachverstänldige besteHt werden. Die Sachver
ständigen besitzen kein Stimmrecht. 

(9) Die Bürogeschäfte des B,eiratles sind von 
der Bundeskalmmerder gewerblichen Wirtschaft 
zu führen. Der Beirat hat eine Geschäftsordnung 
zu beschließen, in welcher der Geschäftsgang auf 
Grund der gesetzlichen Vorschriften so geordnet 
wird, ld:aK die ErfüHungder dem Beirat über
tragenen Aufgaben sichergestellt ist." 

89. § 31 Albs. 10 halt zu Jiauten: 

,,(10) Di.e MiJtgIi'eder (Ersart:z)ffiiJog:1ieder) ,des 
Beirates v,ersehen ihr Amt auf, Grund einer 

87. Die Albs. 5 und 6 des § 31 harben 
lauten: 

zu öffel1!tliche~V,erpf1ichoung als ,CiJl Ehrenamt; sie 
ul1!d ,mie son~t bei den SiJtz;ungen des Beira,tes 
Anwes'endensind v.erpHichtet, Ülber .den Verlauf 
der Bentung,en des Bcira,tes Verschwiegenheit zu 
hewalhren. Die Mitglied,er unld :die Ersat7Jmitg]iie
der des Beirates halben d:lis Recht, der Durch
fühl"ung von LehraibschIIußprü~ung:en, AusihiJlder
prüfungen undaHfälligen T.eilpriif<Uingen j'eder
zeit heizuwohnen." 

,,(5) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat ein Mitglied (iErsatzmitglied) 
abzuberufen, wenn das Mitlglied 10Ersatzmitglied) 
seLbst oder die Stelle, welche es vorgeschla<gen hat, 
dies ibea:ntra;gt, wenn es rzum Mitglied (Ersatzmit
glied) eines Landes-iB,er,ufsausibildungsbeirates be
stellt wird oder wenn es nicht die Gewähr bietet, 
daß es seine ,AuI~gaben ZIU enfüHen verm:lig; gleich
zeitig ist ein anderes Mitglied (Ersatzmitglied) zu 

. besteHen. 

(6) In Abwesenheit ,des Vorsitzenden, der bei 
dieser Sitzung die Vorsitzführung innehaben 
sotlte, führt das an Lebensjahren älteste stimm
berechtigte Mitglied (Ersatzmitglied), das anwe
send ist unld auf Grun:deines Vorschlages der
selben Stelle wie der abwesende Vorsitzende 
besteHt wurde, den Vorsitz im Beirat. Der Beirat 
ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder ordnungs
gemäß eingeladen worden und mindestens sieben 
Miq;:liedler (Ersatzmitglieder) mit beschließender 
Stimme anwesend sind. Ist ein Mitglied an der 
TeilInahme an einer Sitzung des Beirates verhin
dert, so hat es für die entsprechende Verständi
gung und Information eines Ersatzmitgliedes zu 
sorgen." 

88. Die Abs. 7 bis 9 ,des § 31 haben zu lauten: 

,,(7) Für rd:as Zustandekommen von Beschlüssen 
des Beirates i'st StiJmmeneinhelligkeit erforder
lich; kommt keine StimmeneinheHigkeit z;ustan
de, so hat der Vorsitzende dies dem Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industri,e mit
zu\)eiaen und idieser Mitteilung die übel'einstim
mende Ansicht' von mindestens vier bei der 
Beschlußfassung anwesenden Mitgliedern (Ersatz-

90. Nach § 31 sind ,folg,ende üherschrift und 
,fdlgender § 31aeinzufügen: 

"Landes-Berufsausbildungsbeiräte 

§ ,31 a. (1) Blei jeder Lehding's,ste1Ie ist ellll 

Landes-Berufsausbadungsheirat zu errichten, der 
aus vier MitgLiedern mit beschLießender Stimme 
hesteht. 

(2) Dem Beirat obLiegt 

1. Die Ersta:ttlurug von Guoach\)en, Vorschlägen 
und .Anregungen 

a) über die Vor:gangswe~~e bei der Durch
führung ,der den LehrVinglSsteHen Übertrage
nen Alufgahen, 

h) Izur Durchführung der Lehraibschlußprü
fungen,alMäHiger Tei1priifiungen rund der 
AusWlderprüfung,en, 

~) im Zusammenhatng mit iden unterstützen
,den Maßnahmen der lJehr:1i,ngsstelle gemäß 
§ 22 Abs. 9, 

d) in Fragen zwischenIbetrieblicher Ausbil
,du11igsmaßna:hmen und deren Förderung 
auf Landesebene, 

e) Ülber fina~ielLe Förder.";'ngsmaßnahmen.' in 
Ausbilidungsan;gelegenheiten, 

3 
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f) Ülberdie DurchfÜ'hru11ig von Ausbildungs
versuchen im Bundesland; 

2. die ObenmittLul1jg 'von Antr::igen und die 
Erstattung von Gutachten an den Bundes...J3erufs
ausbildungsbeirat in Angel~genhei,ten, für die 
dieser Beirat zuständig ist, insbeSIOndere in Ver
fahren gemäß§ 30 unid in Fr,a,gen der Durch
füJhrung- eines AUSlbil,duiligsversuches; 

3. die Erstattung eines Vorschlages für die 
Bestellung der Vorsitzenden der PrÜlfungskom
missironen für die Lehr3Jbsdrlu~prüfung und für 
die Ausbildenprüfung ;, 

4. die ,Erst3Jttun,g von V10rschlägen und An
regllll,~enandie Landesschu~behöI'lden in Berufs
ausbildungsangelegenlheiten; 

5. die Erstattu11ig von Gutachten .gemäß § 8 
Albs. 4 und 5 rund§ 13 Abs. 2 'lit. e sowie die 
Einholung von A,U'skünrften gemäß § 8 a Abs. 5; 

6. die Erstattung von Gutachten, Vorschlägen 
und Anregul1\gen in sonstigen ,Beru,fsausbildungs
angelegenheiten im ,Bundesland; 

7. (die Erstattung von V10rschläglen und Anre
gungen im Zusammenhang mit Beschwerden be
züglich ,der dem Lehl'iberechtigten im § 9 Albs. 8 
auferlegten Pflichten. 

(3) B'ei rEinilroLung eines Gutachtens oder Vor
schlages ist dem Beint, soweit in ,diesem Bundes
gesetz nicht anderes bestimmt ist, eine ange
messene, mindestens z,weirmonat~,e Frist zu 
setzen ,und aUlf fristgerecht erstattete Gutachten 
und V10rschläge des Beirates bei ,der Entschei
dung Bedacht zu nehmen. 

(4) Der Landeshauptmann hat die Mitglieder 
des Landes-Berufsausbildungsbeirates sowie für 
jedes Mitglied ein Ers3Jtrzmitglied auf Grund von 
Vorschlägen !Zu hestellen, ,welche ,die Landes
kammer der gewerblich'en Wirtschaft und die 
Kammer ,für Arlbeiter rund Angestellte für je 
zwei Mitglieder und Ersallz,mitgl~eder Zu erstatten 
haben. Ferner hat der Landeshauptmann aus dem 
Kreis der Mitglieder aUlf V10rschlag der Landes
bmmer der gewe!'blichen Wirtschaft nach An
hörung der K3JffilIl1er für Artbeiller unld Ange
stellte einen Vorsitzenden und auf Verschla,g der 
Kammer :für Arlbeiter und Angestellte nach 
Anhörung der ,LandeskaJmmer der gewerblichen 
Wirtschalft einen weiteren V:ersitzenden zu be
stellen. Die Vorsitzenden haben einander in der 
Vorsitzführung zu Beginn jeder Sitzung abzu
wechseln. 

(5) Der Lande~alUptmann 'hat ein Mitglied 
(Ersatz,minglied) i:l!bzUlbenufen, wenn das Mitglied 
(Ersatzanitglied) selbst 'Oder ,die Stelle, welche es 
vorgeschlagen h3Jt, dies beantngt, 'Wienn es zum 
Mioglied (Ersatzmitglied) des Bundes-Berufsaus
bildu11igsbeir.ates rbestellt wird oder wenn es nicht 
die Gewaihr Jbietet, ,daß es seine Aufg3!ben zu 
edüllen vel'mag;gleichzeiti.g ist ein anderes Mit
glied (Ersatrzmitglied) zu bestellen. 

(6) In AlbweseIllheitdes Versitzenden, der bei 
dieser Sitwng die \/jorsitJZJführung innehaben 
sollte, führt das, an Lebensj,a'hren äLteste stimm
berechti,gtle Mitlglied (Ersat2lmioglied), dasanwe
send ist und :Luf Grund eines Vorschlages der
selben SteHe wie ,der abwesende Vorsit:nende 
bestellt wurde, den VlOrsitJz im Beirat. Der 
Beirat ist beschlußfäilüg, wenn alle Mitglieder 
ol'dnungSigemäß eingeladen worden und min
destens drei Mitgl~e.der (Ersat2lmitglieder) anwe
send sind. Ist ein Mitglied an der Teilnahme 
einer Sitzung des tBeirates verhindert, se hat es 
für die entsprechenlde Verständigung ,und Infor
mation eines Ersatzlffiit;gliedes IZU sorgen. Der 
Leiter der LclhrlingssteHe oder ein von ihm als 
Vertreter tbesteUter Bediensteter der Lehrlings
stelle hat an den Sitzungen des Beirates teilzu
nehmen und auf VerLang,en der Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) im' Zus3Jmmenhang mit dem 
Beratungsge.genstand 'stehende Auskünfte aus 
seinem Äulfg<lbenlbereich zu erteilen. 

(7) Für das Zrustandektommen von Beschlüssen ' 
,des Landes-tBerufs3iu$biLdungSibeirates ist Stim
meneinhelligkeit enfonderlich; kommt keine 
Sti.mmenei'nhelli@keit ~ustande, SQ hat der Vor
sitzende dies ,der tür die in Beratung stehende 
Angelegeniheit zuständ~gen Stelle mitZiUteilen, die 
übereinstimmende Ansicht Vlon mindestens zwei 
bei der Beschlußfassunganwesenden Mitgliedern 
(Ersatzmitgliedern) atber nur dann als deren 
Stellullignahme anlZUischließen, ,wenn ,der Beirat 
um ein Gutachten ersucht ,worden ist oder wenn 
die Mitglieder {iErsamni,tglieder) 'die Weiterlei
tung ~hrer ,SteUuIlignahme verlangen. 

(8) Der Vorsitzende hat eclQl"derlichenfalls 
für einzelne BeratungsgegenstäIllde Sachverstän
di'ge den Sitzu~gen ,des Beirates heizuziehen. Die 
Sachverständ~gen w,eI1den 'durch Beschluß des 
Beirates bestellt; es dünfen .für einen Beratungs
gegenstarrd nicht mehr ,als drei Sach'Verständige 
bes\)el1t wel"den. Die Sach,verständ~en hesitzen 
kein Stvmmrecht. 

(9) Die Bürörgeschäfte des Lan<des-Berufsaus
bildun:~stbeirates sind von der Lehrlingsstelle zu 
führen. Der Seirat hat eine Geschäiftsordnung 
zu heschließen, in welch,er der Geschäftsgang auf 
Grurud der ,gesetzlichen V.orschritten so geordnet 
wird, daß ,die Erfüllung der dem Beirat übertra
genen Aufgaben .sicheI1gestellt ist. 

(10) Die Mitgli,eder (El"satzmitglieder) des 
Lan'des-Berufswsbildungsbeirates versehen ihr 
Amt auf Grund einer öffentlichen Verpflichtung 
als ein Ehrenamt; sie und die sonst bei den 
Sitzungen des Beirates Anwesenden sind ver
pflichtet, ,über ,den Verlauf der B,er,atuIligen des 
Beirates Verschwiegenheit zu 'bewahr,en. Die 
Mitglieder und ,die Ers3!tZlmitglieder ,des Beirates 
halben das Recht, der Durchführung von Lehr
abschlußprÜltul1\gen, Ausbi'lder:pr,iiIfungen rund all
fälligen Tei1pr,ÜIfungen j,eder;zeit Ibeizuwohnen." 
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91. Im § 32 Albs. 1 halben die lit. e, f -und g 
zu lauten: 

"e) bei der Aufnahme von Lehrlin;gen die auf 
Grund des§ 8 ,.Albs. 3, 4 und 5 festgesetzte 
Verhältniszahl zu Ibeachten; 

f) einen geeigneten AusbiMer mit der Aus
bildung zu betr3lUen oder 

g) eine Anzeige gemäß § 9 Albs. 9 rechtzeitig 
zu erstatten," 

92. Der letzte Halbsatz des § 32 Abs. 1 hat zu 
la·uten: 

"begeht eine Verwaltu11lgsübertretung und ist 
von der iBezil"k~ver.waltungsbelhörde mit einer 
GeLdstraife his zu 10000 S oder mit Arrest his 
zu drei W:ochen, nach wiederholter Bestrafung 
mit einer Geldstralfevon 3 000 S bis 20 000 S 
oder mit Arrest von zwei Ibis sechs Wochen zu 
bestra.fen. " 

93. Im § 32 Albs. 2 haben die 'lit. a und rb zu 
buten: 

"a)Wer unter Vo11täuschung, Lehrberechtigter 
zu s,ein, eine Per90n in einem Lehrberuf 
ausbadet, sofern nicht der Tatbestand der 
lit. c vorliegt, oder 

b) wer einen Lehrling im Sinne dieses Bun-
desgesetzes ausbildet, obwohl dies gemäß 
§ 3 a Albs. 1 unzulässig ist, IOder" 

94. Die bisher,gen l~t. a, Ib und c des § 32 Abs. 2 
erhalten die Bezeichnungen "c)", "d)" und "f)". 

. 95. § 32 Abs. 2 lit. e hat -zu la.uten: 

"e) wer einen Kurs .zur Vorbereitung auf die 
A'llIsbilderpr;üfung als anerkannten Kurs 
(bezeichnet, ohne im Besitz einer Berech
tigu11lg gemäß § 29 g zu sein, ,oder" 

96. § 32 Ahs. 3 hat zu Iauten: 

,,(3) Wenn 

97. § 35 hat zu lauten: 

,,§ 35. (1) Mit ,der VIQllziehung dieses Bundes
gesetzes ist, sofern A'bs. 2 nicht anderes. be
sümmt, der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Ln,dustrie betraut,und [zwar 

1. im Eiruvemehmen mit dem gemäß dem 
Bundesministeriengeseoz 1973, EGEl!. Nr. 389, 
zuständigen Bundesminister hinsichdich der Ver
ordnungen rg,emäß ,den §I§ 7, 8, 8 a, 24 und 28 
bezüglich der Leht1beruf,e 'gemäß § 5 Albs. 3, die 
Tätigkeiten ZUJIll Gegenstand hiben, ,die in den 
Wirkungsbereich des jeweiligen Bunde9ministers 
fallen; 

2. im Einvernehmen mit dem Bund·esminister 
f.ür Unterricht und Kunst hinsichtlich ,der Er'las
sung der V eror,dnungen ,~eril.äß § 28 bezüglich 
der der Aumicht dieses Bundesministers unter
li~genden Schulen; 

3. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
tür Wissenschalft und Forschu11lg hinsichtlich der 
Erlassung ,der Vet10rdnungen gemäß § 28 bezüg
lich ,der Universitäten und Kunsthochschulen; 

4. im Einv,erneihmen mit dem Bundesminister 
f,ür sozia'le Verwaltung hinsichtlich der Erlassung 
der Verordnungen gemäß § 8 ,Albs. 3; 

5. im Einvernehmen mit ,dem Bundesminister 
für Finailizen hinsichtlich [des § 12 Albs. 5, § 16 
Albs. 2, § ,19 Abs. 9,' ,§ 26 Albs. 4 und § 29 f 
Ahs.2; 

6. im. Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justilz hinsichtlich des § 4 Albs. 9 . 

{2) Mit der VoHziehun,g des § 18 sind der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie und der Bundesminister für soziale Ver
waltung ,gemeinsam betraut." 

Artikel II 

Ersetzung von Begriffen 
a) ,die Bestellung eines gewerberechtlichen 

GeschäiftsflÜ.1J.rers angeze~gt oder genehmigt 1. Der im Berufsa.usbildungsgesetz vorkom-
wur:de, mende rB~riff "Bundesministerium" wird durch 

den Begriff "Bundesminister" ersetzt. 
ob) die übertragung der Ausübun.gdes Gewer-

besan einen .gewerberechtlichen Pächter 
al1igezeigt oder .genehm'igt "Wurde oder 

c) die Bestellung eines' Fi1liaLgeschäJftSJführers 
für eine bestimmte rB,etriebsstätte angezeigt 
oder genehmigt wurde, 

2. Der im BerufsauSibilduiligsgesetz und in 
anderen Bundesgesetzen v,ol'k,ommende . Begriff 
"Leh!1herr" wird durch den B~riff "Lehrberech
tig.t.er" ersetzt. 

Artikel III 

Übergangsbestimmungen 

1. (zu § 2 Albs. 2 itit. c:) 

sind Geld- und Arreststralfen gegen diese Perso
nen zu v,erhängen. Der Gewerbetreibende ist 
neben dem ,gewerherechtlichen Geschäftsführer 
oder Filial,geschäftsf,ührer strafbar, wenn er die 
Verwailtungsübertretung wissentlich duldet oder 
wenn er bei der Auswahl des gewel1berechtlichen (1) Lehr:berechtigte und Ausbilder, die zwischen 
Gesch~ftsfiührers oder Filialgeschäftsführers,es an dem 1. Jänner 1970 und dem 1. Juli 1978 insge
der erforderlichen Sorgfalt hat feMen lassen." I samt miIlldestens drei Ja.hre Lehrlinge ausgebildet 
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haI,en, dürfen Lehrlinge auch dann ausbilden, 
wenn sie die AusbiMeI1pl1Üfung nicht abgel~gt 
haben. 

{2) Lehnberechti.gte und Ausbilder, die am 
1. Juli 1978 Lehrlinge ausbillden ".md nicht unter 
den im Abs. 1 bezeichnetenPersonenkreis fallen, 
haben die Aushi1derprufung bis längstens 1. Juli 
1982 el100lgreich aibzulegen, wenn sie nach diesem 
Zeitpunkt neue Lehrlinge auszwbiLden beabsich
tigen. 

2. (.lJU § 19 Abs. 1:) 

(1) Am 31. Dez.ember 1978 bei den bisherigen 
LehrilingssteLlen anhängige Verfahren s~nd von 
der zuständigen Lehrlingsstelle tortzusetzen. 

(2) Rechtsmitllei sowie Antrii;ge auf Wieder
aufnaJhme des Vedahrens und auf Wieqerein
setlZung in den vorigen Stand in Verfahren, die 
noch von der gemäß dem bishedgen § 19 Abs. 2 
oder 3 zuständigen Lehrlingsstelile durchgeführt 
wurden, sind bei der zuständigen Lehrlingsstelle 
einIZubringen. 

3. (zu § 19 Albs. 2:) 

Der auf Grund des bisherigen § 19' Abs. 4 
vom Präsidenten der Landesk3Jmmer der gewerb
lichen Wirtschaft mit der Besoq~ung der Geschäfte 
der LehrlJ.ingssteDle hetra.ute ullld his zum 31. De
zember 1978 da:mit hefaßte 'Bed~enstete ist Leiter 
der Lehrlimgsstelle. 

4. (zu § 19 Abs. 7:) 
Die Lehrlingsstelle hat den J aJhresbericht erst

malls für das J a:hr 1978 zru erstatten. 

5. (,zu § 22 Albs. 2:) 
PerSIOnen, ,die vor Inkralfttreten der Xnderung 

des § 22 Albs. 2 z·u Vlorsitzenden von Prüfungs
.kommissionen Jür die Lehnbschlußprüfungen 
bestellt worden sind und deren Amtsdauer nach 
diesem Zeitpunk.t endet oder längstens sechs 
Monate vor diesem Zeil1punkt geendet hat, sowie 
die im Zeil1punkt des IllIkntttretens der Xnde
l1ungdes § 22 Abs. 2 MS Beisitzer in die Listen 
gemäß § 22 Albs. 5 aufgenommenen Personen, 
können weiterhin zu Vorsitzenden der ent
spr,echenden ,Prüfungskommission bestellt bzw. 
als Beisitzer in ,die erwähnten Listen auf,genom
men werden, wenn sie den fachlichen Anforde
rungen des bisherigen § 22 Albs. 2 entsprechen. 

6. (zu § 31 Albs. 4:) 
'Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der Xnderung ,des § 3,1 Mitgllieder (Ersatzmit
glieder) des Bundes-Berufsausbildungsbeirates 
waren, sind Mitglieder (Ers-atzmitglieder) des 
Bundes-Berufs-ausbildungsbeirates. Der auf Grund 
des Vorschlages der Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft besteLlte bisherige Vorsitzende 
des Berufsausbildungsbeirates ist einer der V~r
sitzenden des Bundes-BeruFsausbildungsbeiralles; 
er führt in der ersten Sitzung des Bundes-Berufs-
ausbildungsbeirates den Vorsitz. I 

7. ('zu § 31 a Abs. 4:) 

Den V~rsitz in den Landes..,Berufsaushildungs
beiräten f,OOrt in der ersten Sitzung der auf 
'Grund des Vorschla,ges der Landeskammer der 
gewerblichen Wintschaft bestlellte Vorsitzende. 

Artikel IV 

Schlußbestimmungen 

1. Durch das Inkfaifttreten dies,es Bundesge
setzes bldben insbesondere ,folgende Vorschriften 
unberührt: 

a) Das Anb.eitsimpektiIons.gesetz 1974, BGBL 
Nr.143, 

b) .das Vierkehrs~Atbeitsinspektionsgesetz, 
BGBL Nr. 99/1952, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL Nr. 80/1957, 234/1972 
und 422/1974, 

c) §§ 4, 6 und 29 ,des Handelskammergesetzes, 
BGBL Nr. 182/1946, in ,der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL Nr. 76/1950 und 
208/1969, 

d) §§ 2 und 31 Abs. 2 des Arbeiterkammer
gesetzes, BGBL Nr. 105/1954; 

2., M~t dem in Z. 3 lit. d angeführten Zeit
punkt verlieren 

a) § 14 tAbs. 1 des Ar:beitslplatz-Sicherungs
gesetzes, BGBl. Nr. 154/1956, 

b) § 15 Albs. 2 ~etzter Satz des Mutterschutz
.gesetzes, BGBL Nr. 76/1957, 

in der ~u diesem Zeitpunkt geltenden Fassung 
ihre Kraift. 

---3. Dieses Bundes~esetz tritt nach Maßgabe 
der fol;genden Bestimmungen in Kralt: 

a) Artikel I Z. 2, 9 und 81, soweit sie sich auf 
die §§ 29 abis 29 fund 29 h bezieht, mit 
1. Juli 1979; 

b) Anikel I Z. 52, soweit sie sich auf die 
Neufassung des § 19 Abs. 1 und 2 bezieht, 
sowie Artikel III Z. 2 un,d 3 mit 1. Jänner 
1979; 

c) Artikel I Z. 4 bis 8, 11, 58 und 93, soweit 
sie sich auif § 32 Abs. 2 lit. b bezieht, mit 
1. November 1978; 

d) im übrigen einen Monat nach ,dem s,einer 
Kundmachun)g <folgenden Monatsersten, 
Artikel I Z. 90 jedoch mit der Maßgabe, 
daß bis 31. Dezember 1978 dieser La.ndes
Berufsausb~ldungsbeirat nur bei der Lehr
lingssteUe zu errichten ist, die im ersten 
Halbsatz des § 19 Abs. 1 in der bis 31. De
'zember 1978 geltenden Fassung angeführt 
ist, und ,daß die Bestimmungen des § 31 a 
Ahs. 2 Z. 1, 4, 6 und 7 keine Anwendung 
lJU finden haben. 
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4. Ver,ordmmgen auf Grund dieses Bundes
ge~etzes können ber,eits v:on dem seiner K'Ilnd
madmng fdbgenclen Tag an erlassen, werden. 
Diese Verordnungen ,dürfen fruhestens mit dem 
Zeitpunk,t in Kralft gesetlZt werden, in dem 
~emäß Z. 3 die die .betreffende Ver,ordnungs-

ermächtigung enthaltende Bestimmung m Kraft 
tritt. 

5. Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes hestcrmmt sich nach Artikel I 
Z.97. ' 

Erläuterungen 

I. 

Am 1. Jänner 1970 ist das Berufs~usbildungs
gesetz, BGBL Nr. 142/1969, das die betriebliche 
Lehrlingsausbildung regelt, nach der Durch
führung eines allgemeinen Begutachtungsver
fahrens, sehr einläßlichen Verhandlungen mit 
Vertretern der Sozialpartner und nach der Be
handlung der diesbezüglichen Regierungsvorlage 
im Parlament in Kraft getreten. Es bedeutete in 
mehrfacher Hinsicht einen Fortschritt gegenüber 
dem früheren zum Teil im Gewerberecht, zum 
Teil in verschiedenen reichsdeutschen Vor
schriften geregelten Recht der betrieblichen 
Lehrlingsausbildung. Gleichzeitig trat die die 
Lehrberufe näher regelnde Verordnung, nämlich 
die Lehrberufsliste in Kraft. Die diesem Zeitpunkt 
folgenden Jahre dienten nun vor allem dazu, in 
Durchführung des Berufsausbildungsgesetzes die 
zahlreichen Ausbildungsvorschriften und Prü
fungsordnungen sowie die Verordnung über den 
Ersatz der Lehrabschlußprüfung' 'und der 
Lehrzeit auf Grund schulmäßiger Ausbildung zu 
erlassen. Es wurde aber auch eine neue Lehr
berufsliste, die u. a. eine Verringerung der Zahl 
der Lehrberufe und eine Anpassung an die neue 
Gewerbeordnung brachte, erlassen und inder 
Folge die Ausbildungsvorschriften und Prüfungs
ordnungen der bezüglichen neuen Rechtslage ari
gepaßt. Nunmehr bestehen für nahezu alle in 
der Lehrberufsliste angeführten Lehrberufe Aus
bildungsvorschriften und Prüfungsordnungen, 
sodaß dieser wesentlichen bildungspolitischen 
Zielsetzung des Berufsausbildungsgesetzes Rech
nung getragen worden ist. 

Unabhängig von diesen der Weiterentwicklung 
des Berufsausbildungsrechtes dienenden Maß
nahmen liefen ab 1972 in der vom Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie eingesetzten 
zentralen Arbeitsgruppe für die Beratung von 
Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der 
Lehrlingsausbildung Beratungen über Probleme 
der Lehrlingsausbildung. Ferner konnten in der 
Praxis der mit der Vollziehung dieser Rechts
materie betrauten Behörden und der in Betracht 
kommenden beruflichen Interessenvertretungen 

Erfahrungen in bezug auf wünschenswerte Ände
rungen des Berufsausbildungsrechtes gesammelt 
werden. 

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie hat die bezüglichen Reformvorschläge, 
die z. B. seitens der ÖGB-Jugend ihren Nieder
schlag in Form eines einschlägigen Gesetzent
wurfes gefunden haben und von Unternehmer
seite in verschiedenen Broschüren publiziert 
worden sind, aufgegriffen und im Jahre 1976 
ein Komitee zur Erarbeitung von Grundlagen 
für eine Reform des Berufsausbildungsrechtes, 
dem Vertreter der Sozialpartner und des 
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 
Industrie angehören, mit den Vorarbeiten für 
eine Reform des Berufsausbildungsgesetzes 
betraut. Ziel der Beratungen sollte es sein, 
soweit als möglich Übereinstimmungen in den 
bezüglichen, oft divergierenden Auffassungen 
der Sozialpartner zu erzielen. Das Ergebnis der 
zahlreichen, sehr einläßlichen und dadurch lange 
Zeit in Anspruch nehmenden Verhandlungen 
wurde dem vom Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie erstellten Entwurf einer 
Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1978 zugrunde 
gelegt. Dieser Entwurf wurde dem allgemeinen 
Begutachtungsverfahren unterzogen und auf 
Grund des Ergebnisses dieses Verfahrens unter 
Mitwirkung des genannten Komitees über
arbeitet. An dem Begutachtungsverfahren haben 
sich rund 50 Stellen beteiligt und Stellungnahmen 
im Gesamtumfang von zirka 180 Seiten abge
geben. 

Die Regierungsvorlage sieht im wesentlichen 
folgende Neuerungen vor: 
Die Einführung einer Ausbilderprüfung; 
die Durchführung eines Feststellungsverfahrens 

zur Frage des Vorliegens der sachlichen Aus
bildungsvoraussetzungen in bezug auf die erst
malige Lehrlingsausbildung; 

die Neuregelung der Lehrlingsbehörden erster 
Instanz; , 

die Errichtung von Landes-Berufsausbildungs
beiräten; 

die Erweiterung der Mitwirkungsrechte der 
Kammern für Arbeiter und Angestellte; 
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die Erweiterung des Kreises der Lehrberechtigten; I das diesbezü~liche Ergebnis des Begutac~tungs
die Neuregelung der Anrechnung von in ver- verfahrens. sleht Art. .IV ~e: Novelle ln den 

wandten Lehrberufen zurückgelegten Lehr-' Schlußbesummungen eln zeltllch abgestuftes In-
zeiten; . krafttreten vor. 

die Ermöglichung von Ausbildungsversuchen; 
die Neugestaltung der Berufsbilder (Auf

gliederung, der Ausbildungsinhalte auf die 
einzelnen Lehrjahre); 

die Ermöglichung der bescheidmäßigen Er
höhung oder Verringerung der generellen 
Lehrlingshöchstzahl ; 

Schließlich sei darauf hingewiesen, daß die 
Vollziehung der gegenständlichen Novelle dem 
Bund keinen wesentlich vermehrten Verwaltungs
aufwand und keine erhöhten Verwaltungskosten 
bringen wird. 

H. 

die Neuregelung der Bestimmungen über die Zu einzelnen Bestimmungen des Novellenent-
vorzeitige Auflösung des Lehrverh,ältnisses, die wurfes wird bemerkt: 
Endigungsgründe, die Rechte und Pflichten 
des Lehrberechtigten und des Lehrlings; 1. Zu Bestimmungen über die Ausbilder-

prüfung (§ 2 Abs. 2 lit. c und Abs. 8, §§ 29 a 
die Neuregelung der Weiterverwendung der aus- bis 29 h): 

gelernten Lehrlinge. 
Die vorgesehene Neufassung des § 2 Abs. 2 

Den Belangen der Berufsausbildungsforschung lit. c sieht als neue und weitere persönliche' 
soll durch die Schaffung eines mit den Aufgaben Voraussetzung der Lehrberechtigten- und Aus
einer solchen Forschung befaßten Institutes, dessen bilderqualifikation vor, daß Lehrberechtigte und 
Rechtsträger ein nach dem Vereins gesetz zu Ausbilder, die für das Ausbilden von Lehrlingen 
gründender Verein sein wird, Rechnung getragen erforderlichen Kenntnisse durch die Ablegung 
werden. Die Sozialpartner werden diesbezügliche einer auf diesen Zweck abgestellten sogenannten 
Verhandlungen aufnehmen. Es erübrigt sich Ausbilderprüfung nachweisen. Die Art dieser 
daher, diesbezüglich Normen im Berufsausbil- Kenntnisse wird im § 29 a Abs . .2 des Entwurfes 
dungsrecht vorzusehen. näher festgelegt; ebenso werden in den §§ 29 a 

Ferner sei in diesem Zusammenhang darauf bis 29 c sowie 29 e und 29 f solche nähere Rege
hingewiesen, daß es einerseits im Hinblick auf lungen dieser Prüfung, die bereits im Gesetz 
den rein arbeitsrechtlichen Inhalt mehrerer Be- enthalten sein sollen, vorgesehen, wobei diese 
stimmungen des Berufsausbildungsgesetzes und Bestimmungen soweit als möglich analog den 
andererseits im Hinblick auf die derzeit noch Vorschriften über die Lehrabschlußprüfung ge
laufenden Arbeiten an der Kodifikation 'des staltet wurden und ein Teil dieser Vorschriften 
Arbeitsrechtes Aufgabe einer späteren Novel- als sinngemäß auf die Ausbilderprüfung anwend
lierung des Berufsausbildungsgesetzes sein wird, bar erklärt wurde. Ferner ist im § 29 deine Er
alle derzeit noch im Berufsausbildungsgesetz mächtigung für die Erlassung einer Prüfungs
enthaltenen Bestimmungen arbeitsrechtlicher Art, ordnung, die die Prüfung im Verordnungswege 
die eine Regelung im künftigen Arbeitsrecht näher regeln und mit 1. Juli 1979 in Kraft treten 
finden, aus dem Geltungsbereich des Berufsaus- soll, vorgesehen worden~ 
bildungsgesetzes auszuscheiden. Es werden daher Die Ausbilderprüfung soll entweder als eigene 
künftig nur solche Bestimmungen, die das Ver- Prüfung oder als nicht nachsehbarer Prüfungsteil 
hältnis zwischen dem Lehrberechtigten und dem im Rahmen der Meisterprüfung oder einer für die 
Lehrling regeln, im Berufsausbildungsgesetz ent- Erbringung des Befähigungsnachweises bei ge
halten sein, die für das Lehrverhältnis spezifisch bundenen oder konzessionierten Gewerben er
sind und daher vom allgemeinen Arbeitsrecht nicht forderlichen Prüfung abgelegt werden. Die in 
mitumfaßt werden. ~ezug auf den letzteren Fall erforderlichen Maß-

nahmen im Rahmen des Gewerberechtes werden Es sei auch ausdrücklich darauf hingewiesen, 
daß die Errichtung der neuen Lehrlingsstellen unter einem getroffen (vgl. Entwurf einer Ge-
sowie die Schaffung von Landes-Berufsausbil- werbeordnungs-Novelle 1978). Die von den 
dungsbeiräten als Hilfsorgane dieser neuen, im Mitgliedern der Prüfungskommission zu fordern
Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung errich- den, "für die Lehrlingsausbildung erforderlichen 
teten Behörden der Zustimmung der Bundesländer Kenntnisse" (vgl. § 29 b Abs. 2) sind von den 
bedarf. V gl. im übrigen die einschlägigen Aus- in den Berufsbildern der Lehrberufe angeführten 
führungen zu den §§ 19 und 31 a. Fachkenntnissen zu unterscheiden, es sind die für 

die Durchführung der Aus bildung in pädagogisch-
Bezüglich des Zeitpunktes des Inkrafttretens methodischer Hinsicht notwendigen Kenntnisse. 

der Novelle wurde im Begutachtungsverfahren Wenn die geforderte Qualifikation der Prüfer in 
die Frage aufgeworfen, ob aus verwahurtgstech-einem Bundesland zu Schwierigkeiten bei der 
nischen Gründen nicht ein stufenweises Inkraft- Erstellung der Prüferliste führen sollte, so kann 
treten erforderlich ist. Unter Bedachtnahme auf dem diesbezüglichen Mangel an entsprechend 
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qualHizierten Personen dadurch abgeholfen wer-I besitmmt, d~ß Lehrberechtigte und Ausbilder 
den, daß fachkundige Personen aus einem anderen mit bereits längerer Ausbildungspraxis von der 
Bundesland in die Prüferliste aufgenommen wer- Ablegung der Ausbilderprüfung befreit sind und 
den. daß Lehrberechtigte und Ausbilder, die Lehrlinge 

Hinsichtlich der neuen Bestimmung des § 2 
Abs. 8 ist festzuhalten, daß die Nichtablegung 
der Ausbilderprüfung durch die mit der weiteren 
Ausbildung von Lehrlingen betraute Person 
innerhalb der vorgesehenen Frist nicht als unvor
hergesehenes Ausscheiden des Ausbilders gilt. 

Die Institutionalisierung der Ausbilderprüfung 
soll zur Verbesserung der Lehrlingsausbildung 
beitragen. Wie aus den Bestimmungen des § 29 a 
Abs. 1 und 2 deutlich hervorgeht;wird bei dieser 
Prüfung der Fähigkeit des Prüflings, sein Wissen 
in der Ausbildungspraxis auch anwenden zu 
können, besondere Bedeutung beizumessen sein. 
Die Prüfung soll daher vorwiegend praktischen 
Charakter haben und mündlich vor der gesamten 
Prüfungskommission abzulegen sein .. 

Zu dem im § 29 a Abs. 2 lit. e verwendeten 
Ausdruck "duales Berufsausbildungssystem" sei 
festgehalten, daß darunter das die Lehrlingsaus
bildung in Österreich kennzeichnende System 
zu verstehen ist; das Wort "dual" weist in diesem 
Zusammenhang auf die Art der Durchführung der 
Lehrlingsausbildung hin, die nämlich durch zwei 
Institutionen erfolgt: den Ausbildungsbetrieb und 
die Berufsschule. 

Da auf Grund bestimmter anderer Vorschriften 
(z. B. dienstrechtlicher) Prüfungen abgelegt 
werden, deren Inhalt, soweit er psychologisch
pädagogischer Natur ist, mit d~m der Ausbilder
prüfung gleichgehalten werden kann, war, um 
unbillige Härten zu verp1eiden, im Wege der 
Verordnungsermächtigung des § 29 h vorzu
kehren, daß solche Prüfungen, soferne sie in der 
betreffenden Verordnung angeführt sind, die 
Ausbilderprüfung ersetzen. 

Die Bestimmung des § 29 g enthält überdies 
eine Regelung der Bezeichnung von Lehrveran
staltungen, die auf die Ausbilderprüfung vorbe
reiten, als anerkannte Kurse. Als zuständige Be
hörde ist der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie vorgesehen, um eine bundesein
heitliche Vollziehung dieser Bestimmung zu ge
währleisten. Unter den im Abs. 2 angeführten 
Einrichtungen sind insbesondere die Wirtschafts
förderungsinstitute der Kammern der gewerb
lichen Wirtschaft und die Berufsförderungsinsti
tute zu verstehen. Diese Institute befassen· sich 
schon derzeit mit der Veranstaltung bzw. Durch
führung von Kursen zur Schulung von Ausbildern. 

Im Zusammenhang mit der letztgenannten· Be
stimmung war auch ein entsprechender Straf tat
bestand zu normieren (vgl. die neue lit. e des 
§'32 Abs. 2). 

In Übergangsbestimmungen, wie sie diesbe
züglich in Art. IU Z. 1 vorgesehen sind, wird 

ausbilden und nicht unter diesen Personenkreis 
fallen, die Ausbilderprüfung bis längstens 
1. Juli 1982 erfolgreich abzulegen haben, wenn 
sie nach diesem Zeitpunkt Lehrlinge auszubilden 
beabsichtigen. 

2. Zu Bestimmungen über die Neuregelung 
der Lehrberechtigtenqualifikation (§ 2 
Abs. 3 und 4): 

In der beabsichtigten Neuformulierung des § 2 
Abs. 3, die die erforderlichen Fachkenntnisse 
gemäß § 2 Abs. 2 lit. c in bezug auf die hier 
genannten Gewerbeinhaber näher determiniert, 
bleiben - was eine Neuerung darstellt - die 
Fälle der Nachsichtserteilung vom Befähigungs
nachweis außer Betracht, zumal auch in diesen 
Fällen nunmehr zufolge des § 28 Abs. 1 der Gewer
beordnung 1973 diese Fachkenntnisse im betreffen
den Nachsichtsverfahren nachzuweisen sind (die 
Nachsichtserteilung erfolgt ja nur vom formellen 
gewerberechtlichen Befähigungsnachweis). Bei 
diesen Fachkenntnissen, die hier in Rede stehen, 
handelt es sich um die zur Berufsausübung 
(Gewerbeausübung) selbst erforderlichen fach
lichen Kenntnisse. Sie sind also inhaltlich von den 
Kenntnissen pädagogisch-psychologischer Natur 
zu unterscheiden, die für die Durchführung der 
Lehrlingsausbildung erforderlich sind und die 
nur imPrüfungswege nachgewiesen werden sollen. 

Überdies sollen in diese Qualifikationsregelung 
auch die Inhaber gebundener Gewerbe miteinbe
zogen, jedoch insbesondere jene Gewerbetrei
bende ausgenommen werden, die bei der Ge
werbeanmeldung oder Konzessionserteilung 
keinen Befähigungsnachweis im Sinne des § 17 
Abs. 1 der Gewerbeordnung 1973 zu erbringen 
hatten. 

Der Nachweis dieser Fachkenntnisse soll dann 
nicht erforderlich sein, wenn ein Ausbilder mit der 
Ausbildung der Lehrlinge betraut ist. Dies be
deutet in seiner rechtlichen Konsequenz, daß die 
gegenständliche Neuregelung das Ausbilden von 
Lehrlingen auch durch Gewerbeinhaber ermög
licht, denen die Nachsicht vom Befähigungsnach
weis unter Ausschluß des Rechtes zum Ausbilden 
von Lehrlingen erteilt worden ist,' sofern sie 
eben mit der Lehrlingsausbildung einen Ausbilder 
im Sinne des § 3 betrauen. 

3. Zu den Bestimmungen über das erstmalige 
Ausbilden von Lehrlingen (§ 3 a, § 20 
Abs. 3 lit. f, § 32 Abs. 2 lit. b): 

Im Hinblick auf die besondere Bedeutung, die 
dem Vorliegen der sachlichen Voraussetzungen 
gemäß § 2 Abs. 6 des Berufsausbildungsgesetzes 
für die Berechtigung zur Lehrlingsausbildung 
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zukommt, soll in den Fällen der beabsichtigten 
erstmaligen Ausbildung von Lehrlingen in einem 
eigenen Verfahren, das dem Eintragungsver
fahren vorauszugehen hat, nach Anhörung der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte festgestellt 
werden, ob diese Voraussetzungen im konkreten 
Einzelfall gegeben sind (vgl. § 3 a des Entwurfes). 
Hiebei konnte davon abgesehen werden, aus
drücklich das Vorliegen der Voraussetzungen auf 
den betreffenden Lehrberuf abzustellen, da dies 
schon im § 2 Abs. 6 geschieht. Die Feststellung, 
ob ein Betrieb zur Lehrlingsausbildung geeignet 
ist, wird sohin im Hinblick auf den betreffenden 
Lehrberuf, in dem die Lehrlinge konkret ausge
bildet werden sollen, getroffen werden; die Aus
bildung in einem allenfalls später in dem be
treffenden Ausbildungsbetrieb hinzu kommenden 
(weiteren) Lehrberuf fällt aus dem Begriff 
"erstmalige Ausbildung" wie er hier verstanden 
wird, heraus. Das Vorliegen der sachlichen Vor
aussetzungen im Sinne des § 2 Abs. 6 wird 
diesfalls im Zuge des Eintragungsverfahrens von 
der Lehrlingsstelle zu prüfen sein. In diesem Zu
sammenhang sei zur KlarsteIlung noch darauf 
hingewiesen, daß die sachlichen Ausbildungsvor
aussetzungen bei Betrieben oder Einrichtungen, 
die zwischenbetriebliche Ausbildungsmaßnabmen 
durchführen (vgl. § 19 Abs. 4), nicht zur Gänze 
von den einzelnen Betrieben oder Einrichtungen, 
sondern von der Gesamtheit dieser Betriebe bzw. 
Einrichtungen,sohin also gemeinsam zu erfüllen 
sind. 

Einer fehlenden oder negativen Feststellung 
oder einer solchen, die im Zeitpunkt der Anmel
dung des Lehrvertrages bereits länger als fünfzehn 
Monate zurückliegt, soll der Charakter eines Ein
tragungshindernisses zukommen. Demgemäß (vgl. 
§ 20 Abs. 3 Iit. f) kommt dem Bescheid nur auf 
die Dauer von fünfzehn Monaten ab seiner 
Rechtskraft rechtliche Bedeutung zu; eine erst
malige Aufnahme von Lehrlingen ist daher nur 
innerhalb dieser Frist möglich. Darüber hinaus 
wohnt auch einem Feststellungsbescheid dieser 
Art die clausula rebus sie stantibus inne. 

Es wird ferner als erforderlich erachtet, die 
dem Verbot des § 3 a: Abs. 1 widersprechende 
Ausbildung von Lehrlingen als Straf tatbestand zu 
normieren. Dies scheint auch insofern gerecht
fertigt zu sein, als die der Lehrlingsausbildung 
vorausgehende Durchführung des. gegenständli
chen Feststellungsverfahrens dem Abschluß von 
Lehrverhältnissen entgegenwirken soll, die zum 
Teil später - meist zum Nachteil des Lehrlings
vorzeitig wieder beendet werden müßten. 

Die Abstellung des Feststellungsbescheides auf 
die sachlichen Voraussetzungen der Lehrbe
rechtigtenqualliikation (unter Ausklammerung der 

lichen Regelung expressis verbis dann auszu
nehmen, wenn in dem betreffenden Betrieb 
bereits Lehrlinge ausgebildet worden sind, zumal 
ja dann auch unter dieser Sicht ein erstmaliges 
Ausbilden von Lehrlingen nicht mehr vorliegt. 
Unter einem Betriebsübergang in diesem Sinne 
sind z. B. auch die Umwandlung einer Kapital
gesellschaft in eine Personengesellschaft - sohin 
also der sogenannte Rechtsformenwechsel - und 
die Übernahme des väterlichen Betriebes zu ver
stehen. 

4. Zur Behördenneuregelung (§ 19 Abs. 1 
und 2, 3 und 7, Art. III Z. 2 und 3, § 5 
Abs. 7, § 13 Abs. 1 Iit. bund § 22 Abs. 7): 

Laut Übereinkommen der Sozialpartner sind -
nicht zuletzt auch aus verwaltungsökonomischen 
Gründen - die Lehrlingsbehörden erster Instanz, 
nämlich die bei den Kammern der gewerblichen 
Wirtschaft errichteten Lehrlingsstellen, derart 
umzuorganisieren, daß in jedem Bundesland 
künftig nur eine einzige solche Behörde vor
handen sein soll, und zwar ohne daß dieses Ziel 
durch eine - ins Ermessen der betreffenden 
Lehrlingsstellen gestellte - Übertragung im 
Sinne des § 19 Abs. 4 dritter und vierter Satz 
des Berufsausbildungsgesetzes in seiner der
zeitigen Fassung erreicht wird. Dies bedeutet die 
Schaffung einer neuen Behörde im Bereich der 
mittelbaren Bundesverwaltung, unter der im 
Sinne der einschlägigen Neuregelung durch die 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974, BGBI. 
Nr. 444, grundsätzlich die Vollziehung des Bundes 
im Bereich der Bundesländer durch den Landes
hauptmann und die ihm unterstellten Landes
behörden zu verstehen ist. Bundesgestze, in denen 
- wie im gegenständlichen Falle - Bundes
behörden im Rahmen dieser mittelbaren Bundes
verwaltung mit Aufgaben der Vollziehung betraut 
werden, dürfen nur mit Zustimmung der Länder 
kundgemacht werden, es sei denn, daß die Er
richtung dieser Bundesbehörden mittels Ver
fassungs bestimmung erfolgt. Es wurde daher im 
Begutachtungsverfahren die Frage aufgeworfen, 
welcher von diesen beiden Wegen beschritten 
werden soll. Hiebei haben sich für die Zustim
mung der Bundesländer zur Kundmachung der 
bezüglichen Bestimmung folgende Stellen ausge
sprochen: 

Der Österreichische Arbeiterkammertag, die 
Industriellenvereinigung, das Bundeskanzleramt
Verfassungsdienst, das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, die Bundesländer 
Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steier
mark, Salzburg, Tirol, Burgehland, Kärnten und 
V orarlberg. 

persönlichen Voraussetzungen also) läßt esange- Für eine Verfassungsbestimmung traten ledig
zeigt erscheinen, die Fälle des bloßen Betriebs- lieh die Bundeskammer der gewerblichen Wirt
überganges von der vorgesehenen gegenständ- I schaft und der RechtsanwaItskammertag ein. 
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Im Hinblick auf dieses Ergebnis ist die Ein
holung der· Zustimmung der Bundesländer zur 
Kundmachung der Bestimmung des § 19 Abs. 1 
vorgesehen. 

§ 19 soll aber auch darüber hinaus neu ge
staltet werden. Dies ist vor allem im Hinblick 
auf die in den Abs. 3 und 7 vorgesehene Erwei
terung der Aufgaben· der Lehrlingsstellen (Über
wachung von Ausbildungsversuchen, Pflichten 
gegenüber dem Landes-Berufsausbildungsbeirat) 

. erforderlich. Aber auch die beabsichtigte Be-
stellung eines Leiters der Lehrlingsstelle erfordert 
die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung 
(einschließlich der Regelung der Qualifikation 
eines solchen Behördenleiters). Alle diese Maß
~ahmen bedingen schließlich dementsprechende 
Änderungen in den Absatzbezeichnungen des 
§ 19. 

Im Hinblick darauf, daß die beabsichtigte Neu
organisation der Lehrlingsstellen neue Behörden 
schaffen wird, sind in bezug auf im Zeitpunkt 
der Errichtung dieser neuen Behörden anhängige 
Verfahren sowie in bezug auf Rechtsmittel. sowie 
Anträge auf Wiederaufnahme des· Verfahrens und 
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in 
Verfahren, die noch vor der gemäß § 19 Abs. 2 
des Berufsausbildungsgesetzes in seiner der
zeitigen Fassung zuständigen Lehrlingsstelle 
durchgeführt wurden; entsprechende Übergangs
bestimmungen vorzusehen (vgl. ' diesbezüglich 
Art. Irr Z. 2). Dies gilt auch hinsichtlich der im 
vorgenannten Zeitpunkt gemäß § 19 Abs. 4 in 
seiner derzeitigen Fassung vom Präsidenten der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft mit 
der Besorgung der Geschäfte der Lehrlingsstelle 
betrauten Bediensteten. Sie sollen durch gesetz
liche Anordnung zum Leiter der betreffenden 
Lehrlingsstelle werden (vgl. Art. Irr Z. 3). 

5. Zu Bestimmungen über die Berufsaus
bildungsbeiräte : 

a) Bundes-Bertifsausbildungsbeirat (§ 31, 
Art. III Z. 5) 

b) Landes-Berufsausbildungsbeiräte (§ 31 a, 
Art. III Z. 6, §§ 19 Abs. 7 und 22 Abs. 5) 

einbarkeit des Amtes eines Mitgliedes (Ersatz
mitgliedes) mit dem eines Mitgliedes (Ersatz
mitgliedes ) eines Landes-Berufsaus bildungs
beirates (und umgekehrt); Aufgabenerweiterung 
des Bundes-Berufsausbildungsbeirates in bezug 
auf die Ausbildungsversuche und die Prüfungs
ordnung für die AusbiIderprüfung; Bestellung 
von zwei Vorsitzenden, die einander in der Vor
sitzführung zu Beginn jeder Sitzung abwechseln; 
die damit zusammenhängende Änderung des 
Abs. 6 des § 31; Erweiterung des Rechtes der 
Mitglieder (Ersatzmitglieder), an Prüfungen tei~
zunehmen in bezug auf Ausbilderptüfungen und 
allfällige Teilprüfungen. Schließlich läßt die 
Bestellung von Berufsschullehrern zu Beirats
mitgliedern mit beratender Stimme es als ange
zeigt erscheinen, die Bestimmungen des § 31 
Abs .. 8 über die Beiziehung von Sachverständigen 
zu den Sitzungen des Beirates abzuändern. Durch 
den genannten Wechsel in der Vorsitzführung 
wird <liese paritätisch zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer verteilt. 

Im Art. In Z. 6 wird in bezug auf die im Zeit
punkt des Inkrafttretens der Änderung des § 31 
bestellten Mitglieder, Ersatzmitglieder und den 
Vorsitzenden des Berufsausbildungsbeirates ge
mäß § 31 eine entsprechende Übergangsbestim
mung vorgesehen, die auch vorsieht, daß' dieser 
Vorsitzende in der ersten Sitzung nach Inkl:aft
treten der ~ovelle den Vorsitz führt. 

Zu b)! Als weitere bedeutsame Neuerung 
organisatorischer Art ist die Schaffung von 
Landes-Berufsausbildungsbeiräten als beratende 
Organe in Angelegenheiten der Berufsausbildung 
auf Landesebene vorgesehen, die vor allem für 
die Tätigkeit der Lehrlingsstelle, bei der der Beirat 
auch errichtet werden soll, von Bedeutung sein 
werden. 

Die bezüglichen Bestimmungen wurden weit
gehend analog denen für den Bundes-Berufs
ausbildungsbeirat (vgl. Neufassung des § 31.) 
gestaltet, wobei hier insbesondere der Aufgaben
katalog (§ 31 a Abs. 2) erwähnt und darauf hinge
wiesen sei, daß als für die finanzielle Förderung 
von Ausbildungsangelegenheiten zuständige 
Stellen im Land vor allem die Behörden der Ar
beitsmarktverwaltung und die Kammern der 

Zu a): Die beabsichtigte Schaffung von Landes- gewerblichen Wir~schaft in Betracht kommen. 
Berufsausbildungsbeiräten erfordert dne Umbe-
nennung des im § 31 des Berufsausbildungs- Abweichend von den Bestimmungen über den 
gesetzes geregelten Berufsausbildungsbeirates in Bundes-Berufsausbildungsbeirat sind vor allem 
"Bundes-Berufsausbildungsbeirat<C. Darüber hin- die Bestimmungen über die Beschlußfassung 
aus ist diese Gesetzesstelle im Hinblick auf des Landes-Berufsausbildungsbeirates gehalten. 
fdgende in Aussicht genommene Neuerungen Demnach sollen bei Nichteinigung (fehlender 
abzuändern: Erweiterung des Mitgliederkreises Stimmeneinhelligkeit) Minoritätsvoten nur dann 
um zwei Mitglieder mit beratender Stimme; die Vtorgelegt werden, wenn der Landes-Berufsaas
auf Vorschlag des Bundesministers ffu: Unterricht bildungsbeirat um ein Gutachten ersucht worden 
und Kunst aus dem Kreise der Berufsschulkhrer ist oder wenn die Mitglieder {Ersatzmitglieder) 
bestellt werden sollen.; Normierung der' Unver- die Weiterleitung ihrer StellWlgnihme verlangen. 

4 
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Die Beiziehung von Berufsschullehrern als sehenen Fristen ab. Eine solche Verkürzung 
Sachverständige zu den Sitzungen des Beirates dieser Fristen soll insbesondere bezwecken, daß 
ist zwar expressis verbis nicht vorgesehen, ge- der betreffende Lehrling ehestmÖglich über seinen 
mäß § 31 a Abs. 8 jedoch möglich; nach den bis- Rechtsstatus in bezug auf das Lehrverhältnis 
herigen Erfahrungen im Berufsausbildungsbeirat (Eintragung des Lehrvertrages oder Verweige
werden in der Praxis der Beiratstätigkeit solche rung derselben) informiert wird. 
Lehrer regelmäßig als Sachverständige beige- b) In bezug auf die Änderung von Straf-
zogen. bestimmungen sei insbesondere auf die im letzten 

Da die Landes-Berufsausbildungsbeiräte bera- Halbsatz des § 32 Abs. 1 vorgesehene Erhöhung 
tende Hilfsorgarie der durch Umorganisation der Obergrenze der Strafsätze und in bezug auf 
gemäß § 19 neu errichteten Lehrlingsstellen sind die Einfügung weiterer Straf tatbestände vor 
und es sich bei diesen Behörden um solche im allem auf folgendes hingewiesen: 
Bereiche der mittelbaren Bundesverwaltung han- Wie dem Bundesministerium bekanntgeworden 
delt, erweist es sich als zweckmäßig, daß in. ist, kommt es ab und zu vor, daß Personen unter 
extensiver Interpretation auch diesbezüglich die Vortäuschung einer Lehrberechtigung und ohne 
Zustimmung der Bundesländer eingeholt wird. einen diesbezüglichen Lehrvertrag der Lehrlings-

6. Zum Ausbau der Rechte der Kammern stelle zur Eintragung vorzulegen, eine Ausbil
für Arbeiter und Angestellte (§ 3 a Abs. 3; dung in einem Lehrberuf durchführen; da im 
§ 4 Abs. 6 und § 19 Abs. 6): Interesse der auf diese Weise "Ausgebildeten« 

solchen Täuschungen entgegengewirkt werden 
Die Regierungsvorlage sieht in bezug auf. das soll, ist ein diesbezüglicher neuer Straf tatbestand 

Verfahren in Lehrlingsangelegenheiten mehrere unter § 32 Abs. 2 lit. a vorgesehen. 
Erweiterungen der den Kammern für Arbeiter 
und Angestellte bisher in diesen Verfahren einge- c) Zur Problematik, die sich daraus ergibt, daß 
räumten Rechte. vor. Diese erweiterte Mitwir- durch den österreichischen Vorbehalt zu Art. 5 
kung der Kammern für Arbeiter und Angestellte der Menschenrechtskonvention die Schaffung und 
an der Vollziehung des Berufsausbildungsrechtes Anwendung von Straf tatbeständen, die (primär 
soll diesen Stellen, denen es als berufliche Inter- oder subsidiär) mit Freiheitsstrafe bedroht wer
essenvertretung der Arbeitnehmer obliegt, die den, in Verwaltungsvorschriften nur dann gedeckt 
rechtlichen Interessen der Lehrlinge wahrzu- ist, wenn gleichartige, mit Freiheitsstrafen be
nehmen, eine entsprechende Aufgabenerfüllung drohte Straf tatbestände bereits in Verwaltungs
zugunsten der Lehrlinge ermöglichen. Es handelt vorschriften enthalten waren, die vor dem 
sich. hiebei im einzelnen neben dem Anhörungs- 3. September 1958 erlassen worden sind, ist zu 
recht um das Recht der Berufung gegen Ent~ bemerken, daß in den in diesem Zeitpunkt für die 
scheidungen der Behörde, die der fristgerechten. Lehrlingsausbildung geltenden Str~bestimmun
Stellungnahme der Kammer für Arbeiter und gen der Gewerbeordnung (vgl. deren §§ 131 und 
Angestellte im Einzelfall zuwiderlaufen und um 132) bereits gleichartige und ähnliche mit Frei
das Recht der Beschwerde an den Verwaltungs- heitsstrafen bedrohte Straf tatbestände enthalten 
gerichtshof. Im Hinblick auf die einschlägige waren. Im Hinblick auf diesen Umstand und unter 
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ist das dem Gesichtspunkt der erforderlichen Weiter
genannte Beschwerderecht ausdrücklich vorzu- entwicklung des Rechtes bezüglich neuer Straf
sehen, da es sich in den betreffenden Beschwerde- tatbestände ist die Androhung. von Freiheits
fällen ja nicht um die Verletzung eines subjektiven strafen hinsichtlich der vorgesehenen Straf tat-
Rechtes der betreffenden Kammer handeln wird. bestände wohl zulässig. . 
Die genannten Rechte wurden sohin im Entwurf 
für Verfahren gemäß § 3a (erstmaliges Ausbilden 8. Zur Erweiterung des Kreises der Lehr-
von Lehrlingen), ferner für . Verfahren gemäß berechtigten (§ 2 Abs. 5): . 
§ 4 (Entziehung des Rechtes der Lehrlingshaltung) . Konkret handelt es sich hiebei um die weitere 
und vor allem in bezug auf Verfahren vorgesehen, namentliche Anführung solcher Kategorien von 
in denen die Lehrlingsstellen voraussichtlich Unternehmen, die zwar nicht Gewerbeinhaber 
eine Entscheidung zu ungunsten des Lehrlings aber nach der Art ihres Unternehmens in der Lage 
zu treffen haben werden (vgl. § 19 Abs. 6). sind, Lehrlinge in einem Lehrberuf auszubilden. 

Durch diese Anführung soll ihnen die Quali-
7. Zur Änderung von verfaruensrechtlichen fikation als Lehrberechtigte zukommen. Aus 

Bestimmungen und von Strafbestimmun- arbeitsmarktpolitischer Sicht vermag eine solche 
gen (§ 20 Abs. 1 und 2 sowie § 32 Abs. 1,2 Maßnahme einen Beitrag zur Lösung des Pro
und 3): blems der Unterbringung der Lehrstellensuchen-

a) Die vorgesehene Neufassung des § 20 Abs.: 1 den' zu leisten. Diese Weiterentwicklung des 
und 2 zielt auf eine Verkürzung der dort für Berufsausbildungsrechtes ist durch den Kompe
die Anmeldung des Lehrvertrages zur Eintragung tenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 Bundes
bzw. für die Vornahme' der Eintragung vorge~ Verfassungs gesetz gedeckt, weil im Zeitpunkt 
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des Inkrafttretens dieser Bestimmung (1. Oktober volle Anrechnung des ersten Lehrjahres, Anrech-
1925) auf Grund der Gewerbeordnung die Aus- nung des zweiten Lehrjahres nur mehr zur Hälfte 
bildung von Lehrlingen nicht nur in Gewerbe- und keine Anrechnung mehr des dritten Lehr
betrieben möglich war (vgl. § 14 b Abs. 2 der jahres). Hiebei wird der neu vorgesehenen Auf
Gewerbeordnung in der damals geltenden Fas- gliederung der "Kenntnisse und Fertigkeiten" 
sung). auf die einzelnen Lehrjahre besondere Bedeutung 

Die Anführung der Österreichischen Bundes- zukommen, da sie ja den "Verwandtschaftsgrad" 
forste erfolgt im Hinblick auf das Bundesgesetz zeitlich differenzieren wird. Die lehrjahrsmäßige 
über den Wirtschaftskörper "Österreichische Auf teilung des Inhaltes der Berufsbilder wird 
Bundesforste". Die Österreichischen Salinen sollen auch eine bessere Koordinierung der Ausbildung 
vorsorglich noch erfaßt werden, da ihre Umwand- zwischen Betrieb }lnd Berufsschule ermöglichen 
lung in eine Aktiengesellschaft, die die Mitglied- (vgl. im übrigen die Ausführungen zu Pkt. 11). 
schaft zur Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft begründen wird, erst ab 1979 geplant 
ist. Eine Anführung der Österreichischen Bundes
bahnen ist wegen des Bundesbahngesetzes und 
der seither gegebenen Mitgliedschaft der Öster
reichischen Bundesbahnen bei der Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft nicht mehr notwen
dig. Zur Anführung der Bauarbeiter-Urlaubs
kasse als Lehrberechtigter ist zu bemerken, daß 
laut eigenem Antrag dieser Stelle, bei dieser 
nur die Ausbildung im Lehrberuf Bürokaufmann 
in Frage kommt. 

9. Zu Bestimmungen über die Neuregelung 
bezüglich der Lehrberufe (§ 5 Abs. 3 
lit. a, § 6 Abs. 4, § 13 Abs. 3): 

Die Definition des Lehrberufes gemäß § 5 Abs. 3 
lit. a soll dadurch umfangmäßig erweitert werden, 
als die bisherige Abstellung auf gewisse, hinsicht
lich der Berufsausbildung der Gesetzgebung und 
Vollziehung desBundes unterliegende und nament
lich angeführte Beschäftigungsbereiche wegge
lassen wird. Diese Ausdehnung ist ein weiterer 
Schritt in der Weiterentwicklung des Bqufsaus
bildungsrechtes. 

In diesem Zusammenhang ist zu § 13 Abs. 3, 
der unverändert bleiben soll, festzuhalten, daß 
unter die in der Person des Lehrlings gelegenen 
Gründe, die ihn an der Erlernung des Lehrberufes 
hindern, sodaß die hiebei versäumte Zeit nur bis 
zu einem bestimmten Ausmaß auf die Lehre ange
rechnet werden kann, künftig auch die Ableistung 
des ordentlichen Präsenzdienstes und des ordent
lichen Zivildienstes sowie der auf Grund der 
mutterschutzrechtlichen Bestimmungen gewährte 
Karenzurlaub zu subsumieren sein werden. Die 
im Art. IV Z. 2 angeführten gesetzlichen Be
stimmungen werden aufgehoben werden, weil 
sie dem Berufsausbildungsrecht zuzuzählen sind. 

Die vorgesehene Neufassung der Verordnungs
ermächtigung des § 6 Abs. 4 stellt die Anrechnung 
von in verwandten Lehrberufen zurückgelegten 
Lehrzeiten dem Ausmaße nach insofern auf eine 
neue Grundlage als neben der bisherigen durch
gehenden Aliquotierung der Lehrzeitanrechnung 
auch das System einer lehrjahrsmäßig unter
schiedlichen Lehrzeitanrechnung in bezug auf 
bestimmte Lehrberufe möglich sein soll (z. B. 

10. Zu Bestimmungen über Ausbildungs
versuche (§ 8 a und § 19 Abs. 3): 

Durch die Bestimmungen des § 8 a soll die 
Durchführung von Ausbildungsversuchen er
möglicht und die diesbezüglich. erforderliche 
gesetzliche Regelung getroffen werden. Die Durch
führung eines Ausbildungsversuches soll unter 
der im Entwurf (§ 8 a Abs. 1) genannten Voraus
setzung der Feststellung dienen, ob bestimmte 
berufliche Tätigkeiten, deren fachgemäße Erler
nung mindestens zwei Jahre dauert, geeignet sind, 
den Gegenstand eines Lehrberufes zu bilden 
(§ 8 a Abs. 1) oder soll der versuchsweisen 
Erprobung der Verlängerung bzw. Verkürzung 
der Lehrzeitdauer eines Lehrberufes dienen (§ 8 a 
Abs. 2). Die sonstigen Möglichkeiten einer 
Schaffung von Lehrberufen oder der Änderung 
der Lehrzdtdauer werden hiedurch nicht berührt. 
In Anlehnung an die Regelung bei Schulversuchen 
soll bei der Erprobung einer anderen Lehrzeit
dauer ein bestimmtes zahlenmäßiges Verhältnis 
zwischen den im Ausbildungsversuch Auszu
bildenden und der bezüglichen Lehrlingszahl fest
gelegt werden. Laut Vorstellung der Sozial
partner sollen 20% die Regel für die Ober grenze 
der Versuchsquote bilden. 

Zufolge der im § 8 a Abs. 4 vorgesehenen 
rechtlichen Gleichsetzung der den Gegenstand 
des Ausbildungsversuches bildenden beruflichen 
Tätigkeiten mit einem Lehrberuf, die für die 
Dauer des Versuches gegeben sein soll, sind alle 
mit einem regulären Lehrverhältnis verbundenen 
Rechte und Pflichten für die Dauer des Versuches 
gegeben und somit beispielsweise auch die Berufs
schulpflicht; die Verpflichtung einen Lehrvertrag, 
abzuschließen und diesen bei der Lehrlingsstelle 
zur Eintragung anzumelden, die Möglichkeit, 
Teilprüfungen abzulegen und dergleichen mehr. 

Die Bestimmungen des § 8 a Abs. 7 sollen 
verhindern, daß im Falle der Nichterklärung der 
betreffenden beruflichen Tätigkeiten zum Lehr
beruf die im Ausbildungsversuch Ausgebildeten 
in eine Bildungssackgasse geraten. Auch ihnen 
.sollen die mit einer regulären Ausbildung in einem 
Lehrberuf verbundenen besseren beruflichen 
Chancen zukommen. Hiezu können z. B. zum 
.Teil weitere ergänzende Ausbildungsmaßnahmen 
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erforderlich sein; zum Teil wird mit. Anrech
nungen auf die Lehrzeit in bestimmten Lehr
berufen vorgegangen werden können. Die der 
genannten Zielsetzung dienenden Maßnahmen 
können von Ausbildungsversuch zu Ausbildungs
versuch unterschiedlich sein und sollen daher 
auch im Verordnungswege festgelegt werden. Die 
hiebei auszustellenden Zeugnisse (vgl. Abs. 7 
letzter Satz) werden inhaltlich möglichst so zu 
gestalten sein, daß aus ihnen nicht hervorgeht, daß 
der Zeugnisinhaber in einem Ausbildungsversuch 
ausgebildet worden ist. 

Die dem Lehrberechtigten gemäß Abs. 5 aufzu
erlegenden Pflichten werden zur Sicherstellung 
eines entsprechenden Informationsgewinnes in 
bezug auf den Ausbildungsversuch als erforder
lich erachtet. 

Die Aufgaben, . die den Lehrlingsstellen im 
Rahmen der Durchführung eines Ausbildungs
versuches zukommen, bedingen eine diesbezüg
liche Änderung (Erweiterung) des Aufgaben
kataloges dieser Behörden im § 19, und zwar in 
dessen neuen Abs. 3. 

Zur Gewährleistung einer gewissen (quanti
tativen und qualitativen) Repräsentativität wird 
bei der gemäß Abs. 8 zu erfolgenden Prüfung 
des Ergebnisses des Ausbildungsversuches ins
besondere darauf zu achten sein, ob die Anzahl 
der in den Ausbildungsversuch einbezogenen 
Betriebe und Lehrlinge sowie die Art dieser 
Betriebe tatsächlich entsprechende Rückschlüsse 
zuläßt. 

11. Zur Neurege1ung der Ausbildungsvor
schriften und der Zwischenprüfungen 
(nunmehr" Teilprüfungen") (§ 8, § 25 Abs. 8, 
§ 26 Abs . .3 und 4 und § 29 Abs. 3): 

§ 8 Abs. 3lit. a im Einzelfall kommt einem vielfach 
geäußerten Wunsch entgegen, dessen Realisierung 
insbesondere unter der Sicht der Unterbringung 
der Lehrstellensuchenden in Jahren mit relativ 
vielen Schulabgängern besondere Bedeutung 
zukommen und der starren generellen Verhält
niszahl die Härte nehmen kann. Trotzdem darf 
nicht übersehen werden, daß die LehrIingshöchst
zahl der Gewährleistung einer sachgemäßen Aus
bildung dienen soll, was der Gesetzgeber des 
Berufsausbildungsgesetzesin diesem (vgl. § 8 
Abs, 3) deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Eine 
bescheidmäßige Erhöhung der LehrIingshöchst
zahl, die dies nicht beachtet, würde daher dem 
Gesetz widersprechen. Im Hinblick auf diesen 
Umstand soll die in Rede stehende Maßnahme u. a. 
nur dann zulässig sein, wenn im Hinblick auf die 
gegebenen Verhältnisse des betreffenden Einzel
falles eine sachgemäße Ausbildung bei der erhöh
ten Lehrlingshöchstzahl zu erwarten ist und dies 
in einem Gutachten des. Landes-Berufsausbil
dungsbeirates festgestellt wird. Maßnahmen der 
gegenständlichen Art sollen überdies nur zulässig 
sein, wenn ansonsten die Ausbildung von' Lehr
stellenbewerbern in dem betreffenden Lehrberuf 
nicht gewährleistet wäre, wie dies z. B. bei einer 
relativ hohen Zahl an Lehrstellensuchenden der 
Fall sein kann. Eine Regelung, die nicht auf 
diesen Umstand Bedacht nimmt, würde dazu 
führen, daß bestimmte Betriebe in bezug auf die 
Lehrlingszahl bedeutend besser gestellt wären als 
andere Betriebe. Als weitere Einschränkungen 
erweisen sich eine Obergrenze für die Erhöhung 
und die Widerrufsmöglichkeit ebenso als erfor
derlich wie eine schnelle und im Instanzenzug 
nicht anfechtbare Entscheidung der Lehrlings
stelle. Letzteres auch aus dem Grunde, weil eine 
positive Entscheidung praktisch nicht ange
fochten wird und gegen eine negative Entschei
dung ohnehin noch die Beschwerde an den 
Verwaltungs gerichtshof zulässig ist. 

a) Die Neufassung des § 8 Abs. 2 (gesetzliche 
Determinierung des Inhaltes der Berufsbilder) 
sieht (im Sinne der diesbezüglich erzielten Über
einstimmung der Sozialpartner) die Auf teilung Der vorgeseheneAbweisungsgrund soll hintan
des Inhaltes der Berufsbilder (Kenntnisse und halten, daß die Lehrlingsstelle vor der beantragten 
Fertigkeiten) auf die einzelnen Lehrjahre vor. Die Entscheidung vor "vollendete Tatsachen" gestellt 
Bestimmung wird im Falle ihrer Realisierung wird. 
eine entsprechende Änderung der Berufsbilder Die als Neufassung des § 8 Abs. 5 zur Erörte
der einzelnen Lehrberufe und damit der bezüg- rung gestellte Bestimmung über die bescheid
lichen Ausbildungsvorschriften zur Folge haben mäßige Herabsetzung der. im Verordnungsweg 
und die Bestimmung über Ausbildungsricht- festgesetzten Lehrlingshöchstzahl .gemäß § 8 
linien (vgl. § 8 Abs. 5 in seiner derzeitigen Fas- Abs. 3lit. a stellt in ihrer Zielsetzung auf die Errei
sung), die gleichfalls eine solche Auf teilung chung einer sachgemäßen Ausbildung unter 
ermöglicht, überflüssig machen. Bei der Gestal- dem Blickwinkel der Lehrlingszahl im Einzelfall 
tung der neuen Ausbildungsvorschriften wird ab. Sie ist so gehalten, daß die im Rahmen der 
allerdings auf die stark unterschiedliche Struktur generellen Lehrlingshöchstzahl als noch zulässig 
und das unterschiedliche Betriebsgeschehen der aufgenommenen Lehrlinge behalten und weiter 
Ausbildungsbetriebe Bedacht zu nehmen sein. . ausgebildet werden können, neue Lehrlinge aber 

Die im Entwurf in der Neufassung des § 8 Abs. 4 erst wieder bei Unterschreitung der bescheid
vorgesehene Ermöglichung der bescheidmäßigen mäßig verringerten Lehrlingshöchstzahl aufge
Erhöhung der durch Verordnung festgesetzten nommen werden dürfen. Bei solchen Maßnah
Lehrlingshöchstzahlen (Verhältniszahlen) gemäß men soll ebenso wie bei denen nach § 8 Abs. 4 
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dem Gutachten des Landes-Berufsausbildungs
beirates maßgebliche Bedeutung zukommen. Ana
loge Regelungen zu § 8 Abs. 4 bestehen auch hin~ 
sichtlich des Widerrufes des bezüglichen Bescheides 
und der Unzulässigkeit einer Berufung. 

Im Hinblick auf die besondere betriebliche 
Struktur der Österreichischen Bundesbahnen und 
der Post- und Telegrafenverwaltung werden auch 
bei der Beurteilung des Tatbestandsmerkmales 
"sachgemäße Ausbildung" im Sinne der Absätze 4 
und 5 des § 8 diese Stellen jeweils als betriebliche 
Einheit anzusehen sein, wie dies bereits derzeit 
bei der Prüfung der Einhaltung der gemäß § 8 
Abs. 3 festgesetzten Verhältniszahlen gehandhabt 
wird. In analoger Weise wird auch bei anderen 
Großbetrieben in gleichgelagerten Fällen vorzu
gehen sein. 

b) In einem neuen Abs. 7 des § 8 soll eine Ver
ordnungsermächtigung vorgesehen werden, der
zufolge in den Ausbildungsvorschriften festzu
legen ist, daß durch die erfolgreiche Ablegung 
der Teilprüfungen und die Erreichung des Lehr
zieles der letzten Klasse der Berufsschule die 
Ablegung der Lehrabschlußprüfung ersetzt wird. 
Eine solche Regelung in' den Ausbildungsvor
schriften soll aber nur dann Platz greifen dürfen, 
wenn im Rahmen der gemäß Abs. 6 vorgesehenen 
Teilprüfungen die Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die Gegenstand der Lehrabschlußprüfung sind, 
geprüft werden. Nur unter dieser Voraussetzung 
ist nämlich unter dem Gesichtspunkt des Zweckes 
einer Lehrabschlußprüfung ein Ersatz der Lehr
abschlußprüfung durch Teilprüfungen und erfolg
reichen Besuch der Berufsschule sachlich gerecht
fertigt. Die Lehrlinge hätten damit die Wahl 
zwischen der Ablegung von auf die Lehrabschluß
prüfung anrechenbaren Teilprüfungen und der 
Ablegung der Lehrabschlußprüfung. Derzeit gibt 
es eine solche Möglichkeit mangels Anrechen
barkeit der Zwischenprüfungen auf die Lehr
abschlußprüfung nicht. Zwischenprüfungen die
nen dem Lehrling bloß zur Kontrolle des erreich
ten Ausbildungsstandes. Nach dem einschlägigen 
Verhandlungsergebnis sollen zwei Teilprüfungen 
den Regelfall darstellen. Die Umbenennung von 
"Zwischenprüfungen" auf "Teilprüfungen" 
erfolgt im Hinblick darauf, daß nicht nur zwi
schen Ausbildungsabschnitten (also während der 
noch andauernden Ausbildung), sondern auch 
am Ende der Ausbildung ein Teil der Prüfung 
abgelegt werden soll. 

Die in diesem Zusammenhang vorgesehenen 
weiteren Bestimmungen dienen der Verfahrens
regelung, die teils durch die analoge Anwendung 
von Bestimmungen über die Lehrabschlußprü
fung erfolgen soll und teils durch eigene spezi
fische Bestimmungen, wie in bezug auf die Aus
stellung eines Zeugnisses in diesen Fällen, das dem 
Prüfungszeugnis über die Lehrabschlußprüfung 
gleichgehalten wird. Überdies ist § 29 Abs. 3 

dieser neuen Rechtslage in bezug auf das Zeugnis 
gem~ § 26 Abs. 4 anzupassen. Die Anordnung 
der sinngemäßen Anwendung von Bestimmun
gen des Berufsausbildungsgesetzes über die Lehr
abschlußprüfung auf die Durchführung der Teil
prüfungen, wie sie der Novellenentwurf bein
haltet (vg1. § 25 Abs. 8), bedeutet auch eine 
Erlassung von den Prüfungsordnungen für die 
Lehrabschlußprüfungen analogen Regelungen im 
Verordnungswege. 

12. Zu Bestimmungen über die Lehrabschluß
prüfung (§ 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2, Art. III 
Z. 5, § 23 Abs. 2, 5 lit. a und b, 6 und 7, 
§ 25 Abs. 2, § 28 Abs. 2 und 4): 

a) Zurverfügungstellung von Material, Werk
zeugen und Modellen: 

Gemäß der beabsichtigten Neufassung des § 21 
Abs. 2 sind dem Prüfungswerber bei dessen 
erstmaligem Antreten zur Lehrabschlußprüfung 
die bei der praktischen Prüfung benötigten 
Materialien kostenlos zur Verfügung zu stellen; 
Normadressat ist die Lehrlingsstelle. Bei gewissen 
Lehrberufen werden nach bestehender Übung 
diese Kosten auch von anderer Seite getragen. 
Es ist daher sowie im Hinblick auf sonstige 
Besonderheiten bei den einzelnen Lehrberufen 
auch vorgesehen, daß erforderlichenfalls und 
unter Bedachtnahme auf die genannten besonderen 
Umstände in der jeweiligen Prüfungsordnung zu 
regeln ist, wer die betreffenden Materialien zur 
V erf~~ung zu stellen hat. Es ist beabsichtigt, 
die Anderung der betreffenden Prüfungsord
nungen noch während der Legisvakanz vorzu
nehmen, um eine klaglose Administration dieses 
Normenkomplexes zu gewährleisten. Die bereits 
kraft Gesetzes für die Lehrabschlußprüfung in 
allen Lehrberufen vorgesehene kostenlose Bei
stellung von Werkzeugen und Personen (z. B. 
Person, an der die Prüfarbeit vom Prüfungs
kandidaten im. Lehrberuf Friseur durchgeführt 
wird) durch die Lehrlingsstelle ist an die Vor
aussetzung gebunden, daß ein begründetes Ver
.langen seitens des Prüfungswerbers vorliegt, 
dessen sachliche Rechtfertigung im Einzelfall von 
der Lehrlingsstelle zu prüfen sein wird. Ein 
solches Verlangen wird z. B. unter Umständen 
dann begründet und damit gerechtfertigt sein, 
wenn die Beistellung nicht durch den Lehrbetrieb 
erfolgt oder ihr Transport wegen ihrer Größe 
oder der Weite des Weges dem Prüfungswerber 
nicht zuzumuten ist. Hinsichtlich der Personen 
(Modelle, z. B. bei der Friseur-Lehrabschluß
prüfung) kann dies z. B. der Fall sein, wenn die 
Prüfung in einem anderen Bundesland abgelegt 
wird, wo der Prüfungs werber niemand kennt, 
der sich als Modell zur Verfügung stellen würde. 

b) Prüfungskommission: . 
Durch die vorgesehene Neufassung des § 22 

Abs. 2 soll der Kreis der zu Vorsitzenden und 
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(Arbeitgeber-)Beisitzer der Lehrabschlußprü
fungskommissionen zu bestellenden Personen in 
bezug auf die "Ausbilder" insofern erweitert wer
den, als auch Personen erfaßt werden sollen, die 
ständig mit der Unterweisung von Lehrlingen be
auftragt sind, ohne ausdrücklich Ausbilder im Sin
ne des § 3 zu sein. Dies soll durch die Festlegung 
einer Mindestqualifikation, die auf die erfolgreiche 
Ablegung der Lehrabschlußprüfung bzw. auf 
eine diese Prüfung ersetzende Ausbildung abstellt, 
geschehen. (Darüber hinaus beinhaltet die vor
·geschlagene Neufassung formale Anpassungen an 
die Terminologie der Gewerbeordnung 1973). 

Im Hinblick auf die gegenständliche Änderung 
des § 22 Abs. 2 ist in Art. III Z. 5 eine Übergangs
bestimmung vorgesehen, derzufolge die - ver
einfacht ausgedrückt - bisherigen Vorsitzenden 
und Beisitzer weiterhin zu dieser Funktion berufen 
werden können, wenn sie den fachlichen An
forderungen des bisherigen § 22 Abs. 2 ent
sprechen. Die seinerzelUgen Übergangsbe
stimmungen des § 33 Abs. 7 bleiben weiter auf
recht. 

Es ist auch beabsichtigt, die Bestellung der 
Vorsitzenden der Prüfungskommissionen für die 
Lehrabschlußprüfung und die Ausbilderprüfung 
einheitlich zu gestalten, und zwar soll das V or
schlagsrecht primär dem (neu zu schaffenden) 
Landes-Berufsausbildungsbeirat zustehen. Im 
Falle eines nicht fristgerecht erstatteten Vor
schlages soll die Bestellung des Vorsitzenden nach 
Anhörung der bei den in Betracht kommenden 
beruflichen Interessenvertretungen (Kammer für 
Arbeiter und Angestellte und Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft) erfolgen; eine Anhörung 
der Lehrlingsstelle (so wie bisher) entfällt. Der 
erste Satz des § 22 Abs. 5 soll daher in diesem 
Sinne umgestaltet werden. 

c) Zulassung und Prüfungsvorgang: 

Wie sich in der Praxis gezeigt hat, wollen 
häufig Lehrlinge, die sich am Ende ihrer Lehrzeit 

. in einem anderen Bundesland als dem ihres Lehr
betriebes in einer lehrgangs mäßigen Berufsschule 
befinden, in diesem Bundesland auch gleich die 
Lehrabschlußprüfung ablegen. Derzeit ist für diese 
Fälle im Berufsausbildungsgesetz keine Dele
gierungsmöglichkeit vorgesehen. Um diesem 
Umstand abzuhelfen, soll eine solche Möglichkeit 
für die in Rede stehenden Fälle geschaffen werden. 
Die Wahlmöglichkeit soll im Einzelfall beim 
Ler..rling selbst liegen. Eine ähnliche Regelung 
(gleichfalls in § 23 Abs. 2) wurde für die Fälle 
vorgesehen, in denen das Zusammentreten der 
Prüfungskommission nicht zeitgerechtmöglich ist; 
auch diesfalls soll die Prüfung vor der Prüfungs
kommission einer anderen Lehrlingsstelle abgelegt 
werden können. 

Wie sich weiters in der Praxis gezeigt hat, kann 
die Festsetzung. eines Mindestalters für die Zu-

lassung zur Lehrabschlußprüfung im zweiten 
Bildungsweg vor allem bei jugendlichen Be
hinderten zu unbilligen Härten führen. Es handelt 
sich hiebei um Behinderte, die die Ausbildung 
in einem Lehrberuf im Wege von Rehabilitations
maßnahmen - und somit in relativ kurzer Zeit
ganz oder doch teilweise erhalten haben. In dem 
vorgesehenenneuen Abs. 7 des § 23 wird daher 
bestimmt, daß diese Personen ohne Rücksicht 
auf das im Abs. 5 lit. averlangte Mindestalter 
(bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen) 
zur Lehrabschlußprüfung zuzulassen sind. 

Zur Vermeidung weiterer mit dem Mindestalter 
zusammenhängender besonderer Härtefälle soll 
in dieser Gesetzesstelle darüber hinaus allgemein 
die Möglichkeit einer früheren, d. h. bereits ab 
vollendetem 20. Lebensjahr erfolgenden Zu
lassung zur Lehrabschlußprüfung, geschaffen 
werden. 

Das Bundesrrunisterium für Unterricht und 
Kunst ist dafür eingetreten, daß Berufsschullehrer 
im Hinblick auf das diesbezüglich gegebene 
berufliche Interesse jedenfalls einen Anspruch 
darauf h?-ben sollen, zur Lehrabschlußprüfung als 
Zuhörer zugelassen zu werden. Durch die vor
geschlagene Ergänzung des § 25 Abs. 2 soll 
diesem an sich berechtigten Verlangen Rechnung 
getragen werden. 

d) Ersatz der Lehrabschlußprüfung und der 
Lehrzeit durch Schulbesuch: 

Der zweite und dritte Satz des § 28 Abs. 2 
haben derzeit folgende Fassung: 

"Handelt es sich um eine durch Abs. 1 nicht 
erfaßte höhere Schule, so gilt dies sinngemäß mit 
der Maßgabe, daß der erfolgreiche Besuch 
mindestens der zehnten Schulstufenachgewiesen 
werden muß. Bei der Feststellung des erfolgreichen 
Besuches der höheren Schule haben jene Unter
richtsgegenstände der höheren Schule außer Be
tracht zu bleiben, deren Kenntnis für die Ausübung 
desLehrberufes nicht erforderlich ist." Sie beinhal
ten sohin eine Beschränkung auf "höhere Schulen" 
(allgemeinbildende höhere Schulen und berufs
bildende höhere Schulen). Diese Beschränkung 
soll nun durch die Einbeziehung der "berufs
bildenden mittleren Schulen" (Fachschulen) weg
fallen, was durchaus gerechtfertigt ist und dadurch 
geschehen soll, daß die Worte "höhere Schule" 
bzw. "der höheren Schule" erweiternd durch die 
Worte "Schule" bzw. "einer Schule" ersetzt 
werden. Die Aufrechterhaltung der derzeitigen 
diesbezüglichen Rechtslage würde eine Differen
zierung im Verhältnis zur berufs bildenden mittleren 
Schule bedeuten, die aber jeder sachlichen Recht
fertigung entbehren würde. 

Die im neuen Abs. 4 'des § 28 ergänzend vor
gesehene Anrechnungsmöglichkeit ist an be
stimmte Voraussetzungen gebunden, in bezug auf 
das Ausmaß der Anrechnung näher determiniert 

708 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)26 von 86

www.parlament.gv.at



708 der Beilagen 27 

und auch nach unten und oben begrenzt. Sie 113. Zur Neurege1ung von Pflichten des Lehr-
soll über die bisher schon gegebenen, durch berechtigten und des Lehrlings (§ 9 Abs. 3, 
Verordnung festzusetzenden Anrechnungen des 4, 5, 6, 8 und 9 sowie § 10 Abs. 1): 
Schulbesuches auf die Lehrzeit hinausgehen (nicht 
aber über deren Ausmaß I); auf Antrag durch die 
Lehrlingsstelle erfolgen und Härtefälle insofern 
vermeiden helfen, als auch ein nicht erfolgreich 
abgeschlossener Schulbesuch gewisse Kenntnisse 
und Fertigkeiten zu vermitteln vermag; er soll 
daher eine Anerkennung in Form einer gewissen 
Anrechnung auf die Lehrzeit finden. 

e) Kurse für die Prüfungsvorbereitung: 
Durch die im § 23 Abs. 7 vorgesehene Er

mächtigung zur Festsetzung der Mindestdauer 
der auf die Lehrabschlußprüfung vorbereitenden 
Kurse im Verordnungswege wird das Recht, 
solche Kurse zu veranstalten, an sich nicht 

Die hinsichtlich der §§ 9 Abs. 3 und 10 Abs. 1 
vorgesehene Neuformulierung von Bestimmun
gen über die Pflichten von Lehrberechtigten und 
Lehrlingen trägt unter anderem dem Umstand 
Rechnung, daß gewisse diesbezügliche Pflichten 
im Rahmen der Kodifikation des Arbeitsrechtes 
ihre Regelung finden werden, und zwar insoweit 
als es sich hiebei nicht um ausbildungsspezifische 
~atbestände handelt. Im übrigen haben diese 
Änderungen den Zweck, die bezüglichen Rechte 
und Pflichten in einem modernen Sinn zu formu
lieren; 

Zu der im letzten Satz des Abs. 4 des § 9 neu 
vorgesehenen Schriftlichkeit der bezüglichen Ver-

berührt. . ständigung sei klargestellt, daß die Unterlassung 
f) Anlerntätigkeiten und Lehrabschluß- der Schriftform das Vorliegen des ex lege-Endi-

prüfung: I gungsgrundes nicht berührt und daß der Ver-
Im Zusammenhang mit den Bestimmungen ständigungspflicht im Falle der Endigung des 

über die Lehrabschlußprüfung sei" noch auf Lehrver~ältnisses gemäß § 14 Abs. 2 li.t. bauch 
folgendes hingewiesen: . durch die Ausfolgung des Lehrzeugrusses ent-

In der Neufassung des § 23 Abs. 5 lit. a wird sprochen werden kann. 
als Beispiel für die Erwerbung der im betreffenden Die vorgesehene Änderung des § 9 Abs. 5 
Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und Kennt- soll bezwecken, daß künftig der Lehrberechtigte 
nisse auf andere Weise als durch die Lehre auch den gesamten und nicht mehr wie derzeit nur 
eine entsprechend lange und einschlägige Anlern- den zumindest halben Differenzbetrag zwischen 
tätigkeit angeführt. Dies bedeutet, daß Anlern- der Höhe der Lehrlingsentschädigung und der 
tätigkeiten,' die im übrigen keine gesonderte Höhe der mit der Unterbringung und Verpflegung 
Regelung im Berufsausbildungsgesetz finden, des Lehrlings in einem Schülerheim anläßlich des 
zur Zulassung zur Lehrabschlußprüfung berech- Besuches einer lehrgangsmäßigen Berufsschule 
tigen sollen; hiebei werden kurze Anlerntätig- verbundenen Kosten zu tragen, d. h. dem Lehrling 
keiten ausscheiden und - je nach dem Inhalt zu ersetzten hat. 
dieser Tätigkeiten -:- te~lweise auch nur zwei oder Der Neufassung des § 9 'Abs. 6 zu folge soll 
~ehr~re Anle~ntät1gke1ten zusammengenoJ?men der Lehrberechtigte bei Entfall von Unterrichts
fur die bezüghche Glaubhaftmachung ausreichen. \ zeit in der Berufsschule unter den genannten-

g) Gleichhaltung ausländischer Lehrabschluß- Voraussetzungen, aus denen eine Nichtzumutbar-
prüfungen: I keit ~es Aufsuchens d~s Lehrbe.triebes durch ~en 

Die vorgesehene Möglichkeit, im Ausland ab- L~hrhng folgt, v:rpflichtet sem, dem Lehrling 
gelegte Lehrabschlußprüfungen im Einzelfall an- die betreffende Zelt unter Fortzahlung der Lehr
zuerkennen, d.h. sie mit den in Österreich ab ge- lingsentsch~digu~g freizugeben. Eine s<:>lche Un
legten gleichartigen Prüfungen gleichzuhalten, zumutbarke1t WIrd dann gegeben sem, wenn 
war, was Ausländer betrifft, an die Voraussetzun- während der Unterrichtzeiteinzelne Unterrichts
gen der Gegenseitigkeit und der Gleichwertigkeit stunden ausfall:n oder wenn. die f~r das A~f
(des Prüfungsinhaltes) zu binden; hinsichtlich suchen des BetrIebes erforderliche Zelt (Wegzelt) 
österreichischer Staatsangehöriger soll lediglich länge~ wäre als. die i~ Betrieb dann noch z~ 

. die -Gleichwertigkeit erforderlich sein. Das Vor- verbrIngende Zelt. In diesem Zusammenhang seI 
liegen der Voraussetzungen soll aus naheliegenden I j ~doch. au~drüc~ch darauf hingewiesen, daß es 
very.raltungsökonomischen Gründen der Antrag- SIch hiebe1 um etne Ausnahmeregelung handelt, 
steIler nachzuweisen haben". Um eine.bundesein-I da ja der Lehrling grundsätzlich zur Arbeit im 
?eit!iche Vollzieh~ng sicherzus~e~len, s~~l dieselbe Be~rieb v.:ährend jeder unterrichtsfreien Zeit ver
tn die Kompetenz des Bundesmlillsters fur Handel, pflichtet 1st. 
Gewerbe und Industrie fallen. Aus der Ergänzung des Pflkhtenkataloges im 

Die gleichfalls als Neuerung vorgesehene ge- Sinne der Neufassung des Abs. 8 des § 9 sollen 
setzlich verankerte Möglichkeit der Anrechnung laut einvernehmlicher Feststellung der Sozial
von im Ausland zurückgelegten Lehrzeiten, partner keine besonderen zusätzlichen arbeitsver
findet sich im Zusammenhang mit den Anrech- traglichen Rechte und Pflichten zwischen dem 
nungsbestimmungen des § 13. Lehrberechtigten und dem Ausbilder entstehen. 

708 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 27 von 86

www.parlament.gv.at



28 708 der Beilagen 

Der Verpflichtung in bezug auf die berufliche 
Weiterbildung des Ausbilders wird der Lehr
berechtigte dadurch entsprechen können, daß er 
dem Ausbilder die für den Besuch von Weiter
bildungskursen außerhalb des Betriebes erfor
derliche Zeit freigibt oder die Durchführung 
solcher Kurse in seinem Betrieb zuläßt bzw. solche 
Kurse selbst in seinem Betrieb veranstaltet. 

In diesem Zusammenhang sei auch darauf hin
gewiesen, daß die in § 18 Abs. 1 normierte so
genannte Behaltepflicht, die den Lehrberechtigten 
trifft, auf vier Monate ausgedehnt werden soll. 

Aus dem in der Neuformulierung des § 17 
Abs. 2 enthaltenen Wort "jedenfalls" ist abzu
leiten, daß es sich hier - ebenfalls wie in den 
Fällen der kollektiven Rechtsgestaltung - um 
die Mindesthöhe der Lehrlingsentschädigung 
handelt und sohin die Vereinbarung einer höheren 
LehrIingsentsthädigung zulässig ist. 

gesehene zusätzliche Erfordernis des Vorliegens 
einer Bescheinigung eines Einigungsamtes oder 
einer Arbeiterkammer über diestattgefundene 
entsprechende Belehrung des Lehrlings (vgl. § 15 
Abs. 5) hingewiesen. Dieses Erfordernis bezweckt 
einen Schutz des Lehrlings vor einer leichtfertigen 
einvernehmlichen Auflösung des Lehrverhält
nisses nach der probezeit. Was die' Frage der 
endgültigen Festlegung der zur Rechtsbelehrung 
dieser Art kompetenten Stellen betrifft, wird abzu
warten sein, wie in Zukunft allgemein die Rechts
belehrung des Arbeitnehmers durch die Kodi
fikation des Arbeitsrechtes geregelt werden wird. 
. Der dem allgemeinen Begutachtungsverfahren 
unterzogene Entwurf hatte im Lichte der dies
bezüglichen Einigung der Sozialpartner aus 
praktischen Erwägungen in § 15 Abs. 1 auch noch 
vorgesehen, daß bei ehelichen minderjährigen 
Lehrlingen die Zustimmung eines Elternteiles zur 
vorzeitigen Auflösung des Lehrverhältnisses ge-

14. Zu Bestimmungen bezüglich des Lehr- nügt. Diese Bestimmung mußte im Hinblick auf 
verhältnisses, seiner Endigung und vor- die zwischenzeitliehe Neuregelung des 
zeitigen Auflösung (§ 12 Abs. 3, § 14 § 154 ABGB (BGBI. Nr. 403/1977) fallen gelassen 
Abs. 2 lit. d und e und 3 sowie § 15 Abs. 1, werden, um die Einheitlichkeit der Rechtsordnung 
2 3 li f d 4 l Ot d d 5) zu wahren. Der zweite Absatz des § '154 ABGB in , t. un g, 1., e un g, : 

seiner Neufassung sieht nämlich u. a. vor, daß 
Im Lehrvertrag wird im Hinblick auf die er- die vorzeitige Lösung eines Lehr-, Ausbildungs

weiterte Kostentragungspfucht des Lehrberech- oder Dienstvertrages zu ihrer Rechtswirksamkeit 
tigten gemäß § 9 Abs. 5 künftig der Hinweis auf. der Zustimmung des anderen Elternteiles bedarf. 
die Höhe der Internatskosten entfallen können; Insoweit im Lichte des neuen Kindschaftsrechtes 
aUs diesem Grunde ist die Streichung der lit. d künftig nur mehr die Zustimmung eines Eltern
in § 12 Abs. 3 Z. 6 vorgesehen. teiles (z; B. bei Abschluß des Lehrvertrages 

Zu den -;- auch unter teilweiser Bedachtnahme minderjähriger Lehrlinge) erforderlich sein wird, 
auf analoge Regelungen im Arbeitsrecht - vor- sollen hiefür, um Wiederholungen zu vermeiden, 
gesehenen Anderungen von Endigungs- und Auf- ausschließlich die einschlägigen Bestimmungen 
lösungsgründen vgl.insbesondere die Neufassung des ABGB maßgebend sein. 
der §§ 14 Abs. 2 lit. d und 15 Abs. 3 lit. f sowie In diesem Zusammenhang sei auf die mit dem 
Abs. 4lit. d und g. Der Eintritt der tatsächlichen Endigungsgrund gemäß § 14 Abs.2 Jit. c ver
Unfähigkeit des Lehrberechtigten zur Erfüllung bundene Problematik verwiesen, die darin besteht, 
seiner Verpflichtungen gegenüber dem Lehrling daß das rechtliche Schicksal des zwischen Lehr
soll künftig einen Auflösungsgrund bilden (statt berechtigten und Lehrling eingegangenen .Lehr
wie bisher einen Endigungsgrund); die Fälle der verhältnisses in den Fällen einer Verweigerung der 
diesbezüglichen rechtlichen Unfähigkeit sollen Eintragung oder der Verfügung der Löschung 
weiterhin Endigungsgründe sein. Ein neuer eines eingetragenen Lehrverhältnisses bis zur 
Endigungsgrund ist unter § 14 Abs. 2 lit. e vor- Rechtskraft der betreffenden behördlichen Ent
gesehen, wonach das Lehrverhältnis mit erfolg- scheidung ungewiß ist und sich folglich in einem 
reich abgelegter Lehrabschlußprüfung enden soll. rechtlichen "Schwebezustand" befindet. Die 
Der neue Abs. 3 des § 14 sieht unter gewissen Sozialpartner stimmen darin überein, daß diese 
Voraussetzungen eine Fortsetzungsmöglichkeit Problematik, die übrigens 'auch in den Fällen 
solcher Lehrverhältnisse vor, die gemäß § 14 des § 20 Abs. 5 ähnlicherweise hinsichtlich der 
Abs. 2 lit. d beendet wurden. Das Ruhen des Anrechnung der vom Lehrling in dem betreffenden 
Gewerbebetriebes soll keinen Endigungsgrund Betrieb tatsächlich' zurückgelegten Zeit gegeben 
mehr bilden, weil es im Hinblick auf den Weiter- ist, anläßlich der Kodifikation des Arbeitsrechtes 
bestand der Gewerbeberechtigung keine recht- dner Lösung z~g~führt werden soll. 
liehe Unfähigkeit des Lehrberechtigten zur Lehr-
lingsausbildung darstellt. 15. Zu Bestimmungen, die die Anpassunp 

In bezug auf die vorgesehene Neugestaltung des Berufsausbildungsgesetzes an die seit 
des § 15, der die sogenannte Probezeit bezüglich seinem Inkrafttreten geänderte Rechts-
ihrer Dauer (nunmehr zwei statt ~dreiMonate) lage bezwecken,: . . 
und die vorzeitige Auflösung des Lehrverhält- a) Der Anpassung. an die Bundes-Verfassungs-
nisses regelt, sei insbesondere auch auf das vor.,. gesetznovelle1974,.BGBI. Nr. 444, dienen fol-
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gende Bestimmungen der gegenständlichen Neu
fassung: 

§ 19 Abs. 8 (sachlich in. Betracht kommende 
Oberbehörden und im Instanzenzug übergeord
nete Behörden der Lehrlingsstellen), § 20 Abs. 6, 
§ 23 Abs. 6 und § 29 Abs. 5 (Wegfall des Hin
weises auf die Unzulässigkeit einer weiteren 
Berufung, da ein solcher Hinweis nunmehr ent
behrlich ist, und zwar im Hinblick darauf, daß 
der Zweier-Instanzenzug, sofern nicht anderes 
bestimmt wird, die Regel bildet). 

b) Der Anpassung an arbeitsrechtliche V or
schriften (Arbeitsverfassungsgesetz, . Entgeltfort
zahlungsgesetz) dienen die vorgesehenen Ände
rungen des § 17. 

c) Die Anpassung an das Bundesministerien
gesetz 1973, BGBl. Nr. 389, ist im § 35 Abs. 1 
Z. 1 (Vollziehungsklausel), und zwar im Hinblick 
auf Lehrberufe gemäß § 5 Abs. 3 durchgeführt. 
In diesem Zusammenhang wird bemerkt, daß 
der geltende § 35 Z. 3 im Hinblick auf die seit 

dem Inkrafttreten des Berufsausbildungsgesetzes 
vorgenommenen Änderungen des § 17 in die 
Neufassung der Vollziehungsklausel nicht über
nommen werden konnte, weil § 17 nicht mehr einer 
verwaltungsbehördlichen Vollziehung zugänglich 
ist. 

d) Die Anpassung an die Gewerbeordnung 1973 
(GewO 1973) erfolgte in bezug auf deren Zitie
rung überall dort, wo der Ausdruck "Gewerbe
ordnung" verwendet wird. In materieller Hinsicht 
sei auf die Einbeziehung aller Fortbetriebsbe
rechtigten und des (für die Ausbildung in der 
Filiale ab Bestellung verantwortlichen) Filial
geschäftsführers in § 2 Abs. 4 und § 3 Abs. 3 
hingewiesen. 

Im § 3 Abs. 2 war der Möglichkeit der Führung 
eines Nebenbetriebes Rechnung zu tragen. Als 
Anpassungen an die GewO 1973 stellen sich bis 
zu einem gewissen Maße aber auch die Änderung 
des § 5 Abs. 2 und Änderungen in der Terminolo
gie, wie z. B. die Übernahme des Ausdruckes 
"gewerblicher Geschäftsführer" dar. 

Anlage zu den Erläuterungen 
Berufsausbildungsgesetz 

Gegenüberstellung (Änderung der Begriffe "Lehrherr" und "Bundesministerium" siehe Art. II 
des Entwurfes) 

Ge!lt e n ,d e F ass u n g: 

Der Lehrling 

§ 1. ,Lehrlinge im Sinne dieses Bundesges'etzes 
sind Personen, d~e auf Grund eines Lehrvertra,ges 
(§ 12) zur Erlernung eines in der Lehnberufslliste 
(§ 7) angeführten Lehrberufes bei einem Lehr
herrn (§ 2) fachilich ausgebildet und im Rahmen 
dieser Ausbildung verwendet (§ 9) wer·den. 

Der Lehrherr 

§ 2. (1) Lehrherrn ~m Sinne dieses Bundes
gesetzes sind nach Maßgahe der Albs. 2 bis 5 
natürliche und juristische Personen sowie Per-
50neDigesehlschalten des Handelsrechtes, bei denen 
Lehrlinge (§ 1) 31m Grund eines Lehrvertrages 
(§ 12) 'zur Eillernung eines in ·der Lehrberufsliste 
(§ 7) angeführten Lehrtberufes fachlich ausgebildet 
und im Rahmen dieser Ausb~ldun.g verwendet 
(§ 9) werden. 

(2) InJhaber eines Gewel1bes dÜl1fen Lehrlinge 
in einem in der Lehrlbernfsliste angeführten Lehr
berUlf nur aUsibilden, wenn 

Fassung des Entwurfes: 

5 

-------------
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Gehen,de Fassung: 

a) sie nach den Bestimmungen der Gewerbe
ordnung Zur Ausübung der Tätigkeit be
,fugt sin'd; in der der Le!hrUing ausgebildet 
werden soU, 

b) sie nicht nach den Bestimmungen des § 4 
dieses Bundesgesetzes vom Recht zur 
Ausbildung VIOn Lehrlingen arusgeschlossen 
sDnd, , 

c) sie, oder in den ,FäJllen des § 3 der Aus
biJ1der, die enfor,derlichen Fachkenntnisse 
zur AusbiMung v,on Lehrlingen besitzen 
und 

d) die im Abs. 6 festgelegten Vora,ussetzungen 
,gegeben sind. 

.(3) InJhaber handwerksmäßiger Gewerbe und 
solcher roonzessionierter GeweI1be, zu deren An
tritt ein Befäihigungsnachweis er~orderlich ist, 
dürJen Lehrlinge in den ihrem Gewerbe ent
sprechenden Lehnberufen nur ausb~lden, wenn 
sie bei ihandwellksmäß~gen Gewerben die betref
fen'de Meister,prüfung albgelegt, bei konzessionier
ten Gewerlben den Be1fäJhigrungsnachweis erbracht, 
oder a:ber eine diesbezügliche Nachsicht erhalten 
haben:, sofern diese Nach'sicht nticht das Recht zur 
Ausb~lduIl{g Vlon Lehrlingen ausschließt. 

{4) Die für den Inhxber eines Geweribes gel
tenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden au~ den Pächter eines Gewerbes und den 
~ewerberechtlichen StelLvertreter (Geschäfts
führer) si.nrligernäß Anwen1dung. 

(5) Das Aushilden von Lehrlingen in einem in 
der Lehrberufslliste angeführten Lehrbemf ist 
ferner zullässig 

a) ,durch die InhaJber von Betrieben, die nicht 
den Bestimmungen der Gewerheordnung 
unterliegen, deren lnihalber aber Mitglied 
einer Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft sind, 

b) in Vlon land- unrd ~orstwirtschaftlichen 1<:r
werbs- und W,irtschaftsgeoossenschaften be
triebenen Säg,en, Harzverarbei ~ungsstätten, 
Mü'hIlen und Mailkereien, sofern in diesen 
Betrieben dauernd eine gl1ößere Anzahl von 
Dienstnehmern Ibeschä.ftgt wird, als gemäß 
§ 2 des Landal'beitsgesetzes, BGBl. Nr. 140/ 
1948, in der jeweils geltenden Fassung, be
stimmt ist, auch wenn diese Genossenschaft 
nicht MiQgUied einer Landeskammer der 
gewerbilichen Wirtschaft ist, . 

Fassrung-des Entwurfes: 

Bestimmungen der Gewenbeor,dhung 1973. 
BGB!. Nr. 50/1974, ... 

c) sie, oder in den Fällen des' § 3 der Aus
bilder, die erforderlichen Fachkenntnisse 
besitzen und, sofern Albs. 7 und Abs. 8 
nicht ander,es besti,mmen, :die Ausbilder
,prüfung ,(§§ 29 a ff) e11Eolgreich abgelegt 
haben und 

(3) Inhaber eines Gewerbes, dessen Ausübung 
die Erbringung des Befähigungsnachweises vor~ 
aussetzt (§ 16 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1973), 
dürfen Lehrlinge in den ihrem Gewenbe ent~ 
sprechenden Lehrberufen nur ausbilden, wenn 
sie - ausgenommen ,die Fälle des § 17 Ahs. 1 
der Gewerbeordnung 1973 - die erforderlichen 
Fachkenntnisse durch die Enfüllul1;g der im § 16 
Ahs. 2 der Gewel1beordnung 1973 angeführten 
Voraussetzungen nachweisen. Dieser Nachweis ist 
nicht .erforderlich, wenn ein Ausbilder (§ 3) mit 
der Ausbildung von Lehrlingen betraut ist. 

(4) Die ,für iden GewerheinhaJber ,einschließlich 
des Fortbetriebsherechtignen (§ 41 der Gewerbe
'Ordnung 1973) geltenden Besümmungen dieses 
Bundesgesetzes finden auf den gewerbe recht
lichen Geschäftsführer (§ 39 der Gewerbeord
nung 1973), den gewerberechtlichten Pächter 
(§ 40 der Gewerbeordnung 1973) und den 
Filialgeschäftsnührer (§ 47 der Gewerbe'Ord
nung 1973) sinn,gemäß Anw,enrdung, 

a) durch die Inhaber v'On Betrieben, die nicht 
den Bestimmungen der Gewellbeordnung 
1973 unterliegen, deren Inhaber aber Mit
glieid einer Landeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft sind, 
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Ge1lten,de Fassung: Fassrun-g des Entw'urfes: 

c)durch die österreichischen ß.undesbahnen, 
die P,ost- u!lJd Teloegra.phenvetwalrung und 
die Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 

d) .durch die InhaJber V'on Betrif:lben, die der 
Herausgahe per~odischer Druckschriften 
,durch deren Herausgeber dienen, oder 

e) in VerwaituIllgsste1loen der Gebietskörper
schaften und V'on Institunen und Kliniken 
V'on Hochschulen. 

wenn für die ediorderliche Anza,hl von Personen, 
die die persönilichen V,oraussetzungen für das Aus
bilden V'on Lehrlingen besiuzen (Ahs. 2 ~it. bund 
e) vorgesor,gt ist un1d die Voraussetzungen des 
A:bs. 6 gegeben sind. 

(6) Die Aushi1dung von Lehrlingen ,ist nur zu
lässig, wenn ,der Betrieb oder die Werkstätte so 
eingerichtet ist und so gefiiJhn wird, daß den 
LeJhrllingen die ,für die praktische Edernung im 
betreffen,den Leht"beruf nöt~gen Fertigkeiten und 
Kenntnisse vermittelt werden können. 

e) durch die österreichischen Bundesforste, die 
Osterreichischen Salinen, .die Post- und 
Telegraphenverwaltung,die Elektrizitäts
versor,gungsun~ernehmen, die gemeinnützi
gen Wohnungsunternehmen, die Sozialver
sicherungsträger, die Baual'lbeiter-Urlaubs
kasse und die gesetzlichen beruflichen 
Interessenvertretungen von Arbeit:gebern 
und Arbeitnehmern, 

zu d) das Wort ,,oder" entfällt 

e).in Verwaltungsstellen der Gebietskörper
, schaften und in Instituten und Kliniken 

von Universitäten, Kunsthochschulen und 
der Osterreichischen Akademie der Wissen
schaften oder 

f) durch Rechtsanwälte und Ziviltechniker, 

(7) Wird beie~stmahgem Ausbilden von 
Lehrlingen {§ 3 a) bescheidmäßig festgestellt, daß 
die ~m § 3 a Albs. 1 ,festgelegten Voraussetzungen 
vorliegen, so darf ,der Lehr.berechtigte oder der 
Au~bilder innerhaLb von zwei Jahren nach 
Rechtskraft des Bescheides Lehrlinge auch dann 
ausbilden, wenn er die Aus:bilderprürrung noch 
nicht etifolgreich abgelegt hat. Nach diesem Zeit
punkt dÜf\fen die her,eits aufgenommenen Lehr
linge zwar weiter ausgebi'ldet, neue Lehrlinge 
jedoch nicht aufgenommen werden. 

(8) Scheidet während des 'Ausbildens von Lehr
lingen ein Ausbilder unvorhergesehen aus und 
hat der'Leihrher.echtigte ,gemäß § 3 Abs.l un
verzüglich ,einen ander,en Ausbilder 'zu betrauen, 
so darf der Lehrberechtigte auch eine sonst ge
eignete Person, ,die noch nicht ,die 'Auslbilderprü
f,\lng erfolgreich abgelegt hat, mit Ider weiteren 
Ausbildung von Lehrlingen betrauen. Legt ein 
solcher Ausbilder iimerhalb von eineinhalb J ah
ren die Auslbi1derprüfung nicht erfolgreich ab, 
s.o düden nach Aoblauf dieser frist die bereits 
aulfgenommenen :Lehrlinge zwar weiter ausge
bildet, neue iLehrlinge jedoch nicht aufgenommen 
werden. 
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Gelltende Fassung: 

Der Ausbilder 

§ 3. (1) Der Ld1rhe~r hat mit der A,usbildung 
von Lehrlingen andere Persünen, die den An
fürderungendes § 2 Albs. 2 l,it. c entsprechen und 
nicht nach§ 4 dieses Bundesgesetzes v'ün der 
Ausb~ldunlg ViOn ,Lehnl}n,gen ausgeschlossen sind, 
zu betra!uen (,Au~bilder), sofern es sich 

a) bei Idem Leihrherrn um eine juristische Per
son oder eine Persünengesellschaft des 
Handelsrechtes, 

h) um eine Unternahmun:g, deren Art oder 
Umfang eine fachliche Ausbildung des Lehr
Engs in dean :betreffenden Lehrlberuf unter 
,AUlfsicht ,des Lehrherrn ,nicht zuläßt, oder 

c) Ulm e}nen Winwen- oder Deszendentenfürt
Ibetrieb 

handelt. 

(2) Ein Lehl1herr, der gemäß Abs. 1 nicht ver
pflichtet ist, einen Ausbilder mit Ider Ausbil,dung 

,vün ILehnlingen zu hetrauen, ist da.'liu berechtigt; 
dies gilt inslbesondere, wenn es sich um 
eine durch Ahs.1 ait. b nicht erfaßte ,fahriks
mäßig !betriebene Unternehmung handelt, üder 
im Falle der Ausülbung 'VIün Rechten, die dem 
Gewenbeinihalber im Rahmen se}n,er Gewerbe
'berechti<gullig !Z!ustd1,en, ,wie InstandsetZ!unrgs- und 
ViolilenidungsaIibeiten. 

(3) rEin gewerberechtlicher Stellvertreter (Ge
schäftstührer) kann als Ausbilder herangezügen 
wlerden, wenn er den -,Anfürderungen des Abs. 1 
entspricht. 

(4) Sofern in einer Unternehmung mehrere 
Auslb~lder Iffi}t ,der Aus.bildung vün Lehrlingen 
!betraut Iwurden, ha.t ,der IL'ehI1herr eine Persün 
mit der Küürdinatiün der gesamten Ausbildung 
zu betrauen, wenn es zur sachgemäßen Aus
bildung ,der Lehrlinge el'Jiol'derlich ist. 

Fass1ung des Entwurfes: 

§ 3. (1) Der Lehrberechtigte hat mit der 
Ausbildung von Lehrlingen andere Personen, die 
den Anforderungen des § 2 Abs. 2 lit: c ent
spr,echen, in der Lage sind sich im Betrieb ent
sprechend ,zu betätigen, und nicht nach § 4 von 
der Ausbildung von Lehrling,en ausgeschlossen 
sind, zu betrauen (Aus!bilder), süfern es sich 

a) bei dem Lehrherechtigten um eine juristi
sche Persün üder eine Personengesellschaft 
des ,Handelsrechtes, 

b) um ein Unternehmen, dessen Art oder 
Umfan;g eine ,fachliche Ausbildung des 
Lehrlings in ,dem betreffenden Lehl'beruf 
unter Aufs,icht des Lehrberechtigten nicht 
zuläßt, oder 

c) um einen Fürt!betrieb g,emäß § 41 der Ge
werbeürdnung 1973 handelt. 

(2) Ein Lehrberechtigter, der gemäß Abs. 1 
nicht verpflichtet ist, einen Ausbilder mit der 
Au~bildung vün Lehrlingen Zu betrauen, ist dazu 
berecht~gt;dies gilt insbesondere, wenn es sich 
um ein durch Albs. 1 lit. b nicht erfaßtes, in der 
Form eines Industriebetriebes ausgeiibtes Gewerbe 
oder um die Auwbung von Rechten handelt, 
die dem Gewerbeinhaber im Rahmen seiner Ge
werbeberechtigung zustflhen, wie die Durchfüh
rung von Instandsetzungs-und Vollendungsar
beiteno.derdie Führung eines Nebenbetriebes. 

(3) Eingewel'berechtlicher "Geschäftsführer üder 
ein Filialgeschäftsführer darf als Ausbilder heran
ge:Z!Ogen werden, wenn ,er den Anforderungen 
des Abs. 1 en.tspl"icht. 

{4) Der Ausbilder hat sich im Betrieb ent
sprechend zu betätigen. 

(5) SO'fernineinem Unternehmen mehrere 
Ausbilder mit der Aus.bildung von Lehrlingen 
betraut wurden, hat der Lehrberechtigte eine 
Person mit der Koordinatiün der gesamten Aus
bildung zu betrauen (Ausbildun;gsleiter), wenn 
es zur -sachgemäßen Aushildung der 'Lehrlinge 
erforderlich ist. 

Erstmaliges Ausbilden von Lehrlingen 

§ 3 a. EI) Bevor ,in einem Betrieb erstmalig 
Lehrlinge ausgebildet 'Werden, !hat die Lehrlings
stelle festzustellen, ob die im § 2 Ab. 6 ange
,führten Voraussetzungen vorliegen. Ohne die 
rechtskräftige Feststellung, daß diese Vorausset
,zungen Vlorliegen, ist das Ausbilden von Lehr
lingen unzuläss.ig. 
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Geiltende Fassung: Fassrung des EntwlUrfes: 

Verbot des Ausbildens von Lehrlingen 

§ 4. (1) Lehrherren, die wegen einer vorsätz
lichen, mit mehr als einjähri<g,er Freiheitsstrafe 
bedlrohten Handlung, wegen eifller mit Bereich,e
rungsvors,atz be,gangenen oder ,einer straJibaI1en 
Handlung ,gegen d]e Sittlichkeit oder wiegen der 
F1nanzverg:ehendes Schmuggds, ,der Hint,erzie
hung von Eingangs- oder Aus<~angsa:lbgaben oder 
der Abgaiben1hehler,ei 'nach § 37 Ahs. 1 lit.a des 
Finanzstrafgesetzes, BGBL Nr. 129/1958, r,echts
kräftig von 'einem Gemcht verurteilt worden s,ind, 
ohne daß di'e 'StJra;fe bedingt nachgesehen worden 
ist, düden Lehrling,e weder aufnehmen noch die 
bereits auiflgenommenen L'ehrlinge behalten. 

(2) LehI1herr,en, die wegen einer der im Abs. 1 
ang.efühnen strafbaren Handlungen ,in g,ericht
lieher Untensuchung stehen, dürfen Lehrlinge 
nicht aUlfnehmen. 

(3) Die BezirksV'eI1wa;!tUlll,gshehörde hat auf An
nr,ag ,des Lehrherrn oder des LehrLi:ngs, für 
mifllderjäh,rige Lehrlinge auf Antrag des ges,etz-
1ichen Vertl1eters, n:ach Anhörung der für den 
Lehrherrn zuständig,en Fachgruppe (Fachvertre
tung, Kammer, der gewerblichen Wirtschaft -
Sektion Handel) und der Kammer für Al'beiter 

(2) Das Au~bi1den von Lehrlingen in einem 
Betrieb, ,der awfeinen Betrieb&nachfol.ger über
gegangen ist, ,gilt nicht als erstmaliges Ausbilden 
im Sinne des Aibs. 1, wenn ,bereits vor dem Be
triebsüibergangin :diesem ,Betrieb Lehrlinge aus
gebildet w,orden sind. Der Feststellungsbescheid 
wirkt nach Maß:gabe des '§' 20 Abs. 3 lit . .f auch 
für den Betrieibsnachfolger. 

(3) Wer ein unter Abs. 1 fallendes Ausbilden 
von Lehrlingen beabsichtigt, hat bei der Lehr
lingsstelledie. Erlassung eines 'Feststellungsbe
scheides ,zu beantragen. Vor der Erlassung dieses 
Beschei;des ist der Kammer ,tür Arbeiter und 
Angestellte bei sonstiger Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 
lit. d A VG i 950) hievon Mitteilung zu machen 
und ihr Gelegenheit zur Aibgabe einersch6ft
lichen Stellungnahme innerihahb einer F,rist von 
drei Woehen zu geben. Auf begründetes Ersuchen 
hat die Liehrlingsstelle diese Frist angemessen zu 
erstrecken. Der Kammer !für Arheiter und Ange
stellte ist eine Aus'fertigung des Bescheides zu 
übermitteln. Wenn die Entscheidung ihrer frist
gerecht ,abgegebenen Stellungnahme widerspricht, 
steht ihr gegen den Bescheid das Recht ,der Be
rufung 'und gegen den Ber,ufungsbescheid das 
Recht ,der Beschwerde gemäß Art. 131 Abs. 2 
B-VG wegen RechtSlwidrigkeit zu. Die Lehrlings
stelle hat eine weitere Ausf,ertigung ihres Be
seheidesdem zuständigen AI1beitsinspektorat zu 
übermitteln. 

. .. dürfen Lehrlinge weder aufnehmen noch die 
bereits aUlfgenommenen Lehrlinge weiter aus
bilden. 
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Ge:! t e n cl e Fassung: 

und Ang,esteillte Ausnahmen ~on ,dien Bestim
mUIligen des Abs. lU1lJd 2zu bewiJ..ligen, wenn 
kein Nachteil für &e Lell'rlingezu befürchten 
ist. 

(4) Die Bezrirksverwaltung~behönde hat ei,nem 
Lehl1herrn nach Anhörung oder für ,ihn z:Ustän
digen Fachgruppe (Fachverttetung, Kammer ,der 
gewerblichen Wirtschalt - Sektion Handel) und 
der Ka:mmer für Atbeiller und Angestellte die 
Aus'bildug vo.n Lehl'1ingen zu untel'sag,en, 

a) wenn ,der Lehrherr oder der Ausbilder 
wegen einer der im Ahs. 1 angeführten 
strafiharen Handilungen in ~richtlicher 
Untersuchung steht, sofoern :durch diesen 
Umstand ein Nachteil für ,dn.'e Lehrlinge 
zu befürchten 1st, 

b) wenn .der Aushilder wflg,en einer der im 
Abs. 1 angdühruen ,strafharen Handlungen 
vom Gericht l1echtskräftig yerurteiJIt wor
den ist, ohne daß die StraJf.e ,hedingt nach
gesehen worden ist, 

c) wenn der Lehrherr. oder der Aushilder 
einler Sucht, insbesonder'e der Trunk6ucht, 
y.erfaUen ist, 

.cl) wenn der Lerhrherr od,er ,der Ausb~lder die 
Pflicht·en gegenüber seinem Lehrling gröb
lich "erIetzt,~nsbesoooe1"'e w,enn eine dieser 
Personen an dem nlicht emsprech'e.nden Er
gebnis eine'r L'ehrahsch.Jußprüfung Schuld 
trägt oder wiledetholtgemäß § 32 Abs. 1 
be.straft wur,de und dennochcLies'en Pflich
ten nicht nachgekommenis·t, oder 

e) wenn der Bet:nieb oder ,die Werkstätte nicht 
.den Anlol'derun&en des § 2 Ahs. 6 'ent
spnicht. 

(5) Die AusbjJ,dung von Lehrlingenbnn für 
immer oder auch, je nach der Art des Grundes, 
aus ·dem di·e Nichteiginung des Lehrherrn oder 
des AuslhiIders anzull'C:~hmen ist, f,ür eine ange
messene Zeit untersagt werden. ht ,ei'ne gericht
liche Unter,suchung der Gl'und der Maßnahme, 
so ist auszusprechen, d,aßdas ~erbot mit der 
Eiusuellung des Stral"erfaJhl'ens oder ,dem r;echts
kräftigen Fl'eispruch endet. I,stdile Nichteignung 
des Au~bi1del's (Ahs. 4 tlit. a bilis ,d) oder des 
Betriebes od'er der Werkstätte (Ahs. 4 iit.e) der 
Grund .der Maßnahme, so hat di'e B,erirksver
waltungsbehörde von dem Veroota!bzusehen' 
oder ,ein bel1eitserla'ssenes Verbot ;auf,zuheben, 
wenn ein geeigneter Ausbilder mit der Ausbil
dung hetrnut wurde oder .der liehrherrse1bst die 
Au~'i1d'llng ühern,j,mmt, hzw. wenn der ß,etrieb 
oder die Werkstätte nunmehr ,den Anforderun
gen des § 2 Albs. 6 entspricht. 

Fassung des Entwurfes: 

708 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)34 von 86

www.parlament.gv.at



708 der Beihgen 35 

Geiltende Fassung: Fassung des EntWlurfes: 

(6) Gegen d~e Entscheidung der Be2iirksver
waltunog&behörde ,steht das Recht :der ,Berufung 
an ,den Landeshauptmann ·ZU, gegen dessen Ent
scheidung eine weitere Berufung nicht zulässig 
ist, 

(7) Offene HanddsgeseHschaften wn,d Komman
ditge~elHschaften dürf,en nicht ~hre persönLich 
h<llftenden GeseLlschafter, Gesellscha&ten mit be
schränkter Haftungihl1e Gesellschaker und Ge
schäftsführer sowie Enweribs- und W.irtschafts
genossensch,aften 'und Aktiengesellschaften ihre 
Vorstandsmitgl'iederals Lehrling ausbilden. 

(8) Die BelZwksv.erwaltungsibehörden ha:ben die 
L'ehrLingsstel1en und die örtlich zuständigen 
Kammern für Arbeiter und Angestellte von 
rechtskräftigen Besche~,den, mit denen die Aus
bildung von Lehrlingen untersagt wird, zu ver
ständigen. 

(9) me Gerichte halben von der Einleitung 
einer gerlichtlichen Untersuchung g,eg,eneinen 
Lehrherrn . wegen einer der im Abs. 1 ang,e,führ
ten stI1atbar,en Handlung,endie· Bezirksverwal
tungsbehö,rden,d]e AI1beitsinspektorate und die 
Lehrlingsstellen und von ,der Einleitung einer 
derartigen Untersuchung 'g,egen ,einen Ausbilder 
die IBezirk'sverwaLtun:!?isbehöI1denund ,die Arlbeits
[fiSpektor.ate zu verständigen; weiters hahen die 
Gerichted~e Arbeitsinspektorate und die Lehr
lingssteHen von der rechtskräftigen Verurteilung 
eines L'ehrherrn ·weg.enein!er der tim Albs. 1. a~e
fü'hrten stralBbu'en HanJdlungensowie diJe Be
zirksverwa!~tungsbehör:den und die A,rbeitsinspek
torate von einer derarügen Verurteiilung eines 
AusbiMers zu verständigen. . 

Lehrberufe 

§ 5. (1) Lehrtberwfe sind Tätigkeiten, 

a) die alle oder einzelne Teil'e einer den Be
stimmungen der Gelweribeordnung unter
liegendenBeschäftigung oder mehrerer 
solcher ßoesch~ftligurugen zum Gegenstand 
halben, 

b) ,die geeignet sind, im Wirtschaftsleben ,den 
Geg,enstand 'eines B'el'Ufes zu hilden, und 

c) ,deren sachgemäße Erlernung m~ndestens 
zwei Jahre ertfordert. 

(6) Bescheide gemäß den Ahs. 4 und 5, die 
ohne Anhörung der Kammer für Arbei,ter und 
Angestdlteerlassen worden sind, sind mit Nich
tigkeit (§ 68 Abs. 4 lit. cl A VG 1950) hedroht. 
Wenn :die Entscheidung der Bezirksverwaltungs
behörde der f,ristgerecht abgegebenen Stellung
nahme der K:ammer für Arbeiter und Angestellte 
widerspricht, steht dieser ,gegen diesen Bescheid 
das Recht clerBerufung und gegen den Beru
fungsbescheid tdas Recht der Beschwerde gemäß 
Art. 131 Albs. 2 B-VG wegen Rechtswidrigkeit 
zu. 

den Best~mmungen 
nung 1973 .,. 

der Gewerboord-
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Gellten·de Fassung: 

(2) GeIWerhe, für del'en Antritt zumindest die 
Zurücldegung ·einer zweijährigen Lehrzeit vorge
schri1eben ist, sind jedenfalls Lehr/berufe. Gewel~be, 
für ·deren A11ltritt eine 'andere mindestens dre.i
jährige Verwendung als Befählligungsnachw.eis ·vor
geschrieben ist, sind nach Maßgabe des Ahs. 1 
Lehrber·uf.e. 

(3) LehI1berufe si:nid f.erner Tätigkeiten, 

a) die nicht .der Gewerbeo~dnutlig, jedoch hin
sich'Olich der Berufsau&bi1ldung der Gesetz
gebung und der VoHz.vehung des Bundes 
unterliegen und die eine Beschäfügung. auf 
den Ge/bieten der Schiffahrt, des Eis·enbahn
und des Luftverk.ehn, des Post-, 'fele
graphen- 'lInd Fernsprechwes.ens, oder des 
Gdd-, Kredit- und Versicherungswesens 
zum Gegenstand ha>b.en, 

b) bei denen die Aushi~dungin dieser Be
schäftigung als Lehrling im S~nne dieses 
Bundesgesetzes im Hinblick auf die für 
,diese Täügk.eiten :enforded~chen Fertig
k·eiten und Kenntniss'e zw.eckmäß'Lg ist, und 

c) bei denen die Voraussetzungen des Abs. 1 
Nt. !b unid c vorliegen. 

(4) Verwandte Lehr:beruf,e sind solche Lehr
berufe, ·in Idenen g'leiche oder ähnLiche' Roh- und 
Hilfsstoff.e und Werkzeuge verwendet werden 
oder Tätigkeiten zu verrichten $lind, die gi1eiche 
oclerä·hnlich.e Arbeitsvorgänge .er.fordenn und die 
in der Lehrberufsliste :rIs ·solche bezeichnet sind. 

(5) Außer in ,den im Abs. 6 angeführten Fällen 
ist .di'e gleichzeitige Ausbildung eines LehrlLngs 
in zwei LehrJberufen zuläs&ig. 

(6) Die gleichzeitige Ausbildung Ist niclH zu
lässig: 

a) bei verschiedenen Le.hrhenen, 

b) .in LehrberUlfen, die vel1wandt s:ind und 
.deren Lehr;zeit gegenseiuig ohned~es.in vol
lem Ausmaß anzurechnen ist (§ 6 Abs. 3), 
oder 

c) in mehr als zwei L·ehrberufen übe11haupt. 

(7) Di·e Ausbildung e:ines Lehrlings ~n einem 
Lehrberuf hei .einem Lehrrherrn, dessen Betrieb 
nur saisonmäßig geführt wir.d, ist llJurdann zu
lässig, wenn für die ErfüfHung der IBerUlf.sschul
pflichit und für die Erreich·ung des Ausihrldungs
zides, !beispielsweise im Rahmen einer von der 
Lehdingsstel1e ,geförderten 'Zw~schenJbetriebEchen 
Ausbildungsmaßnahme (§ 19 Albs. 7), vorg.esof'gt 
ist. 

Fassun·g des Entwlurfes: 

(2) Die im § 94 der Gewerbeordnung 1973 
angeführten Handwerke sowie Gewer·be,deren 
Ausübung gemäß § 22 der Gewerbeordnung 
1973 den Nachweis einer erfolgreich a.bgelegten 
Lehra.bschluß:prüfun:g voraussetzt, sind jedenfalls 
Lehrberufe. 

a) die hinsichtlich der Berufsausbildung der 
Gesetzgebung und der Vollziehung des 
Bundes, nicht jedoch der Gewerb:eordnung 
1973 unterliegende Beschaftigungen zum 
Gegenstand haben, 

.,1. 

Ausbildu~gsmaßnahme (§ 19 Abs. 4), ... 
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Gellten,de Fassang: Fassung des Entwurfes: 

Dauer der Lehrzeit 

§ 6. (1) Die Dauer Ider Lehrzeit ,in 'einem Lehr: 
beI1uf hat in ,der Reg,e! drei Ja:hr;e zu hetragen; 
sie darr innerhallb eines Zeitraumes von zwei 
bis höchstens vier J wen nur in igaIliZen oder 
haLben Jahren f:est!;,esetzt w,eI1den. Für ,die Fest
setzung der Dauer ,der Lehrzeiteine's Lehrberufes 
sind die in diesem zu ,et'l1ernenden F;ertigkeiten 
uilid Kenntn.i.sse, der Schwierigkeitsgr,ad :der Aus
bildungloU d-em h:etiteft.enlde'l'r Ldl.fbetuf'sowie 
diJe Anforderunogen, die die Beruf,s:auStülbungstellt, 
maßgebeIlId. . 

(2) Bei glleichzeitiger Au9bildung in zw:ei lehr
berufen heträgt die D.auer der Gesamtlehrzeit 
die Häilttte der Gesamtdauer der beiden ,testge
setzten Lehrzeiten, v,ermehrt um dn Jahr; die 
gesamte Lehrzeit ~J..arf höchstens vier Jahre he
tra,gen .. 

(3) Die Dauer der Lehrz'eit v,enwandter Lehr-
berufe ist geg,enseitigml'echeilibar. 

(4) Für die Festsetzimg des Ausmaßes der An
rechnulljg von Lehrzeiten verwandter Lehrberufe 
ist maßgebend, in welchem Umfang in den ver
waJlJdnen Lehrberufen gleiche oder ähnliche Roh
und HioLfsSltofFe und Werkzeuge verwendet wer
den oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die 
gleiche oder ähnliche Arbeiltsvorgänge erfordern. 

Lehrberufsliste 

§ 7. (1) Das BunidesministeI"ium für Hailidel, 
Gewerbe und IndUJStrie hat mit V:erordnung in 
einer LehI1beruf'sliste festzusetzen: 

a) die Lehrberufe im Sinilie des § 5 Abs. 1 und 
des § 5 Ahs. 3, 

b) ,die Dauer der L'ehrzeit ,im5inne des § 6 
Abs.l, 

c) die verwandten Lehrberufe im Sinne des 
§ 5 Ahs. 4 und 

d) ,das Ausmaß der Anrechnung von Lehr
zeiten v,ertWandter Lehrberuf.e . im S:lDne des 
§ 6 ,Albs. 4. 

(2) Durch 1\nderungen doer LehrlberuHiste darf 
in bestehende Lehrvel"hälnnisse nich~ ,ein;gegr,iffert 
werden. . 

(3) ,Vor Edassurugdler Lehrtberuf.sListe hat das' 
Bundesmmistieriunr . für Handel, Gewerbe und 
Industrie mit dem BUhdesmmlistiemum für soziale 
Vel'iW,altunog und mit den Idur'ch dte Erlassung 
dieser V:erordnullig son~t berührten Bundesmiini
sterien ,das Einv,emehmen zu pflegien. 

(4) Für die Festsetzung des Ausmaßes der 
Anrechnung von Lehr.zeiten vel'iWandter Lehr
berwe in den einzelnen Lehrjahren 1St maß
gebend, ob und in welchem Umfang in den ver
wandten Lehrberufen während der einzelnen 
Lehrjahre gLeiche oder ~hnliche Roh- und Hilfs
stoffe und Wel1kz,euge verwendet werden oder 
Tätitgke~ten zu verrichten sind, die gleiche oder 
ähnliche Arbeitsgänge erfotdern; hiebei ist auf 
d~ Berufsbilder (§ 8 Aobs. ~)dieser ,Lehrberufe 
Bedacht zu nehmen. 

6 
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G e 11 t end e Fa s s u n g: 

Ausbildungsvorschriften 

§ 8. (1) Das Bund'esministerium für Handel, 
Geweribe und Industrie hat ,für d1e eiI12elnen 
Lehrlberuf.e nach Maßgabe ,der Ahs. 2 bis 5 durch 
v,eroI1d:nung AUSlh~dungSivorschriften :f.estzU'1egen. 

(2) Die Ausbildungsvorschriften haben Berufs
bilder. Zu enthalten; diese sind entsprechend den 
dem Lelhrberuf ,eiJg,entümlichen Arbe~tenund den 
zur AUSÜlbung dieser Tätigkeiten ,erforderlichen 
HiHsverrichtungen, j,ed:och ohne Rücksich,t 'a:uf 
sonstige Nehe1l1täicigl.kdten des Lehrberufes unter 
Berücksichtig:ung der AnifondefUngen, ,die die 
Benvf:saushiLdung stellt, 'f,estzulegen und haben die 
w,esentEchen Fertigkeiten undK<enilitrusse, die 
während ,der Auslbi1dung zu v,ermitteln sind, an
zwführ.en. 

(3) In den A,usbiJ.dungsvor,schrif,ten ist zur 
Sich,erung einersach~emäßen AU9bildung des 
LehriLings vorzusehen, 

a) sofern kein Au&bilder bestel'lt .ist, eineent
sprech,ende Höcbs,tza'hlder in einem Lehr
beruf .auszUlbiLdenden Lehr~iIIlge im Ver
hältnis zur Zahl derirn B,etnieb beschäftig
ten, fachlich einschlägig ausgebildeten Per-
sonen, und ' 

Ib} sofern AuSbilder !bestellt sind, für welche 
Zahl der ,Dn ,einem Lehrberuf au'Szwbilden
,den Lehr<mge zumindest ein Ausbilder vor
handen sein muß 

(Verhäilitniszaihlen) . 

(4) In den Ausbildungsvorschriften ,ist ferner 
vorzusehen, daß ,den LehrLingen, insbesondere 
auch sOllchen, ,di,e bei einem Lehrher,rn, ,dess,en 
Betrieb nur saisonmäßig gdührt win:l,ausge
b~Ldet wenden, d~e Möglichkeit gegeben wird, vor 
eine,r von der Lehrlin'gssteUe in sinngemäßer An
wendung des §22 gebiLdeten Kommission 
Zwischenprüfung,en zur Feststellung des jeweili
g:en Auslbil.dungsstandes kos'tenlos abzuJ.egen. 
wenn eine solche Maßnahme im Hinblick auf die 
besonderen Anfol"derun,gen des Lehrlberu±es 
zweckmäß~g iiSt und die Leihl'lingsstel1en in der 
Lag1e sind, die ,erlol1derliche Amzahl von Prüfllln.gs
kommi'Ssionen eiIllzurichten. 

Fassung desiEntwurfes: 

(1) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und. Industrie hat für die ein:zelnen Lehrberufe 
nach Maßgabe der Abs. 2, 3, 6 und 7 durch Ver
ordnung AusbildungsV'orschriiften festzulegen. 

(2) Die Ausbildungsvorschriften ha:ben Berufs
bilder zu enthalten; diese sind entspl'echend den 
de~ Lehnberuf eigentümlichen Arbeiten und den 
zur Ausübung dies,er Tätig:keit,en erf.or,derlichen 
Hilfsverrichtun~en, jedoch ohne Rücksicht auf 
sonstige Nebentatigkeiten des <Lehl'berufes unter 
Berücksichtigung ,der Anfor,derungen, die die Be
rufsausbildung stellt, festzulegen und halben hie
bei nach Lehrjahren ge,gliedert die wes,entlichen 
Fertigkeiten und Kenntnisse,die w~hren,d der 
AUllbildung zu vermitteln sin'd, anzuführen. 

(4) Die LehrEngsstelle hat auf Antrag des 
Lehl1berechti,gten die gemäß .Abs. 3 lit. a festge
setzte Lehrlingshöchstzahl.bis zu 30 Prozent, 
mindestens jedoch um einen Lehrling, durch Be
scheid zu erhölhen, w,enn nach ,den gegebenen 
Verhältnissen ,des betreff-enden EinzeHalleseine 
sachgemäße Ausbildung bei der ,erhöhten Lehr
lingszahl zu erwaruen list, dies in einem Gutach
ten des Landes~BerUJfsausbildungsbeirates f.estge
stellt wir,d und ansonsten die Ausbil,dung von 
Lehrstellerrhewerbel1n in :dem betreffenden Lehr
beruf nicht gewa:hrleistet ist. Die Lehrlingssteille 
hat unverzüglich ein Gutachtendes Landes-Be
ruf.sausbildungsbeira:teseirrzuholen; dieser hat das 
Gutacht,en innerhalb von vier Wochen zu er
statten. Die Lehrlingsstelle hat innerhalb von 
acht Wochen nach Binlangen des Antrages zu 
en tscheiden. Der Antrag ist' j,edel1ifalls ahiLuweisen, 
wenn unter Nichnbeachtung der auf Grund des 
Abs. 3 festgesetzten Verhältniszahl ein Lehrling 
bel'eits aUlfgenommen wurde. BeiW egfall einer 
der im ersten Satz angeführten VlQrauss,etzungen 
ist d,ie Erhöhung. der Lehr1ingshöchstzahl zu 
widerrufen. Gegen. awf Grund dieses Albsatzes ge
troffene Entscheidungen der Lehrlingsstelle ist 
eine Berufung nicht zulässig. 
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Geltende Fassung: Fassung des Entwurfes: 

(5) Wenn es für ,diie fachgemäße AusbiLdung 
in einem Lehrb.eruf lim HinJblickauf die heson
der,en Anforrdemngen Id~eses Lehriherufes ,erfor
derIich i8t, können ,in den Ausbildungsvor
schriften auch Ausbildungsrichtlinilien vongesehen 
werden; in diesen i&t unter .Bedachtna'hme auf 
das BerufshiLd anzugeben, welche wesentlichen 
F,ertigkeiten und Kenntnisse dem Lehrling. In 

jedem Lehrjahr vermittelt werden soHen. 

(5) Wenn der Lehrlingsstelle Umstände be
kannt werden, die die ,sachg,emäße Ausbildung 
bei einem Lehrber,echtligten in Fr<lge stellen, hat 
sie eine entsprechende Überprüfung e'inzuleiten, 
ob durch eine Heraibsetzung der gemäß Ahs. 3 
lit. a festgeset:lZ:ten Lehrlingslhöchstzahleine sach
gemäße Ausbildurrg a~frecht ·erhalten werden 
kann. Die LehrLingsstelle hat hiezu ein Gut
achten des ,Landes_Berlifsau~bildungsb:eirates ein
zuholen; dieser hat das Gutachten innerhalb von 
vier W och,en zu erstatten. W,ir,d auf Grund des 
Gutachtens des Landes~Berufsaus:bildungsbeirates 
festgestellt, ,daß durch eine solche Maßnahme eine 
sachgemäße Aushildung bei dem Lehrberechtigten 
aufrechterhalten werden kann, so hat die Lehr
lingsstelle durch Bescheid die gemäß Albs. 3 l,it. a 
festgesetzte Lehrlingshöchstzahl entsprechend zu 
verringern. Durch ,diese Verringerung der Lehr
lrngshöchstzahl werden bestlelhende Lehrverlhält
nisse nicht berülhrt. Sind die Voraussetzungen 
für d~e V,erringerung wegglefallen, so hat die 
Lehr'lingsstelle diese Maßnahme zu widerrufen. 
Gegen a·uf Grund dieses AbsatlZes g.etroffene Ent
scheidung1en der Lehrlingsstelle ist eine Berufung 
nicht zulässig. ' 

(6) In den Aushildungsvorschniften ist ferner 
vorzusehen, ,daß den Lehrlingen, insbesondere 
auch solchen, die bei einem Lehrrber,echtigten, 
dessen Betrieb nur saisonmäßig geführt wird, 
ausg1ebildet Wlel1den, die Möglichkeit .gegeben 
wird, vor ,einer von der Lehrlingsstel1e ~n sinn
gemäßer Alnwendung ,des § 22 g,ebildeten Kom
mission Teilprufungen zur Festste:llung des je
weiligen Ausb~ldungs.standes abzulegen, wenn 
eine solche Maßnahme im Hin!blick auf die he
sondieren Anforderungen des Lehriberufes zweck
mäßig ist und die Lehrlingsstellen in der Lage 
sind, die erfor,derlich·e A'llizahl von Prüfungskom
missionen einzurichten. 

(7) Wenn im Rahmen der gemäß Ahs. 6 vor
g,esehenen Teilprüfungen die Fertigkeiten und 
Kenntnisse, die Gt'lgenstand der Lehrabschluß
pr;Üifung sind, geprüft werden, ist in den Aus
bildungsvorschritften festzulegen, daß durch die 
erfolgreiche Aibl-egung der Teihprüfungen und 
di,e .Erreichung des .Lehrzieles der letzten Klasse 
der Berufsschule die Ablegung der Lehrabschluß
prüfung ersetzt wird. 

Ausbildungsversuche 

§ 8 a. (1) Wenn es im Interesse der Verbesse
rung der Ausbildung von Lehrlingen gelegen ist, 
kann der BundeSilllinisuer für Handel, Gewerbe 
und Industrie zur Er,probung, ob best'immte be
rufliche Tätligkeiten, deren fachgemäße Erlernung 
mindestens zwei JaJhre dauert, geeignet sind, den 
Geg.enstand eines neuen Lehrberufes im SiIllne 
dieses Bundesges'etzes zu bIlden, durch Verord
nung die Durch.führung eines AushiIdungsver-
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Fassung des Entwurfes: 

suches V'orsehen. In dieser V,erQrdnulllg sind die 
betrefferuden beruflichen Tätigkeiten, die Dauer 
der Ausbildung, diJe AusbildungsvorschrHten und 
die Gegenstände der AlbschlußprÜifung festzu
legen. 

(2) Wenn es im Interesse der Verbesserung 
der Ausbildung von Lehrlingen gelegen ist, kann 
der Bundesminister für Harudel, Gewer:be und 
Industrie zur Er,probung, ob bei einem in der 
Lehr:beru:fsEste festgesenz~en Lehrberuf eine Ver
kÜllzu'ng oder Verlängerung ,der Dauer der Lehr
zeit auf Grund ,des in den Ausbildungsvorschri,f
ten f.estges!etzten B'erufsbiJ1des zweckmäßig ist, 
durch Verol'dnung die DurchJführullig eines A us
bildunrgsv,ersuches yorseihen. In dieser Verord
nung ist ,der Lehl'heruf anzugeben sowie die 
Dauer der Lehrzeit für den Ausbtldungsversuch 
und unter· Ber,ücksichnigun.g der Zahl der in 
diesem Lehtiberuf in Ausbildung stehenden Lehr
linge die Höchstzahl der Lehrling,e festlZus,etzen, 
die in den Ausbiil,dungsversuch einbezogen wer
den dürfen. 

(3) Der Amibildungsversuch ist auf den Bereich 
,eines Bund es:l anldes zu beschräruken, wenn dies 
im HinJblick auf das örtlich beschränk1Je Vor
,kQIl1IDen der betr:effeiliden beruflichen Tätigkeiten 
enforderlich oder Zur Erprobung ausreichend ist. 

(4) Für die Dauer eines solchen Ausbildungs
versuches sind ,die s,ein,en Gt1genstand bihllenden 
Tätig;keiten einem Lehllberuf im Sinne dieses 
Burudesg>esetlZes gleichzuhalten. 

{5) Der Leihrberechtigte hat auf Verlangen 
des 'Landes-Berufsaushi1dung51beir;ates diesem 
Auskunft über die nähere Gestaltung und die 
Ergebnisse der MaßnabJmen, die er im Rahmen 
des Ihetreff,enlden AusbilLdungs'Versuches durch
Whrt, zu erteiJen. Der Landes-Beruifsaushildungs
beirat hat dieses Verlan&en (lJU steillen, wenn ,dies 
minde!ltens ZJWei seiner MitgLieder beantragen. 
Der L,ehriberechtigte ha.t ferner die Beobachtung 
dieser MaßnaJhmendurch die Lehrlingsstelle, 
durch die im § 19 Albs. 8 aIllgeführten Behörden 
oder . durch Mit&l~eder (Ersat,zrnitgli,eder) des 
Landes-IBerulfsau~bi:Ldun>gsibeir,ates (§ 31 a), oder 
des Bundes-Remfsausbildungsbeir,aJoes (§ 31) sowie 
die Befragung von Ausbildelln und Lehrlingen 
bei dieser BeO:bachtung zuzulassen. 

(6) Nach Beendi.gung eines Ausbildungsver
suches gemäß Albs. 1 hat der Bundesminister für 
Handel, Gewer:be und Industi'ie unt,er Berück
sichtigung der beim AU®Lldungsversuc:h un,d bei 
den einsch'lägigen IPrüfull'gen gemachten Erfah
run1g,en zu prlÜ'fen, ob den Iden Gegenstand des 
AusbiLdungsvlersuches bildenden . heruflichen 
Tätigkeiten di,e Eignung alls ,Lahnberuf zukommt, 
und - falls dies zutrifft - diese Tätigkeiten 
unter Bedachtnahme auf § 7 a.ls L,ehrheruf in 
die Lehrberutfs/Liste aufzuneihmen. In diesem 
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708 der BeiJagen 41 

Gel t end e F ass u n g: F ass u n. g des ,E n t"W ,u r ·f es: 

Pflichten des Lehrherrn 

§ 9. (1) Der Lehrherr hat Eür die Aushiklung 
des Lehrlings ZIU sorgen und ihn unter Bedacht
nahrne auf die AushilMungsvorsdu:;iiten des L,ehr
berufes selbst zu untel'lWlersen oder dunn g.eeig
nete Personen unterweisen zu lassen. 

(2) Der Lehrherr hat ·den Lehrling nur zu 
so1chen Tätigkeiten hera:I1lZuzi,ehen, die mit dem 
Wesen der AUSlbiI1dung vereinbar sind. Dem Lehr
ling dürf,en keine Auf,gaben ,zug,ewiesen werden, 
die seine Kdfte übersteigen. 

(3) Der Lehrherr hat den Lehrling zur AI1beit
samk.eit, Ordnung, EhrLichkei>t und 'aMtändigem 
Betragen ,anrzruhalten und ,ihm diesbezüglich ein 
gutes Beispiel zu geben; er darf den Lehrling 
weder mißharuidn noch körpeclich züchtigen und 
hat ihn vor Mißhandlungen oder körperlichen 
Züchtigungen .durch andere Personen, insbeson~ 
dere durCh Betrieb~- und Haushaltsangehörige, 
zu schÜltzen. 

Falle gilt die erfolgreich aibgelllgte Ahschlußprü
fung als Lehrahschlußpr,wung im Sinne dieses 
Bunides.gesetzes. 

(7) Werden die den Gegemta.nd 'eines Ausbil
dungsversuches gemäß Abs. 1 biLdenden beruf
lichen Täcigik,eiten nicht als Lehrberuf in die 
Lehrberufsliste awJ:ig·enommen, so hat der Bundes
minister fur Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Verordnung zu bestimmen, aUlf welche 
Art und Weise die im ArosibiMungsversuch aus
gebildeten Lehrlinge rrnit LehrLingen in bestehen
den Lehrtberufen ~eichgestellt Wierden können; 
hiebe i können insbesondere auch zusätzliche 
Ausibildungsmaßnahme~ vorgeschrieben und 
ka.nn die Möglichkeit der An,rechnung der Aus
hil.dun,g ~m AusbiLdungsversuch auf die Lllhrzeit 
bn fachlich ip. Betracht kommenden Lehrberufen 
festgelegt werden. We~ters sind in dieser Ver
ordnung nähere Besti:mmun!gen über die auszu
stel'lenden Zeugnisse unter Bedachtnahme auf 
die a'uf Grund des ersten Satzes sonst zu tref
fenden Maßnahmen zu er,Lassen. 

(8) Nach IB,eerrdigung wnes Ausbildungsver
suches gemäß Albs. 2 hat der. Bundesminister für 
Handel, Gew:erhe und Industr,j,e u'nter Berück
sichtilgtung der heim Au&bildungsversuch und bei 
den einschlägigen ·Prilifungen g,emachten Erfah
rungen zu pnüifen, db ,die in der Lehnberufsliste 
für den Lehriheruf festgegetzte Dauer der Lehr
zeit zu äruclenn ~t und - falils' dies zutrifft -
die Dauer der Lelhr;Zleit 'fiür diesen Lehrberuf neu 
festzusetzen (§ 7). 

(3) Der Lehrtberechtigte hat den Lehrling 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben 
und zu verantwortungs!bewußtem V~erhalten an
zuleiten und ihm die~bezüglich ein gutes Bei
spiel zu gehen; er darf den Lehrling weder miß
handeln noch körperlich züchtigen und hat ihn 
VJOi11 Mißlhandhungen oder kÖl1perlichen Züchti
gungen durch andere Personen, insbesondere 
durch Betriebs- und Hau9haltsangehöI1ige, zu 
schütlZen. 

(4) Der Lelhrhenr hat due Eltern oder sonstige (4) Der Lelhnberechti"gte hat die Eltern oder 
Erziehungsberechtigte des Lehrlings von wich- sonstige Enziehungslberechtigte des Lehr}ings von 
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42 708 der Beilagen 

Gelltende Fassung: 

tigen Vürlkümmnissen, die die Ausbiil'dungeines 
minderjährigen Lehrlings betreffen, und, süfern 
ein minderjährig,er Lehl"ting in die Haus,gemein
schalft des Lehl"herrn auflgenommen wurde,auch 
vün einer Erkrankung des LehfI.ings ehestens zu 
vers,tändigen. 

(5) Der Lehrherr hat .dem Lehrling, der zum 
B,esuch der Berufssch:u1e v,el"pflichtet ist, die zum 
Schulhesucheclorder'Liche Zeit fr.eizug,eben und 
ihn zum regelmäß~gen Schulbesuch anzuhalten sü
wi.e lauf den Stand der Au~bildung in der Berufs
schul'e nach Möglichkeit Bedacht zu nehmen. 
Wenn die Kasten für Unterbringung und Ver
pflegung, .die durch den Auf.enthalt des Lehrlings 
in einem für die Schüler der B'erufsschule be
stimmten Sch~·Jerheim ZUr El'fütJung der Berufs
schu'lpflichtents'tehen (Internatsküsten), höher 
sind ,als die dem Lehrling gebührende LehrEngs
entschädigung, hat der Lehrherr dem Lehrling 
zumindest die Hä!,fte des Untersch.~edsbetrages 
zwischen'd',ie1len Internatskosten und der Lehr
J;ill'g~entsch~di:gU'!I'gzu ersetzen. 

(6) Der Lehrherr haet dem Lehrling die zur 
Ahlegung ,der Lehr,abschLußprüfung und der in 
den Ausbildungs'vorsch,ri~ten vürg,esehenen 
Zw'ischenprü,fungen el1fül1derliche Zeit freizu
geben. Wenn der Lehrling wähnend der Lehrz·eit 
oder wähI'end der Zeit seiner Weiterver,wendung 
gemäß § 18 dieses Bundesgesetzes erstmals zur 
Lehra:bschlußprüfung antritt, hat ,der Lehrherr 
dem Lehr'l<ing ,die Kosten der Prüfungstaxe zu 
erset!zen. 

(7) Die Absätze 2 'bis 6 gelten für den Ausbilder 
sinngemäß. . 

(8) Der Leh;herr hat der Lehrlingsstelle ühne 
unnötigen Aufschub, spätestens jedüch binnen 
vier Wüchen anzuzeig.en: 

oa)eine Endigung ,des LehrVlerhältnisses gemäß 
§ 14 Abs. 2 Et. a, ,d und ,e, 

b) eine vürzeitig.e Auflösung des Lehrverhält
n.i.sses (§ 15) und 

c) ·die Betrauung und den Wechse.l des Aus
biJaers,so,f.ern jedüch eine Persün mit der 

F ass 'U n g d e sE n t w .~ r .f es: 

wichügen Vürlkommnissen, die die AushiJdung 
eines minJderjälhr,ig,en Lehrlings betr,effen, und, 
sofern ein minderjälhrig.er LehrLin,g in die Haus
gemeinsch.alf,t des Lehrherrn aufgenommenwurd.e, 
a,uch von einer Erkr,arnkung des Lehrlings ehestens 
zu verständigen. Die V,erständigung vom Ein
tritt der Endigung des Lehrverhältnisses gemäß 
§ 14 Abs. 2 lit. ,b und d hat schriftlich und audl 
an den Lehrling zu erfülgen. 

(5) .. , Wenn die Küsten der Umerbringung 
und Verpflegun.g, die durch den Auf.enmalt des 
Lehrlings in einem· für die Schüler der Berufs
schuile besümmten Smülerheim zur Erfüllung 
der Bemfsschulpflicht entstehen (Internatskosten), 
höher sind als die dem Lehrling gebührende 
Lehrlingsentschädigung, hat der Lehrberechtigte 
dem Leh!1J.ing den Unterschiedsbetra.g zwischen 
diesen Internatsk,üsten und der Lehrlingsentschä
digung zu ersetzen. 

(6) Wenn an ganzjährigen und saisünmäßigen 
Berufsschulen einzelne Unterrichtsstunden an 
einem Schultag entfallen ooer wenn an lehrgangs
mäßigen Berufsschulen während des Lehrganges 
der Unterrimt :!in b~s,zu zwei aufeinande!'1fül.gen
den Werktagen ennfällt und es in jedem dieser 
Fäl1e weg,en des Verhältnisses zwischen der im 
Betrieb zu veribringenden Zeit· und der Wegzeit 
nicht zumutlbar ist, daß der LeihrLi'ng während 
dies,er unterrichtsfrei,en Zeit den Betrieb aufsucht, 
hat der Lelhrberecht~gte dem Lehrling di,ese Zeit 
unter Fürtzaih:lung der Lelhrllingsentschädigung 
freizugeben. 

(7) ... wie bi~heriger A:.bs. 6 ... 
,das Wort "Zwischenprüfungim" ist 
Würt "Tdlpr.i1fungen" zu ersetzen 
bisheriger A'bs. 7 entfäIJ.t 

durch das 

(8) Die Abs. 2 bis 7 gelten für den Aus
b~lder sinngemäß. Der Lehnberechtigte hat dafür 
Süng,e ~u tragen, daß dem Ausbilder die zur Er
füllung seiner Ambildung.saufga;ben erforderliche 
Zeit sowie eine angemessene Zeit zur beruflichen 
Weiterbildung im Inte!'1esse der VeI1besserung der 
Ausbi'ldung von Lehdingen zur Vel1fügung steht. 
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708 der Beilagen 43 

GeLtende Fassun.g: Fassung des En.twurlfes: 

Koordination der gesamten Aushildung he
traut wUr'qe (§ 3 Albs. 4), deren Betrauung 
und Wechsel. 

Pflichten des Lehrlings 

§ 10. (1) Der Lehrling hat sich zu bemühen, 
die für d,ie Erlernung des Lehrbemf'es erfor,der
lichen Fertigkeiten 'und Kenntnisse zu erwerben; 
er hat ,die ihm im Rahmen der AusbilduI1Jg über
tragenen Auf;gahen gewissenhaft auszuführen und 
sich 'in ,dii,e betriebE ehe Ordnung einzufügen. 

(2) Der Lehrling ,ist dem Lehrherrn und dem 
AUSibilder im Rarhmen des Lehrverhälnnisses zu 
Ehrlichk'eit, Fleiß .undanständiigem Betragen ver
pfliich,tet.Er hat durch .sein Verhalten im Betrieb 
de,r Eig,en'art des BetriJebes Rechnung zu tr,agen, 
Geschäfts- und Bet6db~geheimni'sse zu wahren 
und mit den ihm anvertrauten Werkstoffen, 
W el'k~eUJgen UI1Jd Gerät'en sorgsam umil;uigehen. 

(3) Der LehrliI1Jg hat im FaMe einer Erkrankung 
oder sonstigen V.erhinderung den Lehrherr.n oder 
d,en Auslbi1der ohne Verzug zu verstäI1Jdiigen oder 
Vlerständigen zu la:ssen. 

(4) Der Lehrling hat dem Lehrherrn unver
ziiglich nach Erhalt das Zeugnis der Berufsschule 
und auf Verlangen des Lehl1herrn die Hefte und 
sonstigen Unterlagen der Berufsschule, insbeson
dereauch die Schulanbeiten, vorzulegen. 

(9) Der L~hrberecht~gte hat der Lehrlingsistelle 
ohne unnötigen AufschUlb, spätestens jedoch 
binnen vier Wochen anziUizeigen: 

a) die Dauer des Lehr,verhältnisses g,emäß § 13 
A!bs. 3 -berührende Umstände, 

b) eine Bnd~gung des LehI'v,er'häiltnisses gemäß 
§ 14 Albs. 2 lit. a, boider d, 

c) eine Fortsetzung des Lehrverhältnisses ge
mäß § 14 Ahs. 3, 

cl) ,eine Viorzeitige Au!:Hösung des Lehrver
hältnisses (§ 15) und 

e) die Betrauung und den' Wech:sel des Aus
bilders, sofern jedoch ein: AUsibildungsleiter 
betraut wurde (§ 3 Abs. 5), dessen Be
tmuung un:d WechseL 

(10) Die Lehrlingsstellen haben die zuständige 
KaJ!Thmer tür Arlbeiter und Angestellte vom In
halt der auf Gl'Iunddes Abs. 9 erstatteten An
zeig,en in Kenntnis zu setzen. 

(1) Der Lehrling hat sich zu bemühen, die 
für die Er1er.nung des Lehrberufes erforderlichen 
Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwenben; er hat 
die ihm im Ra;hmen der Ausbilldung iibertragenen 
Aufgaben ordnungsgemäß zu enfülllen und durch 
sein . Verlhalten 1m Betrietb der EigenaI1t des Be
triJebes Rechnung zu tra>gen. Er hat Geschäfts
und Betriebsgeheimnisse zu wahren und mit 
den ihm anvertrauten Werkstoff,en, Werkzeugen 
und Geräten sorgsam umzugehen. 

entfällt 

nunmehr A!bs. 2 

nunmehr Abs. 3 
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44 708 der Be~lag;en 

Geilt e n ,cl e Fa s s u n g: 

Pflichten der Eltern oder der sonstigen Erzie
hungsberechtigten· eines minderjährigen Lehr

lings 

§ 11. Die Eltern <*ler ,die sO!llS,cigen ErziehU:nigs-
,berechtigten eines nün:derjährig~n Lehrlings 
halben im ZusammeIllWi:nkJen mit dem Lehrhel"rn 
den Lehrling dazu <l.rwuha'l1;en, s.eine Pflichten auf 
Grund der VOl'schriften üher die Berufsausbil
dung und auf Grund des Lehrvertrages zu er
füHen. 

Lehrverhältnis und Lehrvertrag 

§ 12. (1) Das Lehrv.emältnis wird ,durch den 
EintI'litt des Lehrlings in ,die fachliche Ausbildung 
unid Vel"Wendung 'begründet unddnJ,rch den Le,hr
vertrag geregelt. Der Lehl'V,ertra,g ist unter Be
dachtnahmeallif deJ;t Zweclt. der Ausbildung in 
einem in der Lehrlberufsliste angeführ,ten Lehr
beruf zwischen 'dem L1ehrherm und dem Lehr
ling schriftlich3iJnl,lschließen. Der Abschluß des 
Lehrvertrages eines minderjährigen Lehrlings he
darf der Zuscimmung des gesetzlichen VertretJers 
des Lehrlings, jedo,ch keiner vormundscha.ftsbe
hörtdlichen Genehmigung. 

(2) VeIlträge, deren Gegenstand die Erlernung 
von Täti~eiten ist, die ntieht inder Lehl'lberufs
liste als Lehrherufie festgesetzt sind, begrunden 
kein Lehrverhältnis im Sinne dieses Bundes
gesetzes. 

(3) Der Lehrvertr:ag hat zu enthalten: 

1. Bei physisch,en Personen ,den Vornamen, 
den Familiennamen und den WOIhnort des Lehr
herrn, bei juristischen Personen oder Personen
gesellschaften des HandEllsrechtJes die Firma und 
den Sitz ·des Lehrherrn; weiters den Gegenstand 
des BetrieJbes und den Standort der .festen Be
trielbsstätten, in denen der Lehrling ausgebiLdet 
werden solll,gegeibenenifalls ,den Vornamen, den 
Familiennam.en und Iden Wohoor,t des Stellver-

Fassung,qes ,EB~Wl(l:des: 

(1) .. , Der Abschluß des Lehrvertrages eines 
minderjäihl"~gen Lehrdil1jgs bedaI'lf der Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters des Lehrlings. 

treters oder den Vornamen und den Familien- sofern jedoch ein Ausbil'dungsleiter (§ 3 Ahs. 5) 
namen des Ausbilders; sofern jedoch eine Person betraut wurde, ,dessen Vior,namen und Familien
mit der K:oordination der gesamten Ausibildung namen; 
betraut wunde, deren Vornattl):en und FamIlien-
namen; 

2. den Vornamen und den Fa.milliennamen des 
Lehrlings, sein Geburtsdatumund seinen Geburts
ort, seinen Wohnort, !bei minderjährigen Lehr
lingen ,überdies den Vornamen, den Familien
namen und den Wohnort seines gesetzlich'en Ver
tf1eters sOlWie die Bezeichnung und den Sitz des 
al1fäil!ligen Amtsvormundes; 

2. den Vornamen und den Familiennamen 
des lehrlings, /Sein Geburtsdatum unld seinen 
Gehurtsqrt, seinen Wd,hIlior,t, bei minderjährigen 
eheliehenLehrLingen ,den Vornamen, Fa,millien
namen und ,den Woihnol"t heider Ekernteile, 
an.s<;>nsten !bei. minidel'jäihrigen Lehr:1ingenden 
Viornalllf;\n, den. Fa.midiennam.en und den Wohn
oI:t seines .g~se~li~en Vertretlers sowie die Be
~eichnung und Id'en Sitz des alHfämgen. Amts
vormundes; 
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Gell t e n <l e F ass u n g: F ass u n g des ,E n t ,w u r f ,e s: 

3. die B,ezeichnung des Lehrberufes, den der 
Lehrling erlernen soll !Und die :für di'esen Lehr-
heruUestgesetzte Dauer ,der Lehrzeit; 

4. das EintrittSdatum alls den kailendermäßigen 
Beginn ,und das kalendermäßige En,de des Lehr
verhäl tnisses ; 

5. die Erklärung ,des Lehrlings, für den minder
jährigen Leihrling die des gesetzlichen Vertreters, 
mit der Aufnahme in ein für die Sch'iHer der 
Berufsschulle tbe~timmtes Schülerheim einverstan
den 'zu sein, wenn ,der Lehrling ,die Berufsschul
pHicht nur auf diese Weise e!1füllen kann; 

6. den Hinweis 

a) aulf ,die Pflicht izumBesuch der B,er,ufs
schule, 

h) aU!fdie Bestimmungen über ,die Endigung 
und ,Awf1lösung des Lelhrverhälltnisses, 

c) auf Idie Höhe der Leih~lingsentschädigung 
{§ 17), 

d) aUlf die Höhe ,der Lnternatskosten (§ 9 
Albs. 5) im Zeitpunkt ,des Vertr3igsab
schlusses, sofern zur Enfüllung der ·Berufs
schulpflicht ein :für die Schü1erder Herufs
schule bestimmtes SchüJler~eim be~ucht 
,wil'd; 

7. den Tag des VertraJgsaibschilusses. 

(4) In die Lehrverträge können weitere Ver
einbarungen au:tgenommen werden, insbesondere 

1. über die Bedingungen, unter denen der Lehr
herr ,dem Lehrling Vertkösnigung, Bekleidung und 
W,ohnung gewäihfJt; 

6. den Hinweis 

a) auf ,d~e ,Pflicht ~um Besuch der Berufs
schu1e, 

,b) a.uf die Besümmungen über die Endigung 
und Auflösung des Lehrverhältnisses, 

c) !au:fd~e Hohe der Lehrlingsentschädigung 
(§ 17); 

2.üJber ,die Tragung ,der Kostender Lehrab- entlfäUt 
schlußprüfung ; 

3. über eine besonder,e Gestaltung der Aus- nunmehr Z. 2 
bilduThg. 

(5) Der ,Lehrvertrag unterliegt keiner Ge
bÜJhrenpflicht im Sinne des Gelbührengesetzes 
1957, ,HGBI. Nr. 267. 

(6) Durch die Nichteinha;ltung der Schriftform 
unid der Bestimmungen des Albs. 3 wird keine 
Nichti~keit des Lehrvertrages bewirkt. 

Dauer des Lehrverhältnisses 

§. 13. (1) Der Lehrvertrag ist für ,die für den 
Le!hrberuf festgesetzte DaUJer ,der Lehrzeit (§ 7 
Abs. 1 lit. b), rbei ,gleichzeitiger Ausbildung in 
zwei Lehr:berufen für die sich aus § 6 Abs. 2 er
gebende Zeit, abzuschließen. Eine kürzere als diese 
Zeit darf nur 'vereinbart werden, wenn 

a) der Lehrlmg bereits eine gemäß Atbs. 2 für 
den Lehnberuf anrechenbareLehrzeit oder 
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Gd.tende Fassung: 

eine ,gemäß § 28 ·dioeses l3unde&gesetzes an-
rechenIbare schulLmäßige Ausbil,dung oder 
eine gemäß .§ 29 ·dieses ,Bunde~gesetzes an-
rechenibare Zeit ~urückgelegt ·hat, jedoch 
höchstens ,für die aurr die ,festgesetzte Lehr-
zeitdauer !fehlen.de Zeit, 

.b) die .AuSibilidung auch ,im Ra'hmen einer von 
der Lehrllingsstelle .geföl"derten zwischenbe
trieblichen Ausbmdungsmaßnahme vorge-

Fassun;g des Entwurf.es: 

nommen werden soll (§ 19 Abs. 7), ... (§ 19 Abs. 4), 

e) die Au~bilduIlig in mehreren Betrieben in 
dem hetI1effenden rLehrberuf zur Erreichung 
des Ausbildungs~ieles zweckmäßig und 
sichergeste~lt ist, oder 

·d) der Lehrling ·die :Lelhraibschlußprüfung nicht 
bestanden ,hat, i'edoch :höchstens .für die 
Dauer von sechs ,Monaten. 

(2) Aulf Grund einer tm Zusammenhang mit 
der Eintragung eines !/päteren ,Lehrvertrages ge
machten Mitteilung des Le!hrherrn oder .des Lehr
liIligs, ,f,ür minderjährige ·Lehrlinge auch dessen 
gesetzlichen Vertreters, sind von der Lehraings
stelle aulf die .für ,den Lehrberuf Jestgesetzte 
Dauer der Lehnzeit anzurechnen: 

a) .die Teile der Leihr,zeit, die in demselben 
LehriberuJ bereits ,zmückgelegt worden sind, 
in vo~le:m Ausmaß, 

b) die <in einrem verwandten Lehnberuf zurück
Igelegte, inder .Lehrlberufsliste ,festgesetzte 
Lehrzeit, in ,dem gemäß§ 7 Albs. 1 llit. d 
bezeichneten Ausmaß, 

e) di'e in einem verwandten Lehtberuf zu
rückgelegten 1Ieile einer ,Lehrzeit im Ver
hältnis des AnteilIes der ,zurückgelegten 
Lehrzeit ,zudem in. der Lehl'berufsliste 
gemäß § 7 Abs. 1 Et. d bezeichneten Aus
maß der Anrechnung, 

d) di'e in einem AUslb~ldun:gszweig der Land
und Florsowirtscha,ft IzurückJgelegte Lehr
zeit IUnter ,Bedachtnahme a·UJf das in einer 
fachlich naJhestehenden Beschäftigung Ge
lernte und dessen Verwer.t:bankeit für den 
Le:hriberuJf im Höehstausmaß von zwei 
Drittdln der für den Lehrberuf .festge
setlzten IDauer ider Lehrzeit. 

e) die in einem verwan:dtJen Lehrberuf zurück
,gelegten Teile einer Lehrzeit - 'so,fern sie 
nicht ohne1hin ~m vollen Ausmaß anzu
I1echnen sind - im Verhältnis des Anteiles 
der z.urückgelegten Lehrzeit zu dem in 
der Leiht1be11UifsEste Igemäß § 7 Abs. 1 
li,t d Ibezeichneten Ausmaß der Anrech
nung, 

. .. Lehrzeit, 

e) nach Einholung eInes binnen vier Wochen 
.zu 'erstattenden Gutachtens des Lan:des
Berufsausibildungsbeirates die ,im Ausland 
~urück;gelegte Lehrzeit ,gemäß Lit. a ibis d, 
wenn em Vel1giIeich der ·au'släindischen. 
Rechtworschriften mit ,den rBestimmungen 
:des österreichischen Rechtes, ,insbesondere 
a.uch mit .den g.emäß § 8 ,erlassenen Aus
bildungsvoflschrjften und den schulrecht-
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Geltende Fassung: Fassung des Entwurf,es: 

(3) Wenn der Lehrling in einem ,zusammen
hängenden ZeitraUJm von ,über vier Monaten aus 
in seiner IPerson gelegenen Gründen verhindert 
ist, ,den Lehrlberu:f zu erlernen, so ist die vier 
Monate überschreiten,de Zeit nicht auf die für 
den Lehnberuf ,festgesetzte Lehr~'eit anzurechnen. 
Das .glleiche gilt, wenn ,die Dauer mehrerer sol
cher Verlhinder,ungen in einem Lehrja.hr msge
samt vier Monate übersteigt, 

{4) In eiThem. Lehrv'ertra.g darf nicht verein
bart wer,den, Idaß sich die Dauer des Lehrver
hältnisses verllängert oder daß ein neuer Lehr
vertrag a:bzuschließen ist; sofern die Voraus
setzung des ,A:bs. ,1 lit. d gegeb~n sein sollte. 

Endigung des Lehrverhältnisses 

§ 14. (1) .Das ,Lehrverhälltnis endet mit Alblauf 
der im Lehrvertrag vereinbarten Dauer der Lehr
zeit. 

(2) Vor Ablauf der vereinbarten Lehrzeit endet 
,das Lehrvenhältnis, ,wenn 

a) der ,Lehrling stil'bt; 

b) der Lehrherr stirbt und kein Ausbilder vor
,handen ist, es sei ,denn, daß er .ohne un
nötigen AUlfschub bestellIt .wird; 

c) die Eintragung des Lehrwertrages rechts
,krMtig verwe~gert oder die Löschung der 
'Eintragung des LehI1Vertrages rechtskräftig 
V'erf,Üigt Wlurde; 

.d) der Lehrherr UThfähig wird, seline Verpflich
tungen auf Grund der Bestimll1'ungen dieses 
Bundesgesetzes 'oder des Lehrvertrages zu 
erfüllen, insbesondere wenn die Gewerbe
iberechtigun:g des Lehliherrn erlischt, wenn 
der Lehrherr das Ruhen des Gewerbebe
triebes anrzeigt loder er auf Gr,und des § 4 
dieses Bundesgesetzes von der Ausbildung 
von Lehrlingen ausgeschlossen ist; oder . 

·e) der Lehi11ing unfähig oder ,untaulglich wird, 
seine Verpflichwn:gen auf Grund der Be
stimmun,gendieses Bundesgesetzes oder des 
Lehrvertrages zu el'füllen. 

lichen Vorschriften hetreffend die Berufs
schule ergibt, daß die im Ausland zurück
gelegte Lehrzeit mit einer in österreich 
zurückgelegten Lehrzeit in dem in Betracht 
kommenden Lelhl'bemfgleichgesetzt werden 
kann, 

f) die Zeiten des Weiterbesuches der Berufs
schule gemäß § 21 Abs. 2 des Schulpflicht
gesetZles, BGBl. Nr. 241/1962. 

d) der Lehrberechtigte nicht mehr zur Aus
übuThg der Tätigkeit befugt ist, in deren 
Rahmen der LehrLing ausg.ebildet wird 
oder der Lelhrbe'f1echtigte auf GruThdd.es § 4 
von der Aus,bildung von Lehrlingen ausg.e
schlossen ist; 

e) ,der ,Lehriling die Lehrabschlußprüfung er
foLgr.eich .ablegt, wobei die Endigung des 
Lehrverhältnisses mit ·Alblauf der Woche, 
in der die Prüfung abgdegt wird, ,eintritt. 

(3) Wenn ein Lehrverhältnis gemäß Abs. 2 
l.it. d eThdet und der Lehrberechtigte innef1halb 
von sechs Monaten nach Ertdigung des Lehr-
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Gelten,de Fassung: 

Vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses 

§ 15. (1) Das Lelhrvel'lhältmis ,kann rechtswirk
sam nur ibei Vodie!gen einer .der Voraussetzungen 
der Albs. 2 his 4 V'Ol'IZeitlig auf/gelöst werden. Die 
Auflösung bedarf ferner zur R,echtswirksamkeit 
der Schdfnfol'lffi un1d hei Lehrilingen bis zum voll
endeten 18. Lebensjahr in den Fällen ,des Abs. 2 
und' 4 ,überdies ,der Zustimmung des ;gesetzlichen 
Ver'treters. 

(2) W~hrend ,der ersten drei M.onate kann 
sowohl .der Lehrherr als auch .der Lelhrli,ng das 
Lehrverhältnis jederzeit einseitig auflösen. An
sonsten ist außer einer :einvernehmIichen vor
zeitigen AuHösung des Lehrverhältnisses dessen 
vürzeitig'e Auflösung durch den Lehrherrn oder 
durch den Lehrling nur aus ,den im Abs. 3 'un.d 4 
angef.üJhr,ten ;Grüniden gestattet, 

(3) Grünide, ,die den Lehf1herrn 7!ur vorzeitigen 
Auflösung des Lehrverhältnisses berechtigen, lie
genvür, ,wenn 

a)der ,Lehrling sich eines Diebstahls, einer 
Vieruntreuung IOder einer sonstigen straf
baren Handllung schulldig macht, die ihn 
des Vertrauens des Lehrherrn unwürdig' 
macht .oder ,der Lehrling länger als einen 
Monat in Haft, ausgenommen Unter
suchungshalft, gehalten wir,d; 

h) der Lehrling -den Lehrherrn, dessen Be
triebs- oder Hausha!.tsangehörige tätlich 
oder erheibllich wörtlich 'beleidigt oder ge
f;ihrlich bedl'lolht hat oder der Lehrling die 
Betriebsa!nßehörigen zur Nichtbefolgung 
v,on betriebllichen Anordnungen, zu onür
dentlichemLeibenswandel oder zu unsitt
lichen ,oder ,gesetl7JWi,ddgen Handlungen zu 
verleiten sucht; 

c) der Lehrling. trotz wiedeIlholterErmannun
gen die i:hm allif Grund dieses Bundes
gesetzes, ,d'es SchuJ1pflichtgesetzes, BGBl. 
Nr. 242/1962, oder des Lehrvertrages ob
lieg.enden Pflichnem verfletzt oder v:ernach
lässigt; 

Fassun,g des Ent;wurfes: 

vel1h:iltnisses seine Tä.tigkieit wieder aufnimmt, 
ist das Lehrverhältnis fortz.usetzlen, wenn der 
Lehrling iIl!IlerhaLb von rz.wei Wochen nach Ver
ständbgung von .der W,ieder,a'Ulfn'anme der Tätig
'keit idurch iden Lehtiberechtigten oder sonst 
innerhalb von iliWei Monaten nach Wiederauf
naJhme der TätigJkeit eine diesbezügliche schrift
liche El1k1ärullig abg~bt. Die vier Monate über
steigende Zeit zwischen der Endigung des Lehr
verhäiltnisses und seiner FürtsetiZlUIlgist tauf die 
für .dien Lehl'lbel1Uf festgesetztle Lehrzeit nicht 
anzurechnen. 

(1) Das Lehrverhältnis kann rechtswirksam 
nur bei Vorliegen einer der Voraussetzung,en 
der Albs. 2 his 5 vorzeitig a.U1fgelöst werden. Die 
Auflösung bf!d!atif ferner /Zur Rechtswirksamkeit 
der Schri:ftfiorm und bei min,derjälhrigen Lehr
lingen in ,den FäHen der Albs. 2 und 4 überdies 
der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 

(2) Während der ersten zwei MonatJe -
sofern in dieser Zeit der Lehrling 'seine Schul
pflicht in einer Iehr,gangsmäßigen Berufssch·ule 
erfüUt, jedoch ,w;ihrend des ,ersten Monates der 
AJusbildung im Betrieb - ,kann süwohl der 
Lehl1berechtigte ,als ,auch der ,Lehrling das Lehr
verhältnis jederzeit einseitig auflösen. 
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Geil t e n ,d e Fa s su n g: Fa s s u n g de sEn tlW ur,f ,e s: 

cl) der Lehrling ein Geschäfts- oder Betriebs
geheimnis anderen Personen verrät oder es 
lohne Zustimmung des Lehl'herrn verwertet 
,oder einen seiner Ausbildunga.bträglichen 
Nebenerwer'b hetre~bt oder .ohne EinwiHi
,gung des Lehrherrn Ar.beiten seines Lehr
berufes ,für Dritte verrichtet und dafür ein 
Entgalt verlang,t; 

e) der ILehrling seinen Lehrplatz unbefugt ver
läßt; oder 

f) der L>elhr'ling in einem :zusammenhän,gen
,den Zeitraum von mehr als vier Monaten 
IOder in einem Le'lll.'1jaJhr ;insgesamt mehr als 
vier Monate durch eine lK!rankiheit an 
der Aribe~t 'verhindert ist, sofern diese 
Krankiheit nicht durch einen AI1beitsunfaH 
verursacht wurde oder es sich dabei nicht 
um eine ,BerufserkrankuIllg ihandeltund der 
Lehrl~ng nicht bereit ist, für 4ie aU!f Grund 
des ,§ 13 Aibs. 3 a,ulf die rDür den Lehl1beruf 
lest.gesenzte Lehrzeit f.ehlen·de Zeit ,einen 
Lehrvertrag bei diesem ,Lehrherrn aibzu
schIließen. 

{4) Grunde, ,die ,den Lehrling ·zur v,orzeltlgen 
Auflösung. ,des Lehrverhältnisses berechtigen, 
liegen vor, ,wenn 

a) 'der ILehrlinJg lOhne Scha,den für seine Ge
sundheit das LehrveI1hältnis nicht fort
setlzen kann; 

!b) der uelhrlherr oder der Au!ibilderdie ihm 
o:blliegendenPflichten !gröiblich v.ernach
läs9~gt, ,den Lehrling !ZJU unsittJlichen oder 
,gesenzwidrigenHaJl1Jdlungen zu verleiten 
sucht, ihn mißhandelt, könperlich rz.ücht1gt 
:oder eIlhliblich wörtliich 'beleidig,t oder den 
Lehrling gegen Mißhandlungen, kiörper
lich'e Züchcigungen oder unsittliche Hand
lung,en von seiten ,der Betrie'bsangehörigen 
und der Hau~haltsangehöri,gendes Lehr
herrn zu schützen untei1läßt; 

c) der ,Lehrherr iläJIlIger als einen Monat in 
Ha:ft gehalten ,wird, es sei ,denn, daß ein 
'gewel1berechtlicher Stellveruet.er (Geschäfts
führ>er) oder Elin Ausbilder bestellt ist; 

d) der Betrieb oder ,die Werkstätt.e ,auf Dauer 
in eine andere Gemeinde verlegt wird und 
dem Leihrli11ig die Zurücklegung eines län
geren ~eges !Zur Ausbildungsstätte nicht 
zugemutet werden kann, wäJhrend der 
ersten IZJwei Monate nach der Verlegung; 
das Gleiche gilt bei einer übersiedlung ,der 
Eltern oder eines Elternteiles, bei denen 
oder Ibei ,dem ein minderjähriger Lehrling 
wohnt, in eine andere Gemeinde; 

e) der ,LehrliIllg 'Von seinen Eltern oder son-
stigen Erz~ehungsberecht1gten wegen 

f) der Lehrling unfähig lW.ird, den Lehrberuf 
zu erlernen, sofern innerhalh der verein
barten Lehnzeit die Wiederer>langung 
dieser Fähigkeit nicht zu erwarten ist. 

d) der Lehrherechcigte unfähig wird seine 
Verpflichtungen auf Gruntdder Be~tim
ImuIll~en \dieses Bundesgesetzes oder des 
Lehrvertrages zu el1fii111en; 

-e) der ,Betrieb oder ,die ~erkstätte auf Dauer 
in eine andere Gemeinde verlegt wird 
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GeLtende Fassung: 

wesen tlicher Anderung ~hrer Verhähnisse 
,zu ihrer UnterstützuU/g 'oder zur vorwie
:genlden Verwendung in ihrem Betl"ieh be
nötigt wird; oder 

f) der Lehrling seinen Lehnberu.f aufgibt; in 
diesem Fall ·darf innerrhalb von drei Mona
ten in demselben Lehnberul ein neuer Lehr
vertrag nicht aibgesch10ssen werden. 

Lehrzeugnis 

§ 16. (1) Nach Endigung IOder 'VlOrzeitiger Auf
lösung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr 
aU'fe~gene Kiosten dem Lehrling ein Zeugnis 
(:LehIizeugnis) a.uszuSiteHen. Dieses Zeugnis muß 
AngabenÜlber ,den .Le!hriberuf und kalendermäßige 
Angaiben ,Ülber die Dauer ,des Lehrverrhäiltnisses 
enthalten; es können auch AIlI~aben über die 
erworbenen F,ertiglkei~en und Kenntnisse aufge
nommen 'wer,den. Angaiben, die dem Lehrling 
das FlOrtkommen erschweren könnten, sind nicht 
z:uilässilg. 

(2) Das Lehrzeu,gnis unterlieg,t nicht" der Ge
hÜ'hrenpflicht im Sinne des· GebÜ'hrengesetzes 
1957,BOBI. Nr. 267. 

(3) Die LehrlingssteHe hat die R'ichtigkeit der 
Angalben ütber den Lehr:beru.f und die Dauer des 
Lehrverhältnisses in LehnzeUignissen auf Antrag 
des Zeugnisin1ha!bers Zu bestätigen, ,wenn und in
soweit der dem Antrag zu Grrunde liegende Lehr
vertrag bei der Leihrdingss,telle eil1igetragen ist. Be
stät'i,gte Lehr;zeugnisse 'begründen für die Zulas
sung zur ,Lehra'bschlußprÜlfung, zu einer Zusatz
pr'Ülfung und für einen IBclä1h~gungsnachweis im 

un\d dem Lehrling die Zurücklegung eines 
längeren Weges zur Ausbildungsstä~te nicht 
zUigemutet werden .kann, während der 
ersten zwei Monate nach der Verlegung; 
das gleiche ,g~lt ibei einer übersiedlul1ig des 
Lehrl~l1igs in eine.ander;e Gemeinde; 

If) '" wie bisherige Et. e ... 

g) der Lehrling seinen Lehl'1ber,U'f aufgibt; 

(5) Bei einvernehmlicher Auflösung des Lehr
verhältnisses nach den ,ersten zwei MlOnaten muß 
eine Bescheinigung eines Einigungs'amtes oder 
einer Kammer für Atibeiterund Anges,tellte vor
liegen, aus der hervorgeht, daß der Lehrling 
über die Bestimmungen betreffen'd die Endigung 
und die vorz'ei~~ge Auflösung des Lehrv,erhält
niss,es belehrt wur,de. 

Sinne ,der Geweribeordnul1ig .vlOllen Beweis über ... der Gewenbeordnung 1973 ... 
die 5,0 heul'1kUillJdete Lehrzeit. 

Lehrlingsentschädigung 

§ 17. Cl) Dem Lehrling gebührt eine Lehr
liU/gsemschädigung, :zu deren ,Beza:hJlung der Lehr
,herr vellpflichtet ist. 

Abs. 2 und 3 3!u,fgehOlben 
(2) Liegt ke~ne R'egdung der Lehrlingsent

schädigung durch kollektive Rechtsgestaltung vor, 
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Ge,ltende Fassung: Fassung des Entwurfres: 

(4) Liegen !Weder ein :K!oIHektivvertrag noch ein 
Beschluß des Oherein~gung~am~es über die Lehr
lin,gsentschädigunlg in einem Lehribemf vor, so 
ist deren Hohe unter Bedachnnalhlme auf Albs. 2 
im Lehpvertrag festzusetlzen. 

(5) iDie L"hrlingsentschädigung ist für die 
Dauer der Unterrichtszeit in der Berufsschule 
unter AusschJluß ,der Mittag~pause sowie für die 
Dauer ,cLer Le!hralbschluß,prüfung und der in den 
Auslbi1dungsvrOrschr~ften vorgesehenen Zwischen
prüfungen weiter zu zahilen. 

Arbeitsverhinderung 

§ 17 a. (1) 1m Falle der Arbeitsver!hinrderung 
durch Kr:llnkheit (Ullig1ücksfalil) hat der 'Lehrherr 
bis 2Jur Dauer ,von vier Wochen die volle Lehr
lingsentschädigung und bis 'zur Dauer von .wei
teren .zwei Wiochen ein Teilentgelt inder Höhe 
des Unterschiedslbetr3iges Izwischen der voHen 
Lehrlingsentschädigung und rdem aus der ,gesetz
lichen Krankenversicherung gehürhrrenden Kran
kengeld 'zu gewähren. 

(2) 'Kur- rund ErrhcJluIligsaufentJhalte, AUlfent
halte in Heil- und PflegeanstaIlten, Rehabilita
tionszentren und Rekonvaleszenten1heimen, die 
aus Gründen der ErihaltUlng,Besserung oder 
WiederihersveVlungder Ar1beitsfäh~~eit von 
einem Träger der So,zialversichel'ung, dem Bun
desministeriUlffi tür sooialle Verwaltung ,gemäß 
§ 12 Albs. 4 Qpferfürs'or,gegesetz, einem Landes
invalidenamt ocLer einer Landesregierung auf
grund einesB'elhindertengesetzes auf deren Rech
nung bewilhgt rOder angeon!net wurden, sind un
beschadet :lIl1fämger Zuzahdungen durch den Ver
sicher,ten (BeschäcLigten) der Arbeitsverhinderung 
gemäß Abs. 1 ,gleichzwhalten. 

(3) Ist :cLi,eser Entg,elrtanspruch ,nach Abs. 1 und 2 
innerhadh eines 'Lehrjahres ausgeschöpft, so ge
bührt bei einer weiteren ,Arbeitsverhinderung 
infolge Krankheit (Unglückslalil) innerhalb des
selhen Lelhrjahres die volile Lehrlingsentschädrigung 
für ,di,e ersten drei T3ige, für die übrige Zeit der 
Ar:beits'unfähigkeit, Ilängstens jedoch bis zur Dauer 
von weiteren sechs Wochen, ein Teilentlgelt ,in der 
Höhe des Unterschied~betrages zwischen der 
vollen Lehtilings'entschädigunrg und dem aus der 
gesetzlichen Krank,enversicherung gebührenden 
Krankengeld. 

so richtet sich die Hohe der Lehrlingsentschädi
gung nach der ~ereinbarung ,im Lehrvertrag. Bei 
Fehlen einer k.ollektiven Regdung gebührt 
jedenhlls d,ie für gleiche, v'erw:wdte od,er ähn
liche Lehrhe!'lule ,geltende Lehrlingsentschädil9ung, 
im Zweifelsfalle ist, auf den Ortsgebrauch Bedacht 
zu nehmen. 

entlfälilt 

{3) ... bisheriger Albs. 5 ... (lediglich 
Wort "Zwischenprüfungen" wird durch 
Wrorrt "TeilprüluIligen" ersetzt) 

das 
das 
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Geh e n;cl e Fa s s·u ng: 

(4) Im Faille ,der Arbeiti>verlhinderung durch 
Arheitsunfalil ,oder Berufskrankheit im Sinne der 
Vorschriften über die gesetzliche U nfallvetsiche
rung, ist ·die volle Lehrlingsentschädigung ohne 
Rücksicht auf andere Zeiten einer Arbeitsver
hinderunrg bis zur Dauer v,on acht Wochen 
und ein Tdlentgelt in der Höhe des Untet
schied!ihetrages zwischen der vollen Lehrlinrgsent
schädigung und dem aus der gesetZJlichen 
Kranken'Versich.erunggehührenden Krankengeld 
bis rl!ur Dauer von 'weiteren 'vier Wochen zu 
gewähren. 

:(5) Wird ein in Abs. 2 ,genannter Aufenthalt 
nach einem Ar!beitsunlahl oder einer B·erufs
krankheit bewilligt oder angeordnet, so richtet 
sich der AnSipruch nach tAbs. 4. 

(6) Die Verpflichtung des Lehrherrn .zur Ge
währung eines Teilentgelts hesteht auch ,dann, 
wenn der Lehrling aus der ,gesetzlichen Kranken
versicherung kein Krankengeld erhält. 

(7) Die' Bestimmungen des Artikels I, Ab
schnitt 1, § 2 .Abs. 7, der §§ 3, 4, 6 und 7 sowie 
Abschnitt 2 Entgeltlf,ortz:liMungsges,etz {EFZG), 
sind anzuwenden. 

Weiterverwendung von ausgelernten Lehrlingen 

§ 18. (1) iDer Lehrherr, :beidem der Lehrling 
die {,ür den Lehrberuf fes~esetzte Lehrzeit be
endet, ist verpflichtet, diesen drei Monate in 
seinem Betrieb in seinem .,erlernten Beruf weiter 
zu verwenden. 

(2) Hat der LehIiling hei dem Lehrherrn nur 
einen Teil ,der ,für den iLehriberuf festgesetzten 
Lehn'eit zurückgelegt, so trifft diesen Lehrherrn 
die ,im Albs. 1 festgesetzte Verpflichtung nur im 
Verhältnis der hei ihm zurückigelegten Lehrzeit 
zu der ,f.ür ,den Lehrberuf festgjesetzten Dauer 
der Lehnzeit. 

(3) Die Landeskammer der gewerbl!ichen Wirt
schaft hat im Einvernehmen mit Ider Kammer 
für Arbeiter und AngesteHte Ibinnen 14 Tagen 
auf Antrag dem LehJ1herrn die im Abs. 1 fest
gesetzte Verpflichtung zu edassen ,oder die Bewil
ligullig ,z·ur Kündigung vor AiblaUlf der im Ahs. 1 
vorgeschriebenen Beschä:ftigungsdauer zu erteilen, 
wenn diese Verpflichtung aus wirtscha.ftlichen 
Gründen, inSibesonder,e hei Saisongewerben, nicht 
el1füllt werden kann. Wird die Entschei'dung nicht 
innerhalb dieser Frist getroffen, so hat 'die Be
zirksverwailtungsbehör-de über diesen Antrag nach 
Anhörung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschah und der K:lIffiffier für Arbeiter und 
Ang,estellte endgültig zu entscheiden. Wird dem 
Antrag entliprochen, darf der Lehnherr vor Ab
lauf der ibezeichneten Beschäft~gungsdauer keinen 
neuen Lehrling aufnehmen. 

Fassunt; des Entwurfes: 

(1) Der Leht1berech,tigve ist v,erpfLichtet, den . 
Lehrling, dessen Lehrverlhältnis mit ihm g.emäß 
§ 14 Abs. 1 ,oder § 14 Albs. 2 lit. e endet, im 
Betrieb vier Mona.te im erlernten Ber;uf weiter 
zu veI1Wenden. 
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Gelt'ende Fassung: Fassunlg d'es 'Entwurfes: 

(4) BestimmungenÜlbereine a~lfäHige vor-
zeitige Beend~gunlg des D~enstverhältnisses blei-
ben unibeIiÜ'hrt. 

Lehrlingsstellen 

§ 19. (1) Im übertragenenWirkungsbereichder 
Landeskammernder gewenblichen Wirtschaft, für 
die FäJlle des Albs .. 2 jedoch im übertragenen Wir
kungsbereich der Eachgruppen (Fachvertretungen) 
der Sektion Gewenbe sind LehrilingssteHen er
richtet. 

(2) Für ein Lehrvenhältnis, das ,ein Mitgl,jed 
einer Fachigr.ulPpe (FaChvertret'ung) der Sektion 
Gewenbe als Lehrherr abgeschlossen hat, ist jene 
FachgrUPIpe (Fachvertretung) der Seküon Ge
werbe zuständi'g, Ibeidereine ,geweribsmäßige 
AusÜlbungdes ,Lehrherufes die Mitgl1iedschaft be
gründet. Würde die ,gewenbsmäßige Ausübung 
eines Lehrberufes die Mitgliedschalft ;bei zwei oder 
mehreren Fachgruppen der ISektion Gewerbe be
gründen, SIO ist jene Fachlgru~pe ('Fach,vertretung) 
zus,tändig, hei der der wesent1iche Teiil ·derden 
Lehr1berulf bildenden Beschäft~!;'ungen die Mit
gliedschalft begründet. -Die Sekti.on Gewerbe der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat 
die betreffende Fachgr'Ulppe (Fach.vertr,etung) nach 
Anhörung der Landeskammern festzusetzen und 
im "Amtsiblatt zur Wiener Zeitung" kundzu
machen. Diese Kunclmachung tritt nach Maßgabe 
des in ihr festgesetzten Wirksamkeitsbeginnes, 
f~ühestens jedoch am T<lIg nach ihrer V,erilaut
barung in Kraft. 

(3) Eür ein Lehrverhältnis über die glleich
zeitige AusJbilc1ung in zwei Leht1berufen ist jene 
von ,den bei den für diese Lehriberufe in Betracht 
kommendenLeihrlingsstellenz,uständig, bei der 
die Anme1dungdes 'Lelhrvertrages erfoilgte. 

(4) Von den LehrJ.ingssteUenzu besorgerude 
Angelegenlheiten sind la:ufende Geschäfte gemäß 
§ 52 Abs. 2 un1d 4 des Handelskammergeset.zes, 
BGBI\. Nr. 182/1946. Der Präsident ,der Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft kann je
doch einendem Personalstand des Kammeramtes 
angehörenden, hiefür geeigneten Bediensteten mit 
der Besorgung dieser Geschälfee ,betrauen, solern 
dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit 
und Einfachlheit gelegen ist. Di.e ;Lehrlingsstellen 
im Sinne ·des Albs. 2 können die ,BeslOr,gung dieser 
Angelegenheiten den 'Lehrlingsstellen im Sinne 

(1) Im übertna,g,enen Wirkungsbere:ich der 
Landeskarnmem der gewerblichen Wirtschalft ist 
je eine Lehrlingsstelle errichtet. 

(2) Die Landeskammer der ,geweriblichen 
Wir~schaft hat ,den Leiter der Lehrlil1!gsstelle zu 
besteHen. Dieser '[llJUß mit deneinsü.1.:tlä:gi,gen 
Rechtsvorschrilften vertraut sein un'd über die 
für diese TätigJkeit erforderlichen Erfahrungen 
venfiigen. Die BesteHun,g bedad .für ]hre Gültig
keit der Bestätigung durch den La:ndesh<liuptmann. 
Die Bestätigung ist zu erteilen, wenn der Leiter 
der Lehl"lirtgssuel'le den in diesem Absatz 'auf.ge
stellten VOfa,Ussetzun,gen entspricht. 

(3) Den iL'ehrl~ngsstellen ob'liegt in erster 
Instanz di'e Durchfuhnung der ihnen durch dieses 
Bundesgesetz ühertra'genen A'ufga;ben. Sie haben 
im Rahmen der überwachung der Lehrlings'aus
bildung festZlU'stellen, ob die v.ora.ussetzungen 
,für die Ausbi'lduI1ig von Lehrlingen gegeben sind 
und die einschlägigen Rechtsvorschriften eiJnge
halten werd,en. Ihre Opgane können zu diesem 
Zwecke die Betriebe hesichtig·en und im erforder
lichen Urnfang in d,ie AulEzieichnungen der Be
triebe Einsich,t nehmen. Im ,Falle der Durchfüh
r,ung eines Aru~bi,lduIlJgsversuches haben sie diesen 
z:u überwachen. 

entfäNt 

(Abs. 4- und 5 siehe Seiten 54 und 55) 
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Geh end e Fa s s·u n og: 

·des ersten Ha~bsatzes tdes Albs. 1 ü'ber.tragen, so
fern es im Interesse ,der Verwalltungsverein
hchung .geltlgen ist und die Landeskammer zu
sümmt. Die übertragende Lehrlingsstelle hat den 
übergaIl!g Ider Zuständigkeit im ,.AJffitsbdatt zur 
Wien er ZeituIlIg" kundrumachen;er tritt frühe
stens am Tage nach der Kundmachung in Kraft. 

(5) Die in diesem Bundesgesew: vorgesehene 
Anhörung der Fachgruppe{Fachvertretullig) ent
,fällt, wenn die entsprechende Fach.gruppe (Fach
vertretung) Lehrlingss.telle ist. 

(6) Den Lehrlingsstemen rdbliegt in erster In
sta·nz die rDurchfÜJhrung der iJhnen durch dieses 
Bundesgesetz Üibertnligenen Au~galben. Sie hahen 
,im R3Ihanen der üherwachullig Ider Lehrlingsaus
bildung fesozustellen, ob die V:oraussetz·ungen für 
die Ausblldung von Lehrlling,en gegeben sind und 
die einschlägigen Rechtsvorschriiften ei,ngehalten 
werden. Ihre Organe tköllinen zu diesem Zwecke 
die Betriebe be&i<.htigen und im er.forderlichen 
Umfang in die AUJfizeichnungen Ider Betriebe Ein-
:sicht nehm·en. . 

Fassunlg des ·Entwurf,es: 

entlf~llt 

(6) Die Lehrlingsstellen hahen in Verfahren, 
in denen sie vtoraussichtlich eine Entscheidung 
zu treffen halben werden, die dem Antrtag des 
Lehrlings, Ifüreinen minderjähr~gen Lehrling 
auch dessen gesetzlichen Vertreters, nicht Rech
nung trägt, der lluständigen Kammer für Arbeiter 
und Angestelhe hei sonstiger Nicht~keit (§ 68 
Abs. 4 lit. d A VG 1950) hieVion Mitteilung zu 
machen un'd ihr Gelegenheit zur Abgabe einer 
schriftlichen Stellungnahme innerha~b einer 
Frist von drei Wochen ZU geben. Auf begr,üontdetes 
Ersuchen h\lt die Lehrlingsstelle drese Frist ange
messen zu erstrecken. Der Kammer für Arbeiter 
und Alligestellte ist eine Ausfertigung des Be
scheides z.u übermitteln. Wenn die Entscheidung 
ihrer fr.i~tgerecht a:bgegebenen Stellungnahme 
widersprichi:, staht ihr gegen den Bescheid das 
Recht der Ber,ufung und g~gen tden Berufungs
bescheid das Recht der Beschwerde gemäß 
Ar·t. 131 Abs. 2 tB-VG wegen Rechtswidtigkeit zu. 

(7) Jede Lehrlingsstelle hat den bei ihr errich
teren Landes~BerlUfstausbildungsbeir,at über die 
Situation der Ber.ufsausbi,Jdung im Sinne dieses 
Bundesgesew:es sowie 'ÜJber die durchgeführten 
Maßnahmen durch einen Jahresbericht in Kennt
nis zu setzen, der inder ersten Hälfte des dem 
Berichtlsjahr folgenden Jahres zu erstatten ist; 
weiters hat sie den Landes-Bel"ufsausbi'ldungsbei
rat aUlf dessen Verlangen von den im Bundesland 
fest;geseozten Tel"minen für Lehra!bschI.ußprüfun
gen und aBfällige Teilprüfungen zu verstän'digen. 

, (8) Sachlich in Betracht kommende Oberbe
hörden und im Sinne des Ar,t. 103 Albs. 4 B-VG 
im InstanzeIllzug ülbergeordnete Behörden der 
LehrlingssteUen sind die Larudesha.uptmänner und 
über diesen td.er Buntdesminister für Handel, 
Gewerbe und Induswie. 

(7) Die Lehrlingssteillen haben zwi5chenbetrieb- nun.mehr Abs. 4 
liehe Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere die· 
Heranziehung von betrieblichen Einrichtungen 
eines Lehrherrn für die Ausbildung von Lehrlin-
gen anderer Lehtherrn zu fördern un.d nötigen-
falls der,en Einrichtung anzuregen. Sie haben die 
Lehrlinge in Angelegenheiten der Berufsausbil-
dung zu betreuen, insbesondere bei der Wahl 
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Gehende Fass'ung; Fassung des Entwurfes: 

"eines geeigneten Le'hrplatzes im Einvernehmen 
mit aen zuställ!digen Stellen der Arbeitsmarkt-
verwaltung zu unterstützen. Ferner haben sie 
für die weitere Unterbringung des Lehrlings tun-
lichst Sorge zu tragen, wenn er den Lehrpilatz 
infolge der vorzeitigen Endigung oder der vor-
zeitigen: Auflösung des Lehrverhältnisses ver-
lassen muß. 

(8) Die. Lehrlingsstel'len haben jedermann in nunmehr Abs. 5 
die Lehrberufs1rste,die Ausbildungsvorschriften 
sowie in die Prüfungsordnungen Einsicht zu 
gewähren und den Lehrlingen ,die genannten Ver-
ordnungen, soweit sie sich auf den gewählten 
Lehrberuf beziehen, an läßlich der Eintragung des 
Lehrvertrages in geeigneter Weise zur Kenntnis 
zu bringen. 

(9) Die Lehrlingsstellen haben in Verfahren, in ·entfällt 
denen s'ie voraussichtlich eine Entscheidung zu 
treffen haben werden, die dem Antrag des Lehr-
"lings, für einen minderjährigen Lehrling auch 
dessen gesetzlichen Vertreters, nicht Rechnung 
trägt, der zuständigen Kammer für Arbeiter u~d 
Angestel'lte bei sonstiger Nichtigkeit (§ 68 Abs. 4 
lit. d A VG 1950) hievon Mitteilung zu machen 
und ihr Gelegenheit, zur Abgabe einer schrift-
lichen Stellungnahme innerhalb einer drei
wöchigen Frist zu geben; langt innerhalb ,dieser 
Frist keine Stellungnahme ein, ist Zustimmung 
anzunehmen. Der Kammer für Arbeiter und An-
gestel:1te ist eine Ausfertigung von dem sodann 
ergehenden Bescheid zu übermitt'eln. 

(10) SachEch in Betracht kommende Oberbe- ennfätlt (vgl. Abs.8 ,des § 19 des Entwurfes) 
hörld:en und im Instanzenzllg übergeordnete Be-
hörden der Lehrlingsstellen sind die Landeshaupt-
männer und über diesen das Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie. 

(11) Schriften und Amtshandlungen im Ver- .nunmehr A:bs. 9 
fahren vor den Lehrlingsstellen unterliegen nicht 
der Gebührenpflicht im Sinne des Gebührenge-
setzes 1957, BGBI. Nr. 267. 

(12) Die Amtshandlungen der LehrlingssteJlen nunmehr Abs. 10 
sowie die Amtshandlungen aer Landeshaupt-
männer und des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie im Rahmen ,der Zustän-
digkeit als sachlich in Betracht kommender Ober-
behörde oder <tls den Lehrlingsstellen im In-' 
_stanzenzug übergeordneter Behörde sind von 
Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

Eintragung des Lehrvertrages 

§ 20. (1) Der Lehrherr hat ohne unnötigen 
Aufschub, jedenfalls binnen vier Wochen nach 
Beginn des Lehrverhältnisses, den Lehrvertrag bei 
-der zuständigen Lehrlingsstelle zur Eintragung 
:anzumelden;der AnmeIdung sind vier Ausfer-

§ 20. (1) Der Lehrberecht~gte hat 'Ohne unnöti
gen AUlfsd:w.b jedenfalls ibinnen drei Wochen nach 
Beginn des. Lehrverlhältnisses, Iden Lehrvertrag 
bei der' zuständigen Lehrlin,gsstelle zur Eintra
~ung anzumelden; der Allimeldun,g sind vier Aus-
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Ge 1 t e n.cl 'e Fass 'u ng: 

tigungen des Lelhrvertrages anzuschließen. Hat 
der Lehrherr den Lehrvertrag nicht fristgerecht 
angemeldet, so kann der Lehrling, für minder
jährige Lehrlinge auch deren gesetzlicher Ver
treter, der Lehrlingsstelle den Abschluß des Lehr
vertrag,es bekanntgeben. 

(2) Falls ,keine Erhebungen n'Otw:endig sind, .hat 
die LehrlingssteHe ohne unnötigen Aufschub, 
längstens aber zwei Monate nach Einlangen der 
Anmeldung des Lehrvertrages die Eintragung des 
Lehrvertr'ages vorzun,ehmen oder einen Bescheid 
gemäß Abs. 3 zu erlassen. Leidet der Lehrvertrag 
an Formgebrechen oder an behebbaren sachlichen 
Mängeln, so hat die Lehrlingsstelle je nach der 
Sachlage einender Vertragspartner oder beide 
aufzuf'Opdern, ,die Formgebrechen zu beheben 
oder den Vertrag zu ändern und hiefür eine an
gemessene Frist zu setzen. 

(3) Di,e Lehrlingsstelle hat die 'Eintragung mit 
Bescheid zu verweigern, 

a) wenn der Aufnahme des Lehrlings ein in 
diesem Bundesgesetz begründeues Hindernis 
entgegenst,eht, 

b) wenn es sich um ein Scheinlehrverhältnis 
handelt, 

c) wenn der Lehrling im Zeitpunkt des Be
ginnens des Lehrverhältnisses nicht die all
gemeine Schulpflicht erfüllt hat, 

d) wenn es sich im Falle eines jugendlichen 
Lehrlings um einen verbotenen Betrieb im 

\ Sinne des Kinder- und Jugendbeschäfti
gungsgesetzes, BGBl. N r. 146/1948, handelt, 
oder dem Lehrherrn die Beschäftigung 
Jugendlicher rechtskräftig untersagt ist, 

e) wenn der Aufnahme des Lehrlings ein son
stiges gesetzliches Hindernis entgegensteht, 

Fassunlg des Entwurf·es: 

fertigungen des Lehrvertrages anz,uschließen. 
Hat der Lehnberechtigteden Lehrvertrag nicht 
fristg:erecht 'an.gemeldet, so kann der Lehrling, 
für minderjäJhr~ge Lehrlinge auch deren gesetz
licher Vertreter oder bei ehelichen Minderjährigen 
ein Elternteil, der Lehrlin,gsstel1e den A·bschluß 
des Lehrvertrages hekanntgeben. 

(2) Fa.Jls keine Ephebungen notwendig S1ind, hat 
die Lehrlingsstetle ohne unnötigen Aufschub, 
län,gstensaber 'sechs -W:ochCt!1 nach Einlangen 
der Al1Iffieldun,g des Lehrvertrages ,die Eintra
g,ung des Lehrvertrages vorzunehmen oder einen 
Bescheid gemäß Abs. 3 zu 'er-!'ass,en. 

f) wenn in den Fällen des § 3 a Abs. 1 nicht 
ein rechtskräftiger Feststel1ungsbescheid 
über das Vorliegen der dort fes~gelegten 
Voraussetzungen ,f,ür den !betreffenden 
Lehrberuf innerhalh der letzten fün>fzehn 
Monate vor der Anmeldung des Lehrver
trages erIassen wurde, 

f) wenn der Lehrvertrag nicht innerhalb der nunmehr lit. g 
gemäß Abs. 2 gesetzten Frist der Lehrlings~ 
stelle wj,ederum vorgelegt wird, oder 

g) wenn der Lehrvertrag erst 'nach Ablauf der nunmehr lit. h 
für den Lehrberuf festgesetzten Lehrzeit 
zur Eintragung angemeldet wird. 

(4) Der Landeshauptmann hat im Fa!l1e der 
Ausübung des Aufsichtsrechtes die Löschung der 
Eintragung zu verfügen, wenn di·ese aus einem der 
im Abs. 3 angegebenen Gründe zu verweigern 
gewesen wäre. Eine solche Verfügung ist nicht 
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Ge1t~nde Fassung: Fassun.g des Entwurfles: 

mehr zulässig, wenn der Lehrling inzwischen die 
Lehrabschlußprüfung erfolgreich abgelegt hat. 

(5) In dem Bescheid, mit dem die Eintragung 
eines Lehrvertrages verweigert oder die Löschung 
der Eintragung gemäß Abs. 4 verfügt wird, ist 
unter Bedachtnahme auf den Grund dieser Maß
nahme und den Stand der Ausbildung des Lehr
lings auszusprechen, ob und inwieweit die bereits 
tatsächlich zurückgelegte Zeit auf die in dem 
betreffenden Lehrberuf festgesetzte Lehrzeit an
zureCt~nen ist. 

(6) Gegen den Bescheid über die Verweigerung 
der Eintragung steht dem Lehrherrn und dem 
Lehrling, für minderjährige Lehrlinge auch dem 
gesetzlichen Vertreter, das Recht der Berufung 
an den Landehauptmann zu, gegen dessen' Ent
scheiJdung eine weitere Berufung nicht zulässig 
ist. 

(7) Die vollzogene Eintragung sowie eine 
etwaige Anrechnung früherer Lehrzeiten. eder 
eine etwaige auf die Lehrzeit anrechenbare schul
mäßig.e Ausbildung oder gemäß § 29 dieses Bun
desgesetzes anrechenbare Zeiten sind auf allen 
Amfert~gun,g,endes Lehrvertrages zu beurkunden. 
Eine Ausfertigung des Lehrvertrages hat die 
LehrlingssteHe aufzubewahren und je eine Aus
fertigung ehne unnötigen Aufschub dem Lehr
herrn, dem Lehrling, für minderjährige Lehr
linge dem gesetzlichen Vertreter, und der zu
ständigen Kammer für Arbeiter und Angestellte 
zuzustellen. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten für .die Abände
rung bereits eingetragener Lehrverträge sinn
gemäß. 

(9) Die BezlirksverwaItungsbehörden halben die 
Lehrlingsstellen und die örtlich zuständigen Kam
mern für Arbeiter und AngesteJl1te von rechts
kräftigen Bescheiden, mit denen Lehrherrn die 
Beschäftigung Jugendlicher untersagt wird, zu 
verständigen. 

Lehrabschlußprüfung 

§ 21. (1) Zw,eck der Lehrabschlußprüfung ist 
es festzustellen, ob sich der Lehrling .die im 
betreffenden Lehrberuf erforderlichen' Fertig
keiten und Kenntnisse angeeignet hat und in der 
Lage ist, die dem erlernten Lehrberuf eigentüm
lichen Tätigkeiten selbst fachgerecht auszuführen. 
Die Lehrabschlußpriifung gliedert sich in eine 
praktische urud eine theoretische Prüfung und 
besteht aus einem schriftlichen und einem münd
lichen Teil. 

(2) Die Lehl"lingssteUen haben dafür zu sorgen, 
daß sich alle Lehrlinge am Ende ihrer Lehrzeit 
(§ 23 Abs. 2) der Lehrabschlußprüfung unter
ziehen können. 

(6) Gegen den Besch,e~d Ülberdi,e Verwe~ge

rung der Eintra.~ung steht dem Lehrberechtigten 
und dem Lehrlin1g, für minderjährige Lehrlinge 
auch dem gesetzlichen Vertreter, das Recht der 
Berufung 'an den Landeshauptmann zu. 

(2) Die LehrLingsstellenhaben d,afür zu .ser
gen, daß sich alle Lehrlinge am Ende der Lehr
zeit (§ 23 Albs. 2) der Lehrabschlußprüliung 
unterziehen können. Dem PrÜlfungswerber sind, 
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Gell te n cl e Fa s s ,u n g: 

(3) Personen, die eine Lehrabschlußprüfung er
folgreich abgelegt haben, sind berechtigt sich zu 
bezeichnen: 

a) bei Lehrberufen, die einem Handelsg.ewerbe 
entsprechen, als Kaufmannsgehilfen oder 
mit der Berufsbezeichnung .dies Lehrberufes, 

?) bei den übrigen Lehrberufen als Fach
arbeiter oder als Gesellen oder mit. der 
Berufsbezeichnung des Lehrberufes. 

(4) Für die Ablegung der Lehrabschlußprüfung 
sind Prüfungstaxen zu entrichten. Die Höhe der 
Prüfungstaxe ist in :der Prüfungsordnung (§ 24) 
so zu bestimmen, daß zur Tragung des durch die 
Abhaltung der Prüfungen entstehenden besonde
ren Verwaltungsaufwandes einsch<ließlich einer an
gemessenen Entschädigung der Mitglieder der 
Prüfungkommission beigetragen wirK!. Die Prü
fungstaxen fließen der Landeskammer der ge
werblichen Wirtschaft zu, in deren Bereich die 
Prüfungskommission errichtet wurde, und sind 
für den Verwalt'Ungs'aufwand der Lehrlingsstellen 
zu verwenden. 

Prüfungskommissionen für die Lehrabschluß
prüfungen 

§ 22. (1) Die Lehrabschlußprüfungen sind vor 
Prüfungskommissionen abzulegen, die die Lehr
lingsstellen zu errichten haben. Jede Prüfungs
kommission besteht aus einem Vorsitzenden und 
zwei Beisitzern. 

(2) Der Vorsitzende der Prüfungskommission 
und einer der Beisitzer (Dienstgeber-Beisitzer) 
müssen Inhaber (Pächter, St·ellvertreter oder 
Filia'lleiter gemäß ,§ 40 der Gewerbeond
nung) eines dem betreffenden Lehrberuf 
entsprechenden Gewerbes und zur Ausbildung 
von Lehrlingen befugt oder Ausbilder in (dem 
betreffenclen Lehrberuf und in dieser Eigenschaft 
seit minldestens .drei Jahren tätig sein. 

Fassun!g des Entwur,f,es: 

wenn er erstlmals zur LehraJbschlußprüfung an-· 
tritt, die bei der praktischen PrÜlflUng benötigten 
Materialien wostenLos zur V,erfügungzu stellen,. 
sOIfern ,er nicht erklärt, das E~gentum an dem in 
der pra.ktischen PrüflUng Hergestellten erwerben 
zu Wlollen. In' der PI'Ülfungsor·dimng (§ 24) ist 
uruter Bedadltnahme auf die Be~onderheiten des 
j6Weiligen Lelhribemfes festJZlukgen, wer diese 
Materialen zur V,erfügung ,zu steHen hat. Weiters 
sind ,Clem PrÜlf,ungswerlber ·aUif dessen hegründetes 
Verlangen die zur Durchführung der praktischen 
Prüfung erfl()rderlichen Werkze'U;ge 'Und Personen 
(ModeHe) kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

(2) Der Vor~itzendeder Prüfungskommission. 
und einer d,er' Beis.itzer müssen clie dem Lehr
berUiferutsprecheniden Tä1iigkelßten ·se'1bs,tändig aus
üben oder .als Geschä:ftsfiilhret oder 'Fil!ia'lgeschäfts
führer durchführen und zur AushiMung von 
Lehdingen !befugt oder PeflSl()nen sIein, die ,in dem 
betrleff,enden Lehrberuf dne Lehraibschlußprüf,ung 
edolgreich ahg,e!legt hahen oder 'ei'llle ,diese Prrii
fung gemäß § 8 Abs. 7 'Oder § 28 ,el"'s,etzet1lde 
AUsibildung aufweisen, stin,di,g mit der Unoor
weisung von Lehdingen rbeauttragt lund !in di,eser 
Eilgenschaft seit mindestens ,dr~ Jahren tätig 

"sind. 
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G e [ t e n .d·e F ass iU n .g: F ass u n g de sEn t w u r fes: 

(3) Der andere Beisitzer (Dienstnehmer-Bei- Der KlammerausdI'uck ,,(Dienstnehmer-Beisitzer)" 
sitzer) muß mindestens 21 Jahre alt, durm entfäUt 
mindestens vier Jahre im betreffenden Lehr-
beruf tätig gewesen sein und die 'allenfalls 
vorgesehene Lehrabschlußprüfung mit Erfolg ab-
gelegt haben; da·s Erfordernis der .erfolgreichen 
Ablegung der Lehrabschlußprüfung entfällt bei 
Lehrberufen, die Handelsgewerlben ents1premen, 
wenn die Lehrzeit vor dem 1. Jänner 1952 abge-
'legt wurde. 

(4) P,ersonen, d~e wegen einer vorsätzLimen, 
mit mehr ails ,einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten 
Handlung, wegen einer mit Bereicherungsvor
satz begang,enen oder einer strafbaren Handlung 

. gegen die Sittlimkeit oder wegen der Finanzver
gehen des Schmuggels, der Hinterziehung von 
Eingangs- oder Ausgangsabgaben oder der Abga
benhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. ades Finanz
strafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958, rechtskräftig 
von einem Gericht verurteilt worden sind, dür
fen nicht zu Mitgliedern' der Prüfungskommis
s,ion besteHt werden. 

(5) Die Vorsitzenden der Prüfungskommis
sionen sind vom Lande,shauptmann nach Anhö
rungder LehrlingssteIte, .der fachlimzuständigen 
Fachgruppe (Fachvertretung, Kammer der ge
werblichen Wirtschaft - Sektion Handel) und 
der Kammer für Arbeiter und Angestdlte auf 
die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Die Bei
sitzer si11ld von der Lehrlingsstelle für jeden 
Prüfungstermingesonder,t auf Grund von Listen 
zu bestimmen, die für die einzelnen Lehrberuf.e 
hinsichtlich des im Albs. 2 vorgesehenen Bei-

. sitzers von der Lehrlingsstelle nach Anhörung der 
fachlich zuständigen Fachgruppe (Fachvertretung, 
Kammer der geweI1bl~chen Wirtschaft - Sektion 
Handel) und hinsich,clich des im Abs. 3 vorge
sehenen Beisitzers von der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte auf die Dauer von fünf Jahren 
aufzustellen sind. Liegt der Lehrlingsstelle keine 
für die ordnungsgemäße Heranziehung der ,er
forderlichen Beisitzer ausreichende Liste vor, ·so 
hat die Lehrlingsste'lle die Beisitzer unter Be
dachtnahme auf die Aibs. 2 und 3 heranzuzieh.en. 
Die Lehrlingsstelle hat Beisitzer, die die Vor
aussetzungen für ihre Bestellung nicht oder nicht 
mehr erfüllen oder durch deren wiederholt un
entschuldigte Abwesenheit die Prüfungskommis
sion nicht beschlußfähig war, der Stelle, die die 
Liste erstellt hat oder bei Erstellung der 
Liste angehört wurde, bekanntzugeben .. Diese 
Stelle hat die. Beisitzer aus der Liste zu streichen 
und ohne unnötigen Aufschub eine Ergänzung 
der Liste vorzunehmen. 

(6) Die Vorsitzenden der Prüfungskommis
sionenh;lben dem Landeshauptmann oder den 
von ihm Beauftragten die gewissenhafte und un
parteiische Ausübung ihres Amtes zu geloben. 

(5) Die Vors,itzenden ,der Prüfungskommis~o
nen sind vom L'andesluuptmann ·auf Grund eines 
vom Landes-Berufsa!Usbildull!gsbe~mt einzuholen
·den Vorsmlages ,a'Ulf ,die Dauer von fünf Jahren 
zu 'bestellen; wird ein solcher Vorschlag nicht 
fr.iJsq~erecht (§ 31 a Abs. 3) erstarotet, so haJtder 
La11ldeshauptltnaJnn ,die Besltel1ung der Vorsitzen
den nam Anhörung- der Kammer ,für Arbeit,er 
und Ang,es'teUte und ,der Lan,deskammer der ge-· 
wenbli.chen WirtschQÜ vor:zunehmen. 
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Geiltende Fassung: 

Der Landeshauptmann hat einen· Vorsitzenden 
der Prüfungskommi'ssion vor Ablauf seiner Amts
dauer zu entheben, wenn er seine Pflichten 
wiederholt vernachlässigt b.lt oder andere wich
tige Gründe für seine Abberufung sprechen. 

(7) Die im § 19 Abs. 10 ang,eführten Behörden 
können zur Überwachung der Ordnungsmäßig
keit des Prü~ungsv9r~anges 'einen Vertreterz,ur 
Prüfung entsenden. 

(8) Von der Errichtung von Prüfungskommis
sionen für einzelne Lehrberufe ist von der Lehr
lingsstelle abzusehen, in deren örtlichen Bereich 
keine hinreichende Zahl von Prüfungswerbern 
in dem betreffenden Lehrberuf zu erwarten ist 
oder eine hinreichende Zahl von Prüfern nicht 
zur Verfügung steht. In einem solchen Fall hat 
die LehrJJj;ngssteUe eine andere LehrlingssteUe, 
VOn der eine Prüfungskommission für den betref
fenden Lehrberuf errichtet wurde, zu ersuChen, 
daß die Prüfungen vor dieser Prüfungskommis
sion abgelegt werden können; die andere Lehr
lingsstelle hat diesem Ersuchen zu entsprechen., ' 

(9) Die Lehrlingsstellen haben !die Mitglieder 
der von ihnen errichteten Prüfungskommission 
bei der Durchfühl1Ung der Prüfungen,insbeson
dere auch hinsichtlich einer einheitlichen Hand
habung der Prüfungsbestimmungen, zu unter
stützen. 

Zulassung Zur Lehrabschlußprüfung 

§ 23. (1) Zur Lehrabschlußprüfung sind unter 
der Voraussetzung, daß die im Abs. 3 geforderten 
Nachweise erbracht werden, ,zuz,ul'assen: 

a) Lehrlinge; 

b) Personen, die die festgesetzte Lehrzeit allen
falls unter Anrechnung einer schulmäßigen 
Ausbildung gemäß § 28 dieses Bundesge
setzes oder von Zeiten gemäß § 29 dieses 
Bundesgesetzes beendet haben; und 

c) Personen, die 'auf Grund einer schulmäßigen 
Ausbildung keine Lehrzeit zurücklegen 
müssen. 

(2) Die Zulassung zur Lehrabschlußprüfung ist 
in den Fällen des Abs. 1 lit. a und lit. b bei der 
für die Ausbildungsstätte des Lehrlings ördich 
zuständigen Lehrlingsstelle frühestens vier 
Monate vor Beendigung der festgesetzten Lehr
zeit,sonst nach Wahl des Prüfungswerbers ent
weder bei der nach dem Arbeitsort ader bei der 
nach dem Wohnort des Prüfungswerb,ers örtlich 
zuständi!?Jen LehnlingssteHe zu beantragen. Diese 
Lehrlingsstelle hat über den Antrag zu entschei
den ulfd den Prüfungstermin festzusetzen, der bei 
Lehrlingen auch in den letzten z·ehn Wochen der 

\ 

, 
Fassung des Entwurfes: 

(7) Die im § 19 Abs. 8 angeführten B.ehörden 
können zur üherwach<ung de.r Ordnungsmäßlg
keit desPrüfu<ngsvol'i~ang,eseinen Vertreter zur 
Prüfung en.ts'en:den. 

(2) D~e Zulassung zur Lehmbsch:lußprüfung ist 
!in ,den Fällen des Abs. 1 Lnt a und lit. ib bei der 
für die Ausbildwn~stätte des Lehdings ölitlich 
zuständigen LehJ:'liingsstdl,e frühes,llens V'ier 
Monate vor Beendigun:g der [,es'tgesetzrten Lehr
zert, ,sonst nach Waohl des P,rüfungswerber,s ,ent
w,eder bei Ider nach dem At1beitsOl1t oder bei der 
nach dem Wohnor.t des Prüiungswerbers öt,uich 
zuständ~gen LehrLingsstelil,e z'u bea,l1Itragen. Diese 
Lehr~in~"'teHe h,a,t über den Anltrag z.u entschei
den und den PrürUJngstermin festzusetzen, der 
'bei Lehr1ingen aouch in den letzten achrt Wochen 
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Geiltend·e Fass'ung: Fassung des Ent.w,urfes: 

festgesetzten Lehrzeit, jedoch bei lehrgangs
mäßigen Berufsschulen nicht vor dem Ende des 
Lehrganges und Ibei gaIliZjähriigen oder sa.ison
mäßigen 'Berufsschulen ,nicht früher als vier 
Wochen vor dem Ende .des Unrerrichtsjahres 
liegen darf. 

(3) Dem Antrag des Prüfungswerbers um Zu
lassung zur Lehrabschlußprüfung . sind anzu
schließen: 

a) Nachweise über die Dauer der im Lehr
beruf zurückgelegten Lehrzeit oder der 
gemäß § 13 Abs. 2anzuremnenden Lehr
zeit oder das Zeugnis einer Smule, deren 
erfolgreicher Besum die Lehrzeit ganz oder 
tevlweise erserzt; 

b) der Nachweis über den Besuch der Berufs
schule oder über die Befreiung' von der 
Berufsschulpflicht und 

c) der Nachweis über die Entrichtung der 
Prüfungstaxe. 

(4) Die Prüfung ist vor einer Prüfungskommis
'sion abzulegen, die bei der Lehrlingsstelle, die 
über die Zulassung entschieden hat, errimtet wor
den ist. Ist im örtlichen Bereich dieser Lehrlings
stelle keine Prüfungskommission für diesen Lehr
beruf errichtet worden, so kann die Prüfung 
vor einer entsprechenden Prüfungskommission 
einer anderen Lehrlingsstelle (§ 22 Abs. 8) abge
legt werden. 

(5) Die ß.ezirksverwaltungsbehörde hat auf 
Grund eines Antrages ausnahmsweise einen Pru
fungswerber aum ohne Nachweis der Voraus
setzungen gemäß Abs. 1 und Abs. 3 lit. a und b 
nach Anhörung der Landeskammer der gewerb-

.der festgesetzten Lehrz·eit, jedoch bei ganzjähni
~en oders.aisonmäßigen Berufssmulen nkht f.rü
her als v,i'er Wochen vor ,dem Ende des U nter
nichtsjahres, bei Lehl'herufen milt zweieitnhalb
oder ,dreieinhaJibjährliger Dauer &er Lehrzeit vier 
Wochen vor Beendigung der Benufsschulpflicht 
und bei lehrgangsmäßigen B·er.ufssmuLen nJimt 
vor drem Ende des ,letzten Lehrgang,es liiegen 
,da·cl. Wenn ,derprüfungsw.er.ber ei.ne LehJ.'lgangs
mäßi:ge Berufsschule in einem andel'en BUiIlIdes
land besumt, dort am Ende dieses lBeruf.sschrul
besuch,es dliJe Möglichkeit ,der Ahlegung der 
lJehrabsch.Iußprüfung hat, von ,diJeser Mögl1imkeit 
Gehr.3Juch mamen wMJ und dies der nam dem 
·el'soten Satz zmständJigen Lehrl:ingssteUe bekannt
gibt, hat diese Lehrlingsstelle ,die andere Lehr
lingssteHe zu verstäOOi,gen, ,daß der Lehrling 
di,e Prüfung im anderen .BundesLand ablegen 
darf. Wenn das Zusammentreten der Prü
fungskommrission nticht !Z'eitger.echt (§ 21 Abs. 2) 
möglich ist, so hat die nam dem ersten 
S;J!tz z'll'ständige Lerhr.I,ingssteI.1e auf Antrag des 
Prüfungswel1herseme .an·dere Le'hrlingsstelle, bei 
der die Ablegung der Lehrabsmlußprüf'l1ng 'Z.eiot
~cecht mögliim ist, zuer·suchren, ,cLaß <hle P'rüfrurng 
vor der Priifungskommiis&ionmeser Lehrlitngs
s,telle albgelegt werden kann. D;j,e ,ersuchte Lehr
lingsste}:Ire hat diesem Ersuchen zmentspremen. 

(4) Die Pl'\Üfung ist vOr einer Prüfungskom
mission abzulegen, ,die bei oder Lehr:l:ingsstelle, 
die Ü'her die Zulassung entschieden hat, errichtet 
wor,den .ist. Ist Iim örtlichen B,ereim dieser Lehr
lingssteUe keine Prüfrurngskommiss,ion für ,dJiiesen 
Lehrberuf eCl"idltet wor.cten (§ 22 Albs. 8) oder 
,Hegt lein Fall des § 23 A:bs. 2 vodetzter oder 
11etzter Satz vor, ISO kann ,die ,Prüfung vor einer 
entsprechenden Prüfrungskommission ein,er ande
ren,. LehrLinrgssteHe ,aJbgelegt wenden. 
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708 der Beilagen 

Gehende Fassung: 

lichen Wirtschaft und ,der I\.ammer für Arbeiter 
und Angestel,l'te zur Lehrabschlußprüfung zuzu
lassen, 

a) wenn dieser das 21. Lebensjahr voHendet 
. hat und glaubhaft macht, daß er auf andere 

Welse die im betreffenden Lehrberuf er
forderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse, 
beispielsweise durch eine entsprechend lange 
und einschlägige praktische Tätigkeit oder 
,durch den Besuch ,entsprechender Kursver
anstaltungen erworben hat; oder 

b) wenn dieser die Zurücklegung von drei 
Vierteln der für den Lehrberuf festge" 
setzten Lehrzeit nachweist und für ihn 
keine Möglichkeit besteht, einen Lehrver
trag für die auf die im Lehrberuf festge
setzte Dauer der Lehrzeit fehlende Zeit 
abzuschließen. 

Auf Grund der vom Antragsteller der Bezirks
verwaltungsbehörde bekanntgegebenen Wahl, ob 
er die Prüfung vor der Prüfungskommission der 
nach seinem Arbeitsort oder der nach seinem 
Wohnort örtlich zuständigen Lehrlingsstelle ab
legen will, hat die Bezirksverwaltungsbehörde 
diese Lehrlingsstelle von der rechtskräftigen Zu
lassung zur Lehrabschlußprüfung zu verständigen. 
Die LehrlingssteHe hat den Prüfungstermin fest
zusetzen, der in den FäHen der lit. b nicht vor 
dem Zeitpunkt liegen darf, zu dem der Prüfungs
werber als Lehrling frühestens die Prüfung hätte 
ablegen dürfen. 

(6) Gegen die Verweigerung der Zulassung 
steht dem Prüfungswerber das Recht der Beru
fung an den Landeshauptmann zu, gegen dessen 
Entschei'dung keine weitere Berufung zulässig ist. 

Fa s s u n g des E n t w ur fes: 

a) wenn dieser das 21. Lebensjahr vollendet 
hat und glaiUbhaft macht, Idaßer auf eine 
andere w,ei,se d.i,e im betl'effenden Lehrbe
ruf erforderliichen F,el1uigkeliJten und Kennt
nisse, beispieLsweise durch ,eine entspre
chend bnge und eiJn-sch:lli@i:ge Anlerntätig
hit 'Oder sonstige pr:~,kJoiJsche Tät:igkeit 
oder durch den Besuch entsprechender 
Kiursvera:nS'taLtung,enerwol'lben hat; oder . 

h) wenn dWeser die ZurücklegUl11lg von rmn
destens Ider HäJlvte der für den. Lehl'beruf 
fe~ugeset:m;en Lehrzeit nachweist und für 
ihn keine Möglichkeit besueht, einen Lehr
v,ertrag fü,r ,diJe 'alUf di,e 00 ,Lehl'beruf fest
gesetzte Dauer <der Lehrzeit f,ehlende Zeit 
abzuschließ'en. 

(6) Behinderte, die die ,im betreff,enden Lehr
beruf ·erfol'dedichen F,e11t:iigkruten und :K!enntnisse 
oder reinen Teil davon nm Wege von Maßnahmen 
zu ihr,er Rehabilwtatlion erworben haben, sind 
ohne Rücksicht a'uIf dars riIm AiJ),s. 5 1!it.a 'VIerlangte 
Mindestalter bei Vorliegen der ,in ,dieser Bestim
mung ,sonst greforderten Voraussetzungen zur 
Lehrabschlußprüfung 7Juzu:lasrsen; andere Perso
nen, für rd~e das Eclordern~ ,der VoUrerudung des 
im A,bs. 51in:. averlangten Mindestar1ters eine 
:besondere Härlte ,darstellen wÜlide, rS[lrud bei Vor
liegen der in ,diieser Bestimmung sonrst geforder
ten Voraussetzungen zur Dehraibschlußprüfung 
zuzulass,en, wenn sie das20. Lebensj,ahr vollendet 
haben. 

(7) Weun 'es im Lnteresse der Vei1besserung ,de~ 
Vorhercitung auf dtie Lehra!bschlußprüf,ung der 
untler Arbs. 5 '1i1t. a faHendenPrüfunrgswerber 
gdeg,en ~st, hat der Bundesmffinister für Handel, 
GeWierbe IUI11Id Industl'ie ,durch Verordnung die 
Mindestdauer für Kurse festzusetmen, di,e dieser 
Vorber,el1tungd~en;en; er hart:hJiebeii drire in rden 
BerufsbiLdern ,der 1:0 Betracht kommenden Lehr-
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708 .der Beilagen 63 

-G el t end e F ass u n g: F a s su n g des E n t ,w u r fes: 

Prüfungsordnungen 

§ 24. (1) Die Prüfungsordnungen für die Lehr
~bschlußprÜ!fungen in Iden einzelnen Lehrberuf.en 
sind vom Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie durch Verordnung zu ,er
lassen. Sie haben auf Grund der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes ,den Prüfungsvorgang ein-

'schließllich der Prüfungsniederschrift: näher zu 
regeln, Bestimmungen über die Gegenstände der 
praktischen und der theor·etischen Prüfung sow,ie 
über den schriftlichen und mündlichen Teil der 
Lehrabsch:lußprüfung und über die Höhe der 
Prüfungstaxe und der Entschädigung der Mit
glieder der Prüfungskommissionen zu enthalten. 

(2) In der Prüfungsordnung ist unter Bedacht
nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung 
(§ 21 Abs. 1) und unter Berücksichtigung des 
Lehrplane.s der fachlichen Berufsschule zu be
stimmen, welche Gegenstände der theoretischen 
Prüfung nicht zu prüfen sind, wenn der Prü
fun,gswcrber die Erreichung des Lehrzieles der 
letzten Klasse der fachllichen Berufsschule nach
weist. Weiters ist in der Prüfungsordnung unter 
Berücksichtigung der Bedeutung der einzdnen 
Prüfungsgeg,enstände für den erlernten Beruf zu 
bestimmen, ob im Falle des Nichtbestehens der 
Lehrahsch,lußprüfung die WiederhoLung der Prü
fung auf die mit "nichtgenügend" bewerteten 
Prüfungsgegenstände oder auf die praktische oder 
theoretische Prüfung zu beschränken ist; eine 
solche Beschränkung il'lt jedenfalls dann nicht 
vorzusehen, wenn mehr als drei Prüfungsgegen
stän1de mit "nichtgenügend" bewertet wurden. 

(3) Die Prüfungsordnung hat ferner nach Maß
gabe der Bestimmungen des § 27 Abs. 2 festzu
setzen, welche Gegenstände im Rahmen einer 
Zusatzprüfung zu prüfen sind. 

(4) Sofern durch die Knderung einer Prüf-ungs
ordnung die Ablegung der Lehrabschlußprüfung 
wesentlich erschwert wird, ist unter Berücksich
tigung des im § 21 Abs. 1 vorgesehenen Zweckes 
der Lehrabschlußprüfung auch zu bestimmen, ob 
und in weIchem Ausmaß die geänderten Bel>tim
mungen auf die im Zeitpunkt deren Inkraft
tretens bereits in Ausbildung stehenden Personen 
:anzu,wendensind. 

berufe angeführtien Fe!1Jrgmeiten und Kennt
n~S'Se, die ,erforderliche Gesta1wng der Kurse 
sowie ,dire in Betracht kommenden Ahersgruppen 
der -Kur,sbeiJlnehmer z;u berück~ichcigen. Die .,im 
Abs. 5 1it. a verJa.ngte Glauibhad1tmachung wird 
jedenfal:ls durch die VorJag.e leiner Bestätigung 
über die Teilna:nme an einem solchen Kurs er
bracht. 
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Ge [ t e n cl e Fa s s tU n g: 

Befangenheit der Mitglieder der Prüfungskom
mission und Prüfungsvorgang 

§ 25. (1) Vom Amt als Mitglied der Prüfungs
kommission sind im einzelnen Fall der Lehrherr, 
der AusbiIder, der gewerberechtliche Stellver
treter (Geschäftsführer) und, sofern die Prüfung 
nach Zurücklegung der Lehrzeit abgelegt wird, 
die Dienstgeber des Prüflings sowie Personen 
ausgeschlossen, bei denen sonstige wichtige 
Gründe, insbesondere Verwandtschaft oder 
Schwägerschaft vorliegen, die geeignet sind, ihre 
volle Unbefange{lheit ·in Zweifel zu ziehen. Ob 
Ausschließungsgründe vorliegen, ist nach Tun
lichkeit schon von der Lehrlingsstelle, in jedem 
Falle aber auch vom Vorsitzenden der Prüfungs
kommission zu prüf.en. 

(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich; ausnahms-· 
weise hat jedoch der Vorsitzetllcle der Prüfungs
kommission einzelne Zuihörer ZlIlzulassen, sofern 
diese ein berufliches Interesse glaubhaft machen 
und die räumlichen Verhältnisse die Anwesenheit 
der Zuhörer ohne Beeinträchtigung des Prüfungs
ablaufes gestatten. 

(3) Umfang und Niveau der Prüfungsaufgaben 
und -fragen haben dem im § 21 Abs. 1 festge
legten Zweck d.er Lehrabschhißprüfung und den 
Anforderungen der Be.rufspraxis zu entsprechen. 
Der mündliche Teil Ider Prüfung ist vor der ge
samten Prüfungskommission abzulegen. 

(4) Die Prüfungskommission hat die Leistungen 
des Prüf Dings in den einzelnen Prüfung-sgegen
ständen mit folgenden Noten zu hewerten: 

a) "sehr gut" (1), wenn die Leistungen erheb
lich über dem Durchschnitt liegen UM alle 
gestellten Aufgaben einwandfrei gelöst 
wurden; 

b) "gut" (2), wenn die Leistungen über.dem 
Durchschnitt liegen und die gestellten Auf
gaben in den wichtigeren Punkten gelöst 
wurden; 

c) "befriedigend" (3), wenn die Leistungen 
dem Durchschnitt entsprechen und die ge
stellten Aufgaben im wesentlichen gelöst 
wurden; 

d) "genügend" (4), wenn die Leistungen unter 
dem Durchschnitt liegen, die gestellten Auf
gaben aber wenigstens teilweise gelöst wur
den und erwartet werden kann, daß der 
Prüf,1i.ng trotz der aufgetretenen Mängel 
den im erlernten Beruf gesteIJten Anfor
.derungen entsprechen wird; 

e) "nichtgenügend" (5), wenn die gestellten 
Aufgaben nicht gelöst wurden und nicht 

Fassung des iEn.t!Wurfes: 

§ 25. (1) Vom Amt laiS l\1litglied der Prüfungs
kommission sind !im einzelnen Fall der Lehrbe
rechtigte, der Aus,bi:1der, der AusbildungsIeiter" 
der gewerberechclich,e Geschältstführer, der Fäl1al
geschäftsfühller und, sofern ·die Prüfung Il!ach Zu
rücklegung ,der Lehrz,eitaibge1egt wird, die 
Allbeil1:geber des PrüfIrun!1is sOWlj,e Pel1S0nen ausge
schlossen, bei ,denen sonstige wichtige Gründe, 
insbesondere VerwandtiSch:aft oder Schwägerschaft 
vorliegen, '<E'e geei.gnet si'nd, ihre ~ol1e Unhefan
genheit in Z'weifel zu ziehen .... 

. . . Ein vom Land,esschulrnt· namhaft .gemach.ter 
Bemfsschullehrer ist jederufaills zur Lehrahschluß
prüfutllg ah Zuhörer zuzulassen: 
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G-eatendeFass,ung: Fassung des tEntrwurfes: 

erw,artet werden kann, daß der :prüJ~ing 
den im erlernten Beruf gestellten Anforde-
rungen entsprechen wird. 

Wenn in einem Prüfungsgegenstand die Prü
fung aus einem schriftlichen und einem münd
lichen Teil besteht, 'so hat die Prüfungskommis

SIion die Leistungen in beiden Teilen mit einer 
gemeinsamen Note zu bewerten., 

(5) Auf Grund der gemäß Abs. 4 ermittelten 
Noten hat die Prüfungskommission festzustdlen, 
ob ,die Lehrabschlußprüfung mit Auszeichnung 
bestanden, bestanden oder nicht bestanden wurde. 
Die Lehrabschlußprüfung ist 

a) mit Auszeichnung bestanden, wenn wenig
stens <die Hälfte der Prüfungsgegenstände, 
worunter auch die der praktischen Prüfung 
zu fa:llen haben, mit "sehr gut" bewertet 
wurden und in den übrigen Prüfungsgegen
ständen keine schlechtere Bewertung als 
"gut" erfolgte;-

b) bestaUidien, wenn kein Prüfungsgegenstand 
_ mit "nichtgenüg,end" bewertet wurde; 

c) nicht bestanden, wenn ein oder mehrere 
Prüfungsgegenstände mit "nichtgenügend" 
bewertet wurden. 

(6) Die Lehrabschlußprüfung kann im Falle 
des Nichtbestehens frühestens nach einem halben 
Jahr wiederholt werden. Wenn auf Grund der . 
.gemäß § 24 ,Abs. 2 erlassenen -BestJimmungen der 
Prüfungsol'ldnung die Wiederholung der Prüfung 
.auf die mit "nichtgeUlÜgenld" bew,erteten Prü
fungsgegenstände oder auf die praktische oder 
theoretische Prüfung einzuschränken ist, so hat 
die Prüfungskommission unter Berücksichtigung 
der festgestdlten Mängel an F.ertigkeiten und 
Kenntnissen die Zulässigkeit ei,nes früheren Ter
mines der Wiederholungsprüfung festzusetzen, 
der frühestens drei, spätestens sechs Monate nach 
der nicht bestandenen Lehrabschlußprüfung zu 
liegen hat. 

(7) Für die Beschlüsse der Prüfungskommis
sion ist Stimmenmehrheit erforderlich. Bei der 
Abstimmung hat der V01'1sitzende sein Stimm
recht zuletzt auszuüben. Der Beschluß der Prü
fungskommission gemäß Abs. 5 und 6 ist dem 
Prüflirug vom Vorsitz,ende·n nach Abschluß der 
Prüfung mündlich zu verkünden. 

Prüfungszeugnis und Lehrbrief 

§ 26. (1) Die LehrlingssteHe hat dem Prüfling 
nach Ablegung der Leihrabsch!lußprüfung ein 

(8) Die Besvimmungen des § 9 Abs. 7 zwe1ter 
Satz und ,der §§ 21 ws 26 finden auf T,evlprüfun
gen sinngemäß Anwendung. 
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66 708 der Beila~en 

Gelltend·e Fass.ung: 

Prüfungszeugnis auszusteHen, das die Beurteilung 
des Prüfungsergebnisses der Lehrabschlußprüfung 
zu enthalten hat. 

(2) Das Prüfungszeugnis ist zumindest vom 
Vorsitzenden der Prüfungskommission iu unter
zeichnen und mit dem Sieg.el der Lehrlingsstelle 
zu versehen. 

(3) Das Prüfungszeugnis unterliegt nicht der 
Gebührenpflicht im Sinne des Gebührengesetzes 
1957, BGBL Nr. 267. 

(4) Auf Antrng des PrüfIiUlgs hat die Lehrlings
stelle einen Lehrbrief in Form einer entsprechend 
gesta'lteten Urkunde auszustellen. In dem Lehr
brief ist die Beendigung des Lehrverhältnisses 
und die erfolgreiche Ab1egung der Lehrabschluß
prüfung in dem betreffenden Lehrberuf, im 
F,alle der Bewertung der Prüfung mit Ausz·eich
nung auch dies zu beurkunden. 

Zusatz prüfung 

§ 27. (1) Nach erfolgreicher Ablegung einer 
Lehrabschlußprüfung kann eine Zusatzprüfung 
in einem v,erwandten Lehrberuf (§ 5 Abs. 4) ab-, 
gel'egt werden. Handelt es sich um einen ver
wandten Lehrberuf, dessen festgesetzte Lehrzeit 
länger als die des erlernten Berufes ist, so ist 
eine Tätigkeit im erlernten Beruf oder im ver
wandten Lehrberuf mindestens im Ausmaß der 
auf ,die· im verwandten Lehrberuf festgesetzte 
Lehrzeit fehlenden Dauer nachzuweisen. 

(2) Im Rahmen einer Zusatzprüfung sind jene 
Gegenstände zu prüfen, hinsichtlich derer die 
Lehrabscl:llußprüfung im erlernten Lehrberuf den 
im § 21 Abs. 1 vorgesehenen Zweck, was den 
verwandten Lehrberuf anlangt, nicht erfüllt. 

(3) Die Zusatzprüfung gilt als Lehrabschluß
prüfung im verwandten Lehrberuf; §§ 21 bis 23, 
25 und 26 haben sinngemäß Anwendung zu 
finden. 

Fassunrg des Entwurfes: 

(3) Im Falle des § 8 ~bs. 7 'hat .die LehJ:'l1ings
'stelle dem Priif1ing, der ihr nach Zurücklegung 
der für den Lehrberuf fesbgesetzten Lehrzeit d~e 
Zeugnvsse über .die ,erfolgreiche Ablegungder für 
den Lehrheruf f,estgeliegten ~ci1prfufrungen und 
über den erfolgreichen B.esuch der Bel"ufs,schu1e 
vorgelegt hat, ein Zeugn]s aJUszus'tel'len, das die 
FestlSteUung über dien Ersatz der Lehr,abschluß
prüfung im Sinne Ides § 8 Albs. 7enthäiLt. Dieses. 
Zeugnis gilt als Prufung,sz,eugnis iiJberdlie Lehr
abschlußprüfung. 

(4) Das Prüfungs zeugnis und das Zeugnis 
gemäß Abs. 3 f\lI1iterliegen nlicht ,der Gebühren
pflicht 1m Sinne des Gebührengesetz'6S 1957, 
BGBL Nr. 267. 

(5) w~e bisheriger Abs. 4 

Gleiclthaltung vOll im Ausland abgelegten Lehr
abschlußprüfungen 

§ 27 a. (1) Bme im Ausland erfolgreich abge
Iegte Lehrabrsch!ußprüfung i.st ·auf Ailitragdes-
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Geltende Fassung: Fassung des Entwur,fes: 

Ersatz der Lehrabschlußprüfung und der Lehrzeit 
auf Grund schulmäßiger Ausbildung 

§ 28. (1) Der ,erfolgreiche B,esuch einer SchuJe, 
in der die Schüler in einem Lehrberuf fachgemäß 
ausgebildet und, soweit es der betreffend:e Lehr
beruf erfordert, auch praktisch unterwiesen wer
den, ersetzt die erfolgreiche Ablegung der Lehr
abschlußprüfung, wenn den Schülern während des 
Besuches der Schule die in den betreffenden Lehr
berufen erforderllrchen Fertigkeiten und Kennt
nisse in einem solchen Ausmaß vermittelt wer
den, daß die Schüler inder Lage sind, die diesem 
Lehrberuf eigentümlichen Tätigkeiten selbst fach
gerecht auszuüben. 

(2) Kann die Lehrabschlußprüfung nicht nach 
Abs. 1 ersetzt wel1den, so ist der erfolgreiche 
Besuch von mindestens zwei Schuljahren einer 
der im Abs. 1 genannten Schulen auf die für 
den Lehrberuf festgesetzte Lehrzeit anzurechnen, 
jedoch nur insoweit, ;111s die Lehrlinge während 
des noch zurückzulegenden Teiles der Lehrzeit 
in den für den betreff·enden Lehrberuf erfol1der
lichen Fertigk,eiten und Kenntnisse unterwies,en 
werden können, um die dem Lehrberuf eigen
tümlichen Tätigkeiten selbst fachgerecht aus-

jen:~gJen, der .diese PriitEung abgeleglt hat, vom 
B'UIlJdesminisuer für Handel, Gew,erlbe wnd Indu
&trne einer in ~terreich ~n dem enosprechenden, 
in der LehrblerufsListe aJngefühnten Lehl"beruf er
folgneich ibgeleglten Lehra!bsch:Lußprufung gleich
whalLten, wenn nach~eW1iesen Wi]r,d, daß 

a) ,der betreffende ,auslänchisch,e Sta'at in öS1:er-, 
l'eich erfolgneicha:bgeLegte Lehl1alh~chII\lßprü
fUlngen den ins.einem StaaJvsgebiet abgeleg
'ten Lehrahschilußprüf,ungen gleichhält 
(GegenseiiJcigk,eli.t) UIllJd 

;b) die im A'll'slandahge1egJte Lehralbschlußprü
f,ung linsbesonder,e 1lJIl!ter Bierück&ichti~ll'ng 
der Prüfungs gegenstände g,eeignet i~t, den 
im § 21 feslDgeleg:ten Zweck ,der Lehr,alb
schlußprüfung für ,diesen Lehrheruf zu 
,erfüHen (GLeichWiel"'tigkeit). 

(2) Wunde die Lehl'abschlußprüfung im Aus
land von einem Öls~el"'rerchi!schen Srtla!atsangehöri
gen 'a!bgelegJt, ,entfällt das Erfordernlis des N'ach
weises der Gegenseitigkeit. 

führen zu können. Handelt es sich um eine durch ... Handelt es sich um eine durch Ahs. 1 
Abs. 1 nicht erfaßte höhere Schule, so g]lt dies nicht ertaßte Smule, so giilt dies sinngemäß mit 
sinngemäß mit der Maßgabe, daß der erfolgreiche der Maßtgaibe, daß ,der erfolgreiche Besuch min
Besuch mindestens der zehnten Schulstufe nach- destens der zehnten Smulstufe nachgewiesen wer
gewiesen werden muß. Bei der Feststellung des den muß. Bei der Feststeillung des enfolgreichen 
erfolgreichen Besuches der höheren Schule haben 'Besuches einer Schuile haben jene Unterrichts
jene Unterrichtsg,egenstände der höhel'en Schule ,gegenstände der Schule außer Betracht zu 'bleiben, 
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Gel te n cl e Fa.s s u n g: Fa s s u n g des E n tw ur fes: 

außer Betracht zu bleiben, deren Kenntnisse fürdel1en Kenntnis für die Ausübung des Ltehrberufes 
die Ausübung des Lehrberufes nicht erforderlich nicht erforderlich ist. 
1st. 

(3) Das Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie hat mit Verordnung fest
zu:tegen, ob die erfolgreiche Ablegung der Lehr
abschlußprüfung gemäß A'bs. 1 oder in welchem 
Ausmaß di.e Dauer der Lehrzeit in einem Lehr
beruf durch den Besuch einer Schule gemäß Abs. 2 
ersetzt wird; hiebei ist maßgebend: 

a) bei öffentlichen oder mit öffentlichkeits
recht ausgestatteten Schulen, an denen auf 
Grund ordnungsgemäß kundgemachter 
Lehrpläne unterrichtet wird, die Gestaltung 
des Lehrplanes, 

b) bei den sonstigen Schulen die Gestaltung 
des Lehrpla,nes und die vermittelten Fer
tigkeiten und Kenntnisse. 

Dauer der Lehrzeit im Falle der Ausbildung 
oder Besmäftigung in Anstalten für Erziehungs
bedürftige, in Justizanstalten, in denen der Straf
vollzug nach den Bestimmungen des IX. Haupt
stückes des J ugendgerimtsgesetzes 1961 erfolgt, 

oder in Anstalten für Körperbehinderte 

§ 29. (1) Die bei der Landeskammer der ge
werblichen Wirtschaft errichtete Lehrlingsstelle 
hat die Zeit, in der Personen in einer gemäß 
§ 4 des Jug,endgerichtsgesetzes 1961, BGBL 
Nr. 278, errichteten BUl1idesanstalt für Erzie
hU11'gsbeldürift~g.e, in 'einer JustiZIanstalt, ,in der 

(4) Einer Person, 

a) ,die das 16. Lebensj.ahr 'Vollendet hat, 

rb) die 'eine unrtier .eine V;e'rordniUl1!g gemäß 
Abs. 3 faHende Schule !besucht hat ,und 

c) auf ,die wegen mres SchuledoLges die Be
suimmung,en emer Verol"dnunggtemäß 
Abs. 3 keine Anwenldwng finden, 

ist auf Antrag von der Lehrlmng9Sltelle der Schul
besuch al\.l;f ~e förden Lehrberuf des Antrag
stel1el's festgesetzlte Lehrzetit .a:IWU~echnen, wenn 
das durch den Schulbesuch ErJernte zumindest 
für die Anreclmul1ig ·eines :hallben Jahres ausr,eich<t. 
Bei der Entscheidung ü!berdals Ausmaß der An
rechnung ist un:terBeriicbichtigung des Berufs
bilides des Lehrberufes und ,der Verw:e1"lcl>arkei.t 
des Erlern<ten ,für die weitlere Ausbi!1dung maß
gebend, daß ·der Antrags,tleMJer wälwend des noch 
zurück;z.u1egenden Teiles der Lehrz;eLt in den für 
den betreffenden Lehrberuf erfo,rderLichen Fer
t~gk,eiten und Kenntnissen entsprech.end unter
w,iesen werden kann; Mebei darf aJher keine üher 
die ~n der ,:tuf Grul1id des Abs.' 3 'erlassenen Ver
ordl1iUug festgesetzte AnrechnUlIlg h1inausgehende 
Anrechnung vOl1g,enommen werden. 
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Ge'ltende Fassung: Fassung des Entwurfes: 

der Strafvollzug nach den Bestimmungen des 
IX. Hauptstückes des Jugendgerichtsgesetzes 1961, 
BGBL Nr. 278, erfolgt, in ,einem auf Grund des 
§ 12 des Jugendwohlfahrtsgesetzes, BGBL Nr. 99/ 
1954, errichteten Fürsorgeerziehungsheim oder 
in einem anderen Heim, das zur Führung ,einer 
öffentlichen Jugendwohlfahrtsmaßnahme be-
stimmt ist, in einem Lehrbel"uf ausg,e:hi<ldet wer-
den, auf die Lehrzeit in diesem Lehrberuf in 
vollem Ausmaß anzurechnen, wenn die Werk-
stätte so eingerichtet ist und so geführt wird, 
daß die für die praktische Erlernung im be-
treffenden Lehrberuf nötigen Fertigkeiten und 
Kenntnisse vermittelt werden können und wenn 
die Anleitung durch eine Person, die die per-
sönlichen Voraussetzungen für das Ausbilden von 
Lehrlingen (§ 2 Abs. 2 lit. bund c) besitzt, er-
folgte. 

(2) Die bei der Landeskammer Ider gewerb
lichen Wirtschaft errichtete Lehrlingsstelle hat die 
Zeit, in der Personen in einer der im Abs. 1 an
geführten Anstalten mit Verrichtungen beschäf
tigt wer,den, die den Gegenstand eines Lehrberu
fes ausmachen, auf die Lehrzeit in diesem Lehr
beruf anzurechnen, wenn die im Abs. 1 ange
führten Voraussetzungen gegeben sind. Im 
Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat die Lehr
lingsstelle ein Gutachten ,des Leiters der Anstalt 
einzuholen und bei der Entscheidung über das 
Ausmaß der Anrechnung auf den AushiLdungs
stand des Zögüngs und seine Führung in der 
Anstalt Bedacht zu nehmen. 

(3) Der Aufenthalt in einer der im Abs. 1 
angeHihrten Anstalten darf im Lehrzeugnis, im 
Prüfungszeugnis und im Lehrbrief nicht erwähnt 
werden. 

(4) Die bei der La,ndeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft errichtete Lehrlingsstelle hat die 
Zeit, in der Personen in einer Anstalt für Blinde, 
Taube oder sonstige Körperbehinderte in einem 
Lehrberuf ausgebildet werden, auf die Lehrzeit 
in diesem Lehrberuf anzurechnen, wenn es sich 
nicht um eine Schule handelt und wenn die im 
Abs. 1 angeführten Voraussetzungen gegeben 
sind. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat 
die Lehdingsstelle ein Gutachten des Leiters der 
Anstalt einzuholen und bei der Entscheidung 
über das Ausmaß der Anrechnung auf den Aus
bildungsstand und das Ausmaß der Behinderung 
des Antragstellers Bedacht zu nehmen. 

(5) Gegen die Entsche~dung der Lehrlingsstelle 
gemäß Abs. 1, 2 oder 4 steht dem Antragsteller, 
für minderjährige Personen auch dem gesetz
lichenVertreter, das Recht der Berufung an den 
Landeshauptmann zu, gegen· dessen Entscheidung 
eine weitere Berufung nicht zulässig ist. 

(3) Der Aufenthalt linemer der ,im Abs. 1 
angeführten Anstalten darf im Lehrzeugnis, in 
Prüf,ungszeugrüssen und im Zeugnis gemäß § 26 
Abs. 3 nicht erwähnt werden. 

(5) Gegen die Entscheidung der Lehrlings
svel1egemäß Abs. 1, 2 oder 4 steht dem Antrag
steller, für minderjährige Perronen auch ,dem 
'gesetzlichen Vertreter, das Recht der Berufung 
an den Landeshauptmann 7JU. 
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Gehen,de Fassung: 

708 der Beilagen 

Fassung des Entw·urfes: 

Ausbilderprüfung 

§ 29 a. (1) Zweck der AushlLderpt"Üfung ist es, 
festZiusteUen, ob die Lehrberecht~gten und die 
Ausbilder Idie für die Ausb1ildung von Lehrlingen 
im' Sinne des Abs. 2 enford,erl,ichen Kenntnisse 
besillzen und prabisch 'a,nwenden können. 

(2) Die kusIYiMerpJ:'fÜfung 1&t münd:!tich anhand 
von BeispieLen a.us der AUlsbjJ,dun~sprax,is nach 
einer dem P,t"ÜHi'ng eingeräumlJen angemessenen 
VOl1bereitungs(Zei!tdurchzuführen, wobei sämt
Liche nachstehend 'angeführten Auf'gahenlbereiche 
zu berücksichtigen s,ind: 

a) Festlegen von AusbiiLdungJszieLen auf Grund 
des BemfsbiJdes, 

b) Ausbihl:un~spianuil1g ,im Betl1ieib, 

c) Vorber,eiIJUlng, iDurchfühl'1ungund Kon
trüBe derAushil1dun~, 

d) VerhaltensWlelis,en des AusbiLders gegenüber 
dem Lehr:Ii:rrg, 

e) Frag,en betreff,end das B,evufs\lusbildungsge
setz, das K:inder- und l'ugendibeschäkigungs
gesetz, BGBl. Nr. 146/1948, dein ,Arbelitmeh- , 
rnersch'l1n sowie beltrefliend die Stellung des 
dualen BerofsausbiJdungssy~terns]m öster
reichischen B.ildungssysoem. 

(3) Der Lar]d~h3luptmann hat in j.edem Jahr 
mindestens zwei Termme für Ime kbhaflJUng der 
Aushilderpvüfung festzulegen ,und zu veranlassen, 
daß diese T,ermmespäuestens drei Monate vor 
Beginn der Ausbiilderprü.f,ung im Amtsblatt des 
Amtes der Landesr,eg,ierung vedaut'bart wel1den. 
Gleichzeitig hat der Lanldeshauptmann die für 
seinen Bereich zuständige Kammer ,für Artbeiter 
und Angestellte und die Landesroammer' der 
gewel"blichen Wirtschaft von diesen Terminen 
in Kenntnis zu senen. 

(4) Für die Aiblegu:ng der Ausbilderprüfung j~t 
eine Prüfungstaxe zu eD!trichten. Die Höhe der 
Prüf,U'n~staxe ist in der Prüf,ungsol1dnung (§ 29 d) 
,emsprechfend dem besonderen VerWia:luungsauf
wand einISchließLich feiner :ang·emessenen Entschä
di~ung der Mitg'li'eder der Pvüfungskommis,sion 
zu bes,tJimmen. 

Prüfungskommissionen für die Ausbilderprüfung 

§ 29 b. (I) Die Ausbilder,pl1ülfu'ngen sind, so
fern § 23 a der Gewerbeordnung 1973 nicht 3Jnde
res ,bestimmt, vor Prüfungskommissionen abzu
legen, die der LandeshaUipnmann ~u errichten hat. 
J edePrÜitungsikOIlll11liss~on besteht aus einem Vor
si tzenden IUnd ~ei Beisi1JZern. 

{2) Die Mitglieder der ,Prüfungskommission 
müssen . die Itür die ILeihrlingsaUSibildung erfor
derlichen Kenntnisse ,sowie entweder 
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Gehende Fas.sun,g: Fassung des Entwurfes: 

a) eine mindestens dreijährige Ausbildungs
,praxis hesitzen und die Lehrahschlußprü
~ung erfioLgreich aibgelegt haben bzw.eine 
diese PJ,;üfung gemäß § 8 cAibs. 7 oder § 28 
ersetzende AlUsbildung oder 

b) eine mindestens sechsjährige Ausbildungs
praxLs 

. a\JJf.weis~n. 

(3) Die VorsitzenIden der Prüfungskommissio
nen sind vom Landeshauptmann auf Grund eines 
beim Landes-'ß,eru:fsausbi'M ungsbeirat ,einZ!uho
lenden Vorschlages auf die Dauer von fünf J ah
ren z,u bestellen; wird ein solcher Vorschlag nicht 
fri~tgerecht ,erstattet, so ,hat der Landeshaupt
mann ,die Bestellung der Vorsitzenden nach An
hörung der Kammer rur Arbeiter und Angestellte 
und der iLandeskammer der ,geweriblichen Wirt
schaft Vlof\Zunehmen. ,Die Beisitzer sind vom 
Larrde~h3Jupbmann ,f.ür jeden Prüfungstermin ge
sondert 3JUlf Grund von .Lrsten ,7JU bestimmen, die 
hinsichtlich des einen ,Beisillzers 'Vlon der Landes
kammer der :g,ewer1blichen Wirtschaft ,und hin~ 
'sichtlich des anlderen Beisitzers von der Kammer 
.für Ar1beiter und ,Angestellte au~ die Dauer von 
fünf JaJhren aUlfiz,usteHen sind. Bei der Zusam
mensetzung der PrÜlf.un:gskJOmmission ist ,nach 
Möglichkeit aiuf das ber.uJfliche HerklOmmen ,des 
Prüfungsw,erhers Bedacht ,zu nehmen. 

(4) Die Bestimmungen ,des § 22 A:bs. 4, Sdrit
ter his 'fünfter Satz, 6, 7 run!d 9 ,gelten ,für die 
Ausbildel1pf\Üwng sinngemäß. 

Zulassung zur Ausbilderprüfung 

§ 29 c. (1) Zur Ausb~lderprüfung ist zuzulassen, 
wer durch Zeugnisse 

1. die erfolgreiche .Alblegung der Lehrabschluß
prüf,un:g, den Ersatz ,der LeihrabschLußpr,Üifung 
gemäß§ 8 Abs. 7 rOder den ,erfolgr,eichen Besuch 
einer Schule, durch den die ,Lehraibschlußprüfung 
aulf Grund von Vorschriiken gemäß § 28 ersetzt 
wird, und eine nach:folgende mindestens 'zwei
jäihrLge beruifliche Praxis oder 

2. eine mindestens IfiÜ11Ifjäihrige ifachbezogene 
Tätigkeit, die nicht eine AU5ibildungstätigkeit sein 
muß, 
nachw,eist. 

(2) Die Zulassung .zur Anlsbilderprüfung ist 
nach WaJhl ,des 'Pl1Üifungsweribers el1ltWeder bei dem 
nachdem Ar1beitsort· oder bei dem nach dem 
Wohnort des 'Pclfungswer:bers örtlich ~zuständigen 
Lan!deshauptmann ,unter AnschLuß entsprechender 
Nachweise ,im Sinne des Alhs. 1, der dem Nach
weis des Vor- ,und ,Familiennamens ,dienenden 
Unterlagen und des Nachweises ,ü:ber die Ent-
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Ge at e n ,d e Fa s s ,u n g: 

708 der 'Beilag,en 

Fass u n g des E n' t w ur fes: 

richtimgder Prü'fun~gstaxe ,~u beantragen. Der 
Landeshauptmann hat über den Antrag zu ent
scheiden und den Prüf.ungstermin festzusetzen. 

Prüfungsordnung 

§ 29 d. Die Prüfungsordnung für die Ausbil
derprüfun,g ist vom Bundesminister für Handel, 
Gewerbe ,und Industrie durch Vel'ordnung zu er
lassen. Sie halt auf Grund .. der B~stimmungen 
dieses Bundesgeseozes die IPrünung einschließlich 
der Prüfu11!gsniederschr~ft näher zu regeln sowie 
Bestimmun:gen IÜberdie Höhe ,der Prüfungs
taxe und der EntschadiJgung der Mitglieder der 
PriifungskJOmmissionzu errtlhalten. 

Befangenheit der Mitglieder der Prüfungskom
mission und Prüfungsvorgang 

§ 29 e. (1) ViOm Amt als Mitglied der Prü
fungskommission für die AusbiIderprüfung sind 
im einzelnen Fall der ,Arbeitgeber des Prüflings 
sowie Personen ausgeschlossen, bei denen sonstige 
wichüge Gl'ün!de, insbesondere Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft vQrliegen,die ,geeignet sirid, 
ihre volle Unbefangenheit in ZweiJfel zu ziehen. 
Ob .husschließungsgründe vorliegen, ist nach Tun
lichkeit schon ~om Landeshauptm..,nn, in jedem 
Falle aber auch vom Vorsitzenden der Prüfungs
kommissi,on z·u priilfen. 

(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich; ausnahms
weise hat jedoch der Vorsitzende der Pr:üfungs
kommission eilllzeine Zuhörer ,zlUzulassen, sO!fern 
dies'e ein herulfliches Interesse ,glaubhaft machen 
und !die räJllIIlllichen Verihältnisse die Anwesen'heit 
der Zuhörer ohne 'Beeinträchtigung des Prüfungs
alblaufes gestatten. 

(3) DiePrilifung ist VQr der gesamten Prüfungs
kommission a:bzulegen. Umfang und Niveau der 
demPrüHing IZU suellenden AJUfgalben: und Fra
gen halben dem ]m § 29 a Abs. 1 festgeleg<ten 
Zweck ·der AUsibilderprufung und den Anfor
derungen der A,usbildungsp!1axis .zu entsprechen. 

(4) Die Prüfungskommission lhat' auf Grund 
der Leistungen des Pr,üflilligs festzustellen, ob 
die Auslbilderprü:f.ung bestanden oder nicht be
standen wurde. Für die Beschlüsse ·der PrüfiUngs
kommission .ist Stimmenme'h11heiterforderlich. 
Bei der Abstimmung hat der V:orsitzende sein 
Stimmrecht zukuzt a.uszuüben. Der BeschLuß ,der 
Prüfungskommission über das ,Prüfung'sergebnis: 
ist dem Prüfling 'Vom Vorsitzenden nach Ah
schluß der Pr,Ü1tung mündlich zu verküniden. 

(5) ,nie AusbiIdeI'1prüfung kann im Falle des 
Nichtbestehens frühestens nach . drei Monaten 
wiederholt werden. 
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G·e l·t end e Fa 5 5 U n g: Fa s s un g des E nt w ur fes: 

Prüfungszeugnis 

§ 29 f. (l) Der Landes.haupmnann hat dem 
PrüHingna,ch Albl~ng der Ausbilderprüfung 
ein Prüfun!gszeugnis auszustellen, das die Be
uneiLung des Prüfungser,gebnisses zu enthalten 
hat. 

(2) Das Priilfungszeugnis sowie das Zeugnis 
ü:ber den bestandenen Pr:ülungsteil AUSlbilderpru
fung .gemäß § 350 Abs. 6 letzter Satz der Ge
weI1beordnun:g 1973 unterl~egen nicht der Ge
bührenpflicht ~m Sinne des Gebührengesetzes 
1957, BGBl. Nr. 267. 

Vorbereitung auf die Ausbilderprüfung 

§ 29 g. (1) Wer anerkannte Kurse Zlur Vorbe
reitung auf .die AiU~bilderprüfuI1!g durchführen 
will, hat einen dieshezäglichen Antrag an den 
Bunldesm~nister für Handel, Gewerbe und In
dustriezu stellen und die die Kursveranstaltung 
betreffenden Unterlagen ,anzuschließen. Ergibt 
sich auf G1iund der :Prüfungdurch den Bundes
minister tür Handel, Gewerbe'und Industrie, daß 

, durch den Kurs die rur die Aiblegung der Aus
bilderpr,üfung notwend~gen Kenntnisse vermittelt 
werden können, so h:lJtder Bundesminister .für 
Han'del, Gewer:be und Industrie dem Antrag
sueller die :Berechtigung zu erteilen, solche Kurse 
als anerkannte Kurse zu !bezeichnen. 

(2) Die von den gesetzlichen Interessenver
tretungen ·der Arbei'Ggeber und Arbeitnehmer so
wie von Bildungseinrichtun~en, Idie von "diesen 
Interessenevertretungen getragen l> :w.erden, durch
geführten Kurse zur VOI1bereitung auf die Aus
bilderprüfung dÜ1ifen lOhne eine Beredlti;gung 
gemäß Abs. laIs anerkanilite Kurse be'Zeichnet 
werden. 

(3) Wenn die im Abs. 1 gena:nnten Voraus
setzungen nicht mehr gegeben sind, ist dem 
Inihalber der .'Berechti'gung unter Andmhung ·des 
Entzuges der Berechti~ung eine angemessene, 
höchstens sechs .Monate Idauernde Frist zur Be
heb.ung der Mängel zu setzen. Werden die Män
gel innerhalb der gesetz·ten Frist nicht behoben, 
S,o hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie ,die lBererotigung IZiU entziehen. 

Ersatz der Ausbilderprüfung 

§ 29 h. (l) Eine PrUfung, ,die auf Grund ihres 
Inhaltes unter Bedachtnahnie auf die Auf.gaJben
bereiche der Ausbilderprnfung (§ 29 a Abs. 2) der 
Ausbilderprufunggleichgehalten wer·den kann 
und die in ,einer Verordnung g,emäß Abs. 2 be
zeichn·et wirCl, 'ersetzt die Ausbilderprüfung; die 
edolgreich.e Abl~ ,dieser Prüfung gilt als er
tdLgreiche AJblegung der Ausbilderprüfung. 
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Gel t end e F ass u n g: 

Besondere selbständige Ausbildungseinrichtungen 

§ 30. (1) Das Ausbilden von Personen in einem 
Lehrberuf in besonderen ~elbständigen Ausbil
dungseinrichtungen, die weder von einem Lehr
herrn geführt werden, noCh .Schulen oder im 
§ 29 angeführte Anstalten sind, bedarf einer 
Bewilligung. 

(2) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 ist vom 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie zu erteiIen, wenn 

a) die Organisation und Ausstattung der Aus
bildungseinrichtung die Vermittlung aller 
für die praktische Erlernung des betref
fenden Lehrberufes nötigen Fertigkeiten 
und Kenntnisse ermöglicht, 

b) für die erforderliche Anzahl von Personen, 
die die persönlichen Voraussetzungen für 
das Ausbilden von Lehrlingen besitzen, vor
gesorgt ~st, 

c) .die Gestaltung der Ausbildung im wesent
lichen dem Berufsbild des betreffenden 
Lehrberufes und das Ausbildungsziel den 
in der Prüfungsordnung dieses Lehrberufes 
gestellten Anforderungen entspricht und 
die Ausbildung mit der Ablegung der Lehr
abschlußprüfung abgeschlossen wird, 

d) glaubhaft gemacht wird, daß die Führung 
der Ausbüdungseinrichtung für mehrere 
Jahre mit einem hohen Grad der Wahr
scheinlichkeit sichergestellt ist, und 

e) für die Wirtschaft und die Lehrstellenbe
werber ein Bedarf nach einer selbständigen 
Ausbildungseinrichtung besteht' und die 
AusbikLung von LehrstellenJbewerbern ,im 
betreffenden Lehrberuf in hetrieblichen 
Lehrverhältnissen nicht gewährLeistet ist. 

(3) Die Bewililigung darf bis zum Ausbau sämt
licher AusbiLdungsjahrgänge jeweils nur für ein 
Jahr erteilt werden. Nach Erreichung des vollen 
Ausbaues ist die Bewilligung unter Bedachtnahme 
auf die Ausbildungs-erfolge für die Dauer des 
Vorliegens der im Abs. 2 f.estgesetzten Voraus-
setzungen zu erteilen. . 

(4) Um die BewilHgung hat der Inhaber der 
Ausbildungseinrichtung anzusuchen und die für 
.d~e Prüfung des Vodiegens der firn Albs. 2 g.e
forderten Voraussetzungen notwendigen An
gaben zu machen und die erfordetlfichen Unter~ 
lagen vorzulegen. 

Fassung des.Entwurfes: 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat mit V.erordnung festzulegen. 
welche Prüfungen aie Ausbilderprüfung gemäß 
Albs. 1 ersetzen. 
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Gel te nd e Fa s s u n g: Fa s s u n g des E n t w u r fes: 

(5) Wenn die im Abs. 2 lit. abis d genannten 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, ist 
dem Inhaber der Bewil:\igung unter Androhung 
des Entzuges oder der Nichtverlängerung der 
Bewilligung eine angemessene, höchstens ein Jahr 
dauernde Frist zur Behebung der Mängel zu 
setzen. Werden die Mängel innerhalb der ge
setzten Frist nicht behoben, so hat das Bundes
minlister,ium für Handel, Gewel"be und Industrie 
die Bewilligung zu ent:z;iehen oder nicht zu ver
längern. 

(6) Auf rue Inhaber einer BewiUigung gemäß 
Abs. 1, auf die dort in Ausbildung Stehenden und 
die AusbiMungsverhältnisse überhaupt, finden die 
BestiII).mungen die~es Bundesgesetzes mit Aus
nahme der §§ 17 und 18 mit der Maßgabe sinn
gemäß Anwendung, daß 

a) kein Lehrvertrag abzuschließen ist und die 
Ausbildungsverh;vltnisse bei der bei der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
errichteten Lehrlingsstelle in Form einer 
Liste, die sämtliche im § 12 Abs. 3 gefor
derten Angaben enthalten muß, anzumel
den sind und 

b) die in einer besonderenselbstä11'digen Aus
bildungseinrichtung zurückgelegte Zeit, der 
Ausbildung der Leh~eit im betreffenden 
Lehrberuf gleichgestellt ist. 

Berufsausbildungsbeirat 

§ 31. (1) Bei der Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft ist ein iBe~ufsau$bildungsbeirat 
zu errichten, der aus zwölf Mitgliedern besteht: 

(2) Dem Beirat obliegt 

a) die Erstattung von Gutachten, in welchen 
die Notwendigkeit der Erlassung oder Ab
änderung von Verordnungen betreff.end die 
Lehrberufsliste,die Ausbildungsvorschriften 
oder die Prüfungsordnung d.er einzelnen 
Lehrberufe sowie betreffend den Ersatz der 
Lehrabschlußprüfung und der Lehrzeit auf 
Grund ,schulmäßiger Ausbildung unter 
gleichzeitiger Bekanntgabe und Begründung 
von diesbezüglichen Vorschlägen aufgezeigt 
wird, , 

b) die Erstattung von Gutachten zu Fragen 
der durch dieses Bundesgesetz geregelten 
Berufsausbrldung auf Ersuchen des Bundes
ministeriums für Handel, Gewerbe und 
Industrie und 

Bundes-Berufsausbildungsbeirat 

§ 31. (1) iBei ,der iBunideshmmer der g,ewerb
lichen Wirtschaft ist ein Bundes-lB.erruts3Jusbil
dungsbeirat zu ernichten, ,der aus zwölf Mit
gliedern mit beschließender StEmme und alUS zwei 
Mit,gliedern .mit beutenIder Stllmme ,besteht. Nie
mand kann gleichzeitig dem ,Bundes-,Berufsausbil
dUngsbeirat und einem La11'des-B,e~wfsausbildungs
beirat als Mitglied oder ErsatzmitJglied ange-
hören. . 

a) die Erstatrung von GutJachten, in welch,eo 
die NotlWenidigkeit der Erlassung oder Ab
änder:ung von Verol'ldnung,en auf Grund 
dieses !Bundes~eset:z;es unter gleichzeitiger 
Bekannngabe und Begründung von dies
bezüglkhen Vorschläg,en auf,gezeigt wird, 
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Geltende Fassung: 

c) die Erstattung von Gutachten 1D Ver
fahren über die Erteilung oder die Ent
ziehung einer Bewilligung zur Ausbildung 
von Personen in besonderen selbständigen 
Ausbildungseinrichtungen. 

(3) Wenn das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Indust~ie die ErJassung oder Ab
änderung einer der im Abs. 2 lit. a angeführten 
Verordnungen beabsichtigt, hat es unter Setzung 
einer angemessenen, mindestens zweimonatigen 
Frist ein Gutachten des Beirates einzuholen und 
auf ein fristgerecht enstattetes Gutachten bei Er
lassung der entsprechenden Verordnung Bedacht 
zu nehmen. 

(4) Das Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie hat die Mitglieder des Bei
rates sowie für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied 
auf Grund von Vorschlägen, welche die Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft und der 
Österreichische Arbeiterkammertag für je sechs 
Mibglieder und Ersatzmitglieder 'zu 'erstatten 
haben, zu besteHen. Je ein Mitglied und Ersatz
rnitglied, das von der Bundeskammer der ge
werblichen Wirtschaft und vom Österreichischen 
Arbeiterkammertag vorgeschlagen wird, muß 
berufJ.ich ,auf dem Gebiete des E,isenJbahnwesens 
oder des Post-, Telegraphen- und Fernsprech
wesens tätig sein. IF'erner hat das Bundesministe
rium für Handel, Gewerbe und Industrie aus 
dem Kreis der Mitglieder auf Vorschlag der 
Bundeskammer der gewerbLichen Wirtschaft nadJ. 
Anhörung des Österreichischen Arbeiterkammer
tages den Vorsitzenden zu bestellen. 

(5) Das Bundesministerium tür Handel, Ge
werbe und Industrie :kann ,ein Mitglied (Ersatz
mitgtlied) abberuf'en, 'wenn ,das Mitglied (Ersatz
rnitglied) selbst oder die Stelle. ,welche es Viorge-

Fassul,1g des Entwurfes: 

c) die Erstattung von Gutachten im Ver~ 
,famren über die Gleichhaltung von im 
Ausland albgelegten LebrabschlußpI"liifungen, 
'Ülber die Erteih,mg und die Entziehung 
einer Bewilligung zur Ausbi:ldung von Per
sonen in besonde1"en selbständigen Ausbil
dungseinrichtungen sowie über die El'tei
Lung und die Entziehung einer Berechti
,gung, Kurse zur V,ot1bereitung auf die 
,Au~bilderprüfung als ane!1kannte Kur,se zu 
bezeiclm,en. 

B,ei der Erstattung von Gutachten hat der Bei
,rat auf die Er,gelbnisse Ider Berufsbildungsfor
schung entsprechend Bedacht zu nehmen. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Ge
w,erhe und Industrie hat die Mitglieder mit be
schließender Stimme sowie für jedes dieser Mit
glieder ein Ersatzmitglied auf Grurud von V or
schl:igenzu bestellen, welche die Bundeskammer 
der gewel1blichen Wirtschaft und ,der Österreichi
sche Arlbeiterkammel"ta:g tür je sechs Mitglieder 
und ErsatZilTlitglieder zu erstatten hahen. Je ein 
MitgLied und Ersatzmitg1ied, Idas von der Bun'" 
des:kammer der ,gewel1blichen Wirtschaft und vom 
Österreichischen Anbeiterkammertag vor,geschla
gen wird, muß heliUHidJ. auf dem Gebiete des 
Eisenbaihnwesens oder des Post- und Fernmelde
wesens tätig sein. Die 'zlwei Mitglieder mit bera
tender Stimme .sowie für jedes dieser Mitglieder 
ein ErsatZ/mitglied hat der Bundesminisber für 
Handel, Gewerlbe und Industrie auf Grund von 
V:orschlägen ,des Bundesministers für Unterricht 
und Kunst aus dem Kreise der Bel'ufsschullehrer 
zu bestellen. Ferner halt der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie aus dem Kreis 
der Mitglieder aulf V:orschla,g der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtscha:ft nach Anhörung des 
Österreichischen Arbeiterkamilllertages einen Vor
sitzeruden und aUlf Vorschlag des Ösverreichischen 
Anbeiberkammert3lge.s nach !Anhörung der Hun
deskammer der gewerblichen Wirtschaft einen 
weiteren Vorsitzenden zu bestellen. Die Vor
sitzenden haben einander in der Vorsitzführung 
zu Begli.nn jeder Sitzung abzuwechseln. 

(5) Der Burudesmlinis1Jer für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat ein Mitglied (Ersatzmitglied) 
abzulberufen, wenn da:s Mitglied (Ersatzmitglied) 
se'tb~t oder die Stelle, welche ,es ~orgeschlagen hat, 
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Geltende Fassung: Fassung des Entwurfes: 

schlagen hat, dies beantragt oder .wenn es nicht 
die Gewähr bietet, aaß es seine Aufgtaibenzu 
erinÜlllen verm<lig; gleichzeitig ist tein anderes Mit
glied {ErsatZimitglied) zu besteblen. 

(6) In Aibwesenlheit des Vorsitzenden führt den 
VoOrsiuz ·im Beir<l!t das an Lebensj;!ihren älteste, 
auf Vorschlag der Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtschalft besteillte, !bei ,der Sitzung an
wesende Mitglied (Ersatzmitglied). fler Beirat ist 
beschlußfähig, ,wenn alle Mitgllieder ordnungsge
mäßeingeiladen worden ,und mindestens sechs 
Mitglieder (ErsatZimitglieder) anwesend sind. Ist 
ein Mkglied an der Teiln:ahme einer SItzung 
des Beirates verhindert, hat es für die ent
sprechende Verständ'igul1lg und InfoImati.on eines 
Ersat:mnitgliedes ',zu sorgten. 

(7) Für das Zustandekommen von tBeschlüssen 
des Beirates ist Stimmeneinhelligkeit 'erforder
lich; kommt keine Stimmeneinhelligkeit zu
stande, ·hat der Vorsitzende dies_ dem Bundes
ministerium ,f,ür Handel, Gew,erbe 'und Industrie 
mitzuteilen und dieser rMitteilungdi'e überein
stimmende Ansicht von mindestens vier bei der 
Beschlußfassung anwesenden Mit~1iedern (Ersatz
mitgliedern) als ·deren SteI.lungnahme anzu
schließen. 

(8) Der Vorsitzende m.at für die einzelnen 
Beutungsgegenstän1de Sachverständ~ge aus dem 
Kreise der tBerufsschuillehrer und auf Antrag 
von mindesteps drei Mitg'liiederndes Beirates 
weitere Sachverständig,e den Sitzungen des Bei
rates beiz'Ulziehen. Die Sachverständigen werden 
durch :Beschlußdes Beiutes bestellt; es dürfen für 
einen IBeratungsgegenstand nicht mehr als sechs 
Sachverständige bestellt werden. Die Sach,ver
ständigen besitzen kein Stimmrecht. 

(9) Die Bürogeschähe des Beirates sind von 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
zu führen. Der Beirat hat eine Geschäftsordnung 
zu bescl]ließen, in welcher ·der Gesch~ftsgang im 
Rahmen der gesetzlichen. Vorschriften so geord
net wir,d, daß IdLe EmtÜlluiligder dem Be'irat über
tragenen Autgaben sichergestellt ist. 

(10 Die MitgLieder (ErsatzmlitgLieder) des Bei
utes versehen ihr Amt auf Grund ,einer öffent
lichen Verpflichtung;!J\s ein Ehrenamt; sie und 
die sonst bei den Sitiungendes Beiutes An
wesenden sind verpflichtet, über den Verlauf 
der BeratWlgen' Ides·'Beirates VersdJ.,wiegenheit zu 
bew<l!hren. Die -Mitglieder und Ersatzmibglieder 

dies be.antragt, wenn es ZUJITI Mitglied (Ersatzmit
glied) eines Landes-1Ber.ufsausibildungsbeirates be
stellt wird oder wenn es nicht die Gewähr bietet, 
daß es seine Aufgaben z.u ertüH·en vermag; gleich
zeitig ist ein anderes Mitglied (Ersatzmitglied) zu 
besteHen. 

(6) In Abwesenheit des Vorsitzenden, der bei 
dieser Sitzung die Vorsitzführung innehaben 
soHte, führt das .an Lebensjahren ältest·e stimm
berechtigte Mitglied (Ersatzmitglied), dasanwe
send ist und 3Juf Grund eines Vorschlages der
selben Stelle wie der abwesende Vorsrtzende 
bestellt wurde, den Vorsitz im Beirat. Der Beirat 
ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder ordnungs
gemäß eing,eladen worden und mindest·ens sieben 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) mit beschltießender 
Stimme anwesend sind.· Ist ein Mitglied an der 
Teilnahme an einer Sitzung des Beirates verhin
dert, so hat es für die entsprechende Verständi
gung und Information .eines Ersatzmitgliedes zu 
sorgen. 

(7) Für das Zustandekommen von Beschlüssen 
des Beirates ist Stimmeneinhelligkeit erforder
lich; kommt keine Stimmeneinhelligkeit z:ustan
de, so hat der Vorsitzende dies dem Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie mit
.zuteillen und :d:ieser Mitteilung die übereinstim
mende Ansicht von mindestens vier bei der 
Beschlußfassung anwesenden Mitgliedern: (Er,satz
mitgliedern) mit beschließender Stimme als deren 
Stellungnahme anzuschili·eßen. 

(8) Der Vorsitzende hat aus eigenem oder auf 
Antrag von mindestens drei Mitgliedern des 
Beirates für die einzelnen Beratungsgegenstände 
Sachverständige den Sitzungen des Beirates bei
zuziehen. Die Sachverständigen werden durch 
Beschluß des Beirates bestellt; es dürfen für 
einen Beratungsgegensraoo nicht mehr als sechs 
Sachverstänldige bestellt werden. Die Sachver
ständigen besitzen kein Stimmrecht. 

(9) Die Bürogeschäfte des Beirates sind von 
der Bundeskammer ,der gewerblichen Wirtschaft 
zu führen. Der Beirat hat eine Geschäftsordnung 
zu beschließen, in weIcher der Geschäftsgang auf 
Grund der gesetzlichen Vorschriften so geordnet 
wird, d'aß die ErfüHungder dem Beirat über
tragenen Aufgaben sichergesteHt 1St. 

(10) OlLe MitJg1ieder (Ers,anzmitglieder) des 
Beirates verseheniihr Amt .auf Grund einer 
öffentLichen Verpflichtung als ein Ehrenamt; s,ie 
und die sonst bei den SiItZIUngen des Beirates 
Anwesenden 9ind, verpflichtet, über ,den Verlauf 
der BeratJun&endes Beir.at,es Verschwiegenheit zu 
bew~ren. Die Mitglieder und die Er5atzmrt{~liie-
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G·ehencle Fassung: 

des ~eir3!tes halben das Recht, der Durchführung 
~on LehraibschlrußprÜifungen jeder,zeit beizu
wohnen. 

Fa s s u n g des E n t w u r.f e s: 

der des Beirates halben das Recht, der Durch
führung von Lehrabschlußprüfungen, AusbiMer
prüfungen und .all1fälllJigen Teilprüfungen jeder
zeit Ibeizuwohnen. 

Landes-Berufsausbildungsbeiräte 

§ 31 a. (1) B'ei jeder Lehrlings,steLle ist ean 
Landes~Berufsa'Usbi1dJungsbeirat zu ernichten, der 
a'Uls Viier MitgLiedern mit beschließender Stimme 
besteht. 

(2) Dem Beir,at obliegt 

1. Die Erst3!ttung von Gutachten, Vorschläg,en 
·und Anregungen 

a) üher diie Vorgang,swffi~e bei der Durch
führung ,der den LeihrlingssteUen übernr:age
nen Alufgahen, 

b) zur Durchführung der LehraibschLußprü
fungen, aHfälliger T,eilprüEungen und der 
A usbj,ld.erprüfun~en, 

c) im ZUISammenhang mit den unterstützen
den Maßnahmen der L'ehdingsstelle gemäß 
§ 22 Abs. 9, . 

d) in Fragen zwischenbetrieblicher AusbiI
dungsmaßna.hmen und deren Förderung 
auf Landesebene, 

e) über finanzielle Förderungsmaßna:hmen in 
A usbiLdrungs.an:gelegenhei ten, 

,f) Ülber ,die Durchführullig von Ausbildungs
versuchen im ,Bundesland; 

2. die übermittlu11lg von Anträgen und die 
Erstattung v'Ün Gutachten an den Bundes-Berufs
ausbildungSibeirat in Angell\genheirt:en, für die 
dieser Beirat zuständig ist, insbesondere in Ver
fahren gemäß § 30 unld in Fr,agen der Durch
führung eines Ausbildungsversuches; 

3 .. die Erstattung eines Vorschlages für die 
Bestellung der Vorsitzenden der Prüfungskom
missionen ,für die ,L,ehralbsch1ußprüfung und für 
die Ausbildeliprüfu11lg; 

4. die Ersta.ttung von Vorschlägen und An
regungen an die Landesschu~behönden in Berufs'
ausbildungsangele.geniheiten; 

5. die Erstattung von Gutachten gemäß § 8 
Abs. 4 und 5 und § 13 Abs. 2 liJt. e sowie die 
Einholungv,on Aruskünften gemäß § 8 a Abs. 5; 

6. die Erstattung von Gutachten, Vorschlägen 
und Anregu11lgen in sonst~gen Beru>fsausbildungs
angelegenheiten im .Bundesland; 

7. die Erstatltung von Vorschlägen 'und Anre
gungen im Zusammenhang mit Beschwerden be
zü.glich .der .dem LehIiberechtigten iJm § 9 Abs. 8 
auferlegten Pflichten. 
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'Geltende Fassung: Fassung des Entwurfes: 

(3) Bei Einiho1ung eines Gutachtens oder Vor~ 
schlages ist dem !Beint, soweit in diesem Bundes
ges'etz nicht anderes bestimmt ist, eine ange
messene, mindestens zweiimonati'g,e Frist zu 
setzen und auf fristgerecht erstattete Gutachten 
und Vorschläge des Beirates Ibei der Entschei
dung Beldacht ,zu nehmen. 

(4) Der Landeshauptmann hat die Mitglieder 
des Landes-B.erufsausbildungsheir,ates sowie für 
jedes Mitglied einErs:lJtzmi~glied auf Grund von 
V,orschlägen zlu bestellen, ,welchedie Landes
kammer der gewerblichen Wirtscha:ft unld die 
Kammer für Arbeiter und Angestellte ,rur je 
zwei Mitglieder und Ersaozmitgli,eder zu erstatten 
haben. Ferner J::tat der Landeshauptmann aus dem 
Kreis der Mitglieder :tuf Vorschla;g der Landes
bmmer ,der gewel1blich,en Wirtschaft nach An
hörungder Kammer für Aribeiter und Ange
stellte einen Vorsitzendenunod auf Vorschl<lig der 
Kammer :für AIibeiter ,und Angestellte nach 
Anhöfiungder Landeskammer ,der gewerblichen 
Wirtsch<lift einen weiteren Vorsitzenden zu be
stellen. Die Vorsiuzenden ha:ben einander in der 
Vors~tzführung zu B~ginn jeder Sitzung abzu
wechseln. 

(5) Der Landesha,uptmann hat ein Mitglied 
(Ersatzmiuglied) ,ahzUlberufen, wenn das Mitglied 
(Ersatzmitglied) selbst .oder die Stelle, welche es 
v10rgeschlagen h:lJt, 'dies beantngt, ,w,enn es zum 
Mitglied (Ersatzmitglied) des Bundes-Berufsaus
bildurugsbeirates hestellt wird dder wenn es nicht 
die Gewähr bietet, ,daß es seine Aufg:lJben zu 
edüllen vermag; gleichZieitig ist ein anderes Mit
glied (Ersatzmitglied) zu bestellen. 

(6) In .A!bwesenheitdes Vorsiozenden, der bei 
dieser SitZlUn,g die Vorsitzführung inneha,ben 
sollte, führt das an Lebensj,a1hren äLteste stimm
berechtilgte Mitglied (Ersatzmitglied), das anwe
send ist und a.uf Grund eines Vorschlages der
selben SteHe wie der abwesende Vorsitz,ende 
bestellt wurde,den V,orsitz im Beirat. Der 
Beirat ist beschlußfäJhig, wenn alle Mitglieder 
ordnullig51gemäß ein~eladen worden und min
destens ,drei Mitglieder {ErsatlZmitglieder) anwe
send sind. Ist ein Mitglied an ,der Teilnahme 
einer Sitz.ungdes Beintes verhindert, so hat es 
für; die entsprechenide Verständigung und Infor
mation eines Ersatzmitgliedes zu sorgen. ,Der 
Leiter der lJehrlingsstelle ,oder ein von ihm als 
Vertreter hestellter Bediensteter der Lehrlings
stelle hat an ,den Sitzungen des Beirates teilzu
nehmen und auf VerLangen der Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) im Zusammenhang mit dem 
Berauurugsgegenstand 'stehende Auskünfte aus 
seinem Aufgabenrbereichzu erteilen. 

(7) Für das Zustandekommen von Beschlüssen 
des Landes-Berufsa.uslbitdungSibeirates ist Stim-
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Strafbestimmungen 

§ 32. (1) Wer ~war befugt ist, einen Lehrling 
im Sinne dieses BundeSigesetzes auszub~lden,. aber 
seiner Verpflichtung nicht nachgekommen ist, 

a) ,einen Lehrvertrag rechtzeitig Zur Bintra
,gung anzumeIden, oder 

b) dem Lehrling ·die zum 'Besuch der Berufs
schule erforderliche Zeit frei'zugeben, oder 

c) . den Lehrling 'zum regelmäßigen Schulbesuch 
anzuhaJl~en, oder 

d) den ,Lehrling nicht zu herUlfsfremden Tätig
keiten zu verwenden, oder 

e) hei der Aufnahme von Lehrlingen die auf 
Grund des§ 8 Abs. 3 fes~esetzte Ver
hältniszahl 'zu Ibeachten, oder 

f) einen geeigneten ,Ausbilder mit ·der Aus
bildung zu betrauen, 

Fa s s u n g de sEn t w u r fes: 

meneinhellig;keit .el1for,derlich; kommt keine 
Stimmenein!helhgkeit :zustande, so hat der Vor
sitzende dies 'der für die in Beratung stehende 
Angelegenheit zuständigen Stelle mitz'uteilen, die 
Ülbereinstimmende Ansicht von mindestens zwei 
bei der Beschlußfassung .anwesenden Mitgliedern 
(Ersatzmitgliedern) aber nur dann als deren 
Stellung,nahme 'anzuschließen, wenn der Beirat 
um ein Gutachten ersucht worden ist oder wenn 
di,e Mitglieder (Ersatzm~tglieder) !die Weiterlei
tung ihrer Stellrullignahme verlangen. 

(8) Der Vorsinzende hat erif'oroerlichenfalls 
für einzelne Beratungsgegenstände Sachverstän
di.ge den Sitzungen des Beiutes beizuziehen. Die 
Sachverständigen w,er,den 'durch Beschluß des 
Beirates bestellt; es dürfen für einen Beratungs
gegenstand nicht mehr ,als drei Sachverständige 
bestelLt werden. Die Sachverständigen besitzen 
kein Stimmrecht. . 

(9) Die BürO/geschäfte des Lan'des-Berufsaus
bildun:g;sibeirates sind von der Lehrlingsstelle zu 
führen. Der ,Beirat hat eine GeschäftsoI'dnung 
zu ,beschließen, in welcher der GeschäJtsgan'g auf 
Grund der gesetzlichen Vorschriften so geordnet 
wird, daß die ErfüHung der dem Beirat .übertra
.genen Autgaben sichergestellt ist. 

(10) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des 
Lafi1des~Ber.ufsausbadungSibeiranes versehen ihr 
Amt auf Grunld einer öff·en tlichen Verpflichtung 
als ein Ehrenamt; sie und die sonst bei den 
Sitzungen ides 'Beirates Anwesenden sind ver
pflichtet, über den Verlauf der B,eratungen des 
Beirates Verschwiegeruheit zu hewaihren. Die 
Mitglieder und ,die Ersatzmitglieder des Beirates 
halben ·das Recht, der Durchführung von Lehr-, 
abschlußprüf;ungen, Ausbilderprüfungen und a11-
f~Higen Teilprüfungen j.ederzeit be'rzuwohnen. 

e) heider Aufnahme von Lehrlingen die auf 
Grund ,des § 8 Aibs. '3, 4 und 5 festgesetzte 
Ver1hä1tniszaJII zu beachten, 

f) einen .geeigneten Ausbilder mit der Aus
bildung zu betrauen, oder 
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begeiht eine Verwaltungsübertremtng- ,und ist von 
der Bezlirksvel"'Waltungsbehöflde mit einer Geld
strafe ibis ~u 6000 Soder mit Arrest bis zu drei 
Wochen, nach wiederiholter nestrafung jedoch mit 
einer Geldstnfe von 3000 bis 15.000 S oder mit 
Arrest von zwei bis sechs Wiochen zu bestrafen. 

(2) a) Wer einen Lelhrling im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ausbiLdet, obwohl ,ihm die, 
Ausbildung Vlon Lehrlingen ,&emäß § 4 ver
hoten ist, lOder 

h) wer die Aushjjldung im Sinne die&es Bun
desgesetzes fortsetzt, obwohl die Eintra
gung des Lehrvertrages gemäß § 20 rechts
kräfüg verweigert oder gelöscht wurde, 
'Oder 

c) wer Personen in einem ,Lehrberuf in 'einer 
-besonderen selbständigen Auslbildungsein
r,ichtung aus1hildet, ohne im Besitz einer 
H-ewilligung ,gemäß § 30AJbs. 1 zu sein, 

begeht eine Verwa>ltuIllgsÜlbertretung und ist von 
der BeziMtsverwalltungSibelhörde mit einer Geld
strafe bis zu 30.000 S lOder mit ,Arl1est bis zu 
drei Mon3iten ~u ibes'tralfen. 

(3) Wird ein Gewel1be durch einen Stellver
treter lOder Pächter betrieben, so sind die Geld
und 'Arreststrafen ,gegen den Stellvertreter oder 
Pächter zu verhäIllgen. Der Gewel1beinhaher ist 
neben Idem Steillvertreter s,trafbar, wenn die 
Oheruetmng mit seiner Kenntnis begangen 
wurde oder wenn er ibei der nach den Verhäilt
nissen möglichen 'eigenen Beauifsicht~gung des Be
triebes lOder !bei der Auswa:hl oder Beaufsichti
gung des Stellvertreters es an der erforderlichen 
Sor,gfalt hat fehl,en Qassen. 

Übergangsbestimmungen 
§ 33. (1) Die im Zeitpunkt des IIlIkrafttretens 

dieses Bundesgesew:es geLtenden, auf Grund der 
§§ 13 a Albs. 6 oder 14 a der Gewerbeordnung 

Fassung des Entw,urfes: 

g) 'eine Anzeige gemäß§ 9 Albs. 9 rechtzeitig 
zu ,erstatten, 

begeht eine Verwaltun1gsübertremtng und ist 
von der ,ß,ezirk5verwaltungsbehör,de mit einer 
GeLdstrafe bis zu 10000 S oder mit Arrest bis 
zu dr'ei Wochen, nach wiedeflholter 'Bestrafung 
mit einer Geldstr3lfe von 3 000 S bis 20 000 S 
oder mit Arrest von zwei bis sechs Wochen zu 
bestrafen. 

(2) a) Wer unter Vort~uschung, Lehrberechtig
,ter zu sein, eine Person in eimern Lehrberuf 
ausbildet, sofern nicht der Tatbestand der 
lit. c vorliegt, oder 

b) wer einen Lehrlin.g im Sinne dieses Bun
desg,esetiZ ausbiLdet, obwdhl Idies gemäß 
§ 3 a Abs. 1 unzulässig ist, oder 

c) bisherige lit.a 

d) bisherige l:it. b 

,e) wer einen Kmrs zur Votibereitung auf die 
A~sbi:lderpr,üfung als anerkannten Kurs 
bezeichnet, ohne im Besitz einer Berech
,tig,ung gemäß § 29 g zu sein, oder 

f) bisheri:g,e l~t. c 

(3) Wenn 
a) ,die Bestel1uIllg eines gewel"'berechtlichen 

Geschäftslfiiihrers an,gezeigt oder genehmigt 
wUl1de, 

h) die Ülbertragun,g der Ausübung des Gewer
:besan einen ,gewerberechtlichen Pächter 
aIllgez,eigt oder ,genehmigt ,wurde oder 

c) die Bestellung eines F~lia~geschäftsführers 
für eine hestimmte iB,etriebsstätte angezeigt 
oder genehmigt wurde, 

sind Geld- und Arreststra.fen Igegen diese Perso
nen zu V'el1hängen. ner Gewer'betrerbende ist 
neben dem .gewer:berechtlichen Geschäftsführer 
oder FilialgeschäftSiführer strafbar, wenn er die 
VerwaJltungsübertretung wissentlich ,duldet oder 
wenn er heider Auswahl des gewel1berechtlichen 
Geschäftsführers loder FilialgeschäJts,führers ,.es an 
der edor.derliichen Sor~f'ah: hat f.ehlen lassen. 

708 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 81 von 86

www.parlament.gv.at



82 708 der Beilagen 

Ge 1 te n d e Fa s s u n g: 

erlassenen R,echtsvorschriften, ·die den Ersatz der 
Lehrzeit loder der Lehrabschlußprüf.un;g regeln, 
bleiJben' ails Bundesgesenz bis ,zu ,dem Zeitpunkt 
in Geltung, in dem die betreffende Angelegenheit 
d:urch Verordnung gemäß § 28 di,eses Bundes
gesetzes geregelt [worden ist. 

(2) Die in der Anlage 'A zu diesem Bundes
gesetz angeführten BeschLüsse der Fachgruppen 
betreffend Lehrllingshöchstzahlen :bleiJben als 
Bundesgesetz bis zu dem Zei'llpunktin Geltung, 
in ,dem die hetreffende Angelegenheit durch Ver
ordnung igemäß § 8 dieses Bundesgesetzes ge
regelt worden ist. 

(3) nie inder ,Anllage S z:u ,diesem Bundes
gesetz angeführten Beschlüsse der Fachgruppen 
betreffend PrÜifunglsordnuIligen, die von den 
LandeshaUiptmännern .gemäß dem IbisherLgen 
§ 104 c der Gewel1beordnung erlassenen Gese!l1en
prüfuIlJgsordnungen, d1e 'Vlon der Bundeskammer 
der gewel"'blichen WirtschaJft .~emäß dem bis
herigen § 104 f der Gewenbeordnung erlassene 
und herausgegebene Pr,iilfüngsordnung für die 
Kaufmannsgehillfenprüfullig sowie die Richtlinien 
der Al1beitsgemeinschalft der In1dustrie- und 
HandelSlkammern in der Reichswirtschafts
kammer für die Frorvtührullig .der Fachal1beiter
und GehilLfeI1ipriilfungender deutschen Industrie
und Handelskammern, in der Fassung des Rechts
überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 6/1945, bLeiben 
hinsichtJIich Ider Bestimmungen, die durch die im 
§ 24 dieses Bundesgesetzes entlhaltene Verord~ 
nungseI1mächt~gung gedeckt sind, mir die in der 
Lehrber'wfsliste angefülhnen Lehrb.erufe als 
ß.undesgesetz his zu dem Zeillpunkt in Geltung, 
in dem die betreffende Angelegenheit durch Ver
ordnung gemäß § 24 dieses Bundesgesetzes neu 
geregelt worden ist. Jede Fachgruppe hat ·die in 
der Anllage S ,dieses Bundesgesetzes angeführten, 
ihren Winkunrgsbereich 'betreff·enden Beschlüsse 
und jede LandeskaJffimer der gewerblichen Wirt
schaft die Richtilinien der Arbeitsgemeinschaft der 
Industrie- und Handelskammern in der Reichs
wirtscha:ftS/kammer für die Foruführung der 
Fachanbeiner- und Gehafenprüf.ungen .der deut
schen Industrie-und Handelskammern wä>hrend 
der Da,uer der Geltung dieser Viorschriften zur 
allgemeinen Einsicht aufzuQegen. Die angeführten 
Richt:1inLen der Aribeit~gemeinschaJft der Industrie
un,d Handelskammern in der ReichswirtschaJts~ 
kammer treten jeldenfa:l1s WI1if Jahre nach Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes außer Kraft. 

(4) Personen, die vor Inikrafttreten dieses 
Bundesgesetzes a'Uif Grund 'Von Lehr-, Ausbil
dUIlJgs- oder Beschä>ttigungsvertr1igen in einem auf 
Grund ,der im Zei·tpunkt des Albschlusseseines 
solchen Vertrages geltenden Rechtsvorschriften 
:z;ulässigen Lehr:beruf in die LehrlingsrOillen der 
Kammern der gewerblichen Wirtschaft oder die 

Fassung des Entwurfes: 
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ProtolrolLbücher im Sinne des !bisherigen § 99 
der Gewel"lbeordnung eingetragen worden sind 
oder ,deren AusbiIdung in einem solchen Lehr
beruf einer Lehrlingsrollen oder ProtokoInbücher 
führenden Steille angezeigt worden ist, geilten, 
sofern die Ausbildung nicht in einer Ibesonderen 
selbständigen Ausbildungseinrichtunlg erfolgt, als 
Lehrlinge im Sinne dieses Bundesgesetzes, auch 
wenn der Lehrherr :kein Inhaber (Pächter, ge
werbelberechtllicher Stellvertreter oder Geschäfts
führer) eines Gewerbes ~m Sinne der Gewerbe
ordnung oder eines im § 2 Ahs. 4 angeführten 
Betriebes ist. Der weiteren Ausbildung ,dieser 
Lehrlinge stehen die Bestimmungen dieses lBun
desgesellz nicht ,entgegen. 

(5) Die Bestimmungen des § 2 .Acbs. 3 dieses 
Bundes,geseuzes finden keine Anwendung 

a) auf Personen, ,die im Zei~punkt des Inkraft
tl'etens ,dieses Bundesgesetzes auf Grund 
ihr,er Gewerbeberechügung ZU!; Ausbildung 
Vlon ,Lehrlingen berechtigt waren, ohne die 
im § 2 Albs. 3 angeführten ~oraussetzungen 
nachgewiesen 'Zu halben, 

,b) auf Personen, die auf Gl'lund ihrer Ge
werlbe'berechtilgung zur ,Aus:biMung von 
;Lehrlingen berechügt sind, w,enn dieses Ge
weribe Slpäter unter die handwerksmäßigen 
Gewerlbe eingereiht oder bei Ikon'zessi'Onier
ten GeweI1ben ,die EI1bringung eines Be
fähigungsnachweises eingeführt wir'd. 

(6) Vor dem Inknft.treten dieses Bundes
gesetzes erf.ollgreich albgelegte ,Facharbeiterprü
Jungen werden :hinsichtlich iihr,er Rechtswirkungen 
den vor dem I11iknfttreben dieses Bundesgesetzes 
edolgreich 3!bgelegten GesellenprÜlfun,gen gleich
gestellt. Vor dem Inkralfttreten dieses Bundes
gesetzeserf~reich aihgelegte Gesdlen prüfungen, 
Fachanbeiter'Pr.iil~ungen, GehiHenprÜifungen, Lehr
lingsprüfungen und Kaufmann$gehilfen,prüfungen 
g,elten :ds erfol1greich ahgelegteLehr:ibschlußprü
fun gen im Sinne d~eses BUflidesgesetlzes. 

(7) Vorsitzende von Pr,Ü1fungskommissionen, 
die auf Grund der bisherigen Vorschriften be
stellt worden sind, und Beisit:zer von Prüfungs
kommiss~onen gelten für den Rest ihrer Amts
dauer als Vorsitzende oder Beisitzer der ent
sprechenden ,Prüf,ungskommiss~on nach § 22 und 
können auch ohne Nachweis ·der VOl':lJussetzungen 
gemäß § 22 Albs. 2 oder 3 für weitere zehn Jahre 
als Vorsitzende oder Beisitzer der entsprechenden 
Prüfungskommission herangezogen ,werden, w,enn 
sie :zumindest in ,den iletzten drei J alhren das Amt 
eines Vorsitzenden oder Beisiuzers ausgeübt 
haben. Sofern hinsichtliich neu anerkannter Lehr
berufe nicht genügend Personen die Voraus
setzungen gemäß § 22 Abs. 2 oder 3 er-
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füllen, sind solche IPersonen als V'Ürsitzende der 
Prüfungskommissoonen zu hestellen 'Oder a.ls Bei
siozerzu bestimmen, d~e den fachlichen Anfor
derun&enam ehesten ent~prechen. 

(8) Nachsichten von den IBedingungen der Zu
lassung zu einer Lehrarbschlußprüfung, die vor 
Inkrafttretendieses Bunidesgesetz·es erteilt wor
den sind, geloen alls Zulassung Zur Lehrabschluß
prüfung gemäß§ 23 dieses ,B'llndeSigesetzes. 

{9) Inihaiber von Ausbilldung!>einrichtungen 
gemäß § 30, in denen am 16. Dezemlber 1965 in 
einem oder mehreren Lehrheru:fen ausgebildet 
wurde, dür,ren diese Au~bild'll11ig im bisherigen 
Umfang his zur rechtskrä!ftigen Entscherdung 
über die Verleihung .einer Bewilligung gemäß 
§ 30 weiter durchführen, wenn sie binnen sechs 
Monaten nach Inikr.afttreten dieses Bundesgesetzes 
dem Bundesministeriumtür Handeli, Gewerbe 
und Industrie anzeigen, d:aß sie am 16. Dezember 
1965 Inh1a!ber einer AusibQJdungseinrichtung gemäß 
§ 30 waren. Das ,Bundesministeril\lll11 ,für Handel, 
Gewerbe unl(f -Industrie hat auf Grund emer 
solchen Anzeige eine Bewilligung gemäß § 30 z.u 
erteilen, wenn die Voraussetzurug,en des § 30 
Abs. 2 Iit. abis c gegeben sind. 

(10) Soweit rn Ibundesgesetzlichen Vorschriften 
auf Bestimmungen verwiesen wird, ,die gemäß 
§ 34 ldieses Bundesgesetzes außer Kraft treten, 
g,ilt nunmehr die V:erweisUllJg auf"die entsprechen
den Bestimmung,en dieses Bundesgesetzes und der 
hiezu' ergang:enen Verordnungen. 

Schluß bestimmungen 

§ 34. (1) § 19, soweit ,die Möglichkeit der 
übertragung ,der 13,esorgung der Angeleg,enheiten 
der LehtlingssteHen an ,andere Lehrlingsstellen 

. geregelt wird, und § 31 dieses Bundesgesetzes 
treten nach Ablauf des Tages der Kundmachung, 
die sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
am 1. Jänner 1970 .in K!1ak Auf dieses Bundes
gesetz gestützte Verordnungen können schon 
vor diesem Zeitpunkt erlassen werden, treten 
aber f11iilh'estens zugleich mitdies:em rBundesgesetz 
in Kraft. 

(2) Soweit in ,diesem :Bundesgesetz hinsichtlich 
des Lehrverhailtnisses nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, h~dben die Vorschriften des 
Al'beitsrechtes unberührt. 

(3) Durch das Lnkra:fttreten dieses Bundes
gesetzes bldben insbesondere auch unberührt: 

1. Das Al'beitsin'spektionsgesetz 1956, BGBl. 
Nr.147, 

Fa s S'U n 'g des E n t w ur fes: 
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2. das Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz, 
BGBL Nr. 99/1952, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBI. Nr. 80/1957, 

3. §§ 4, 6 und 29 des Handelskammergesetzes, 
BGBt Nr. 182/1946, in der Fassung des Bundes
gesetzes BOB'!. Nr. 76/1950, 

4. §§ 2 urud 31 Abs. 2 des Arbeiterkammer
gesetzes, BGEL Nr. 105/1954. 

(4) Mit Inkl1afttr·eten dieses Bundesgesetzes 
verlieren die Wirksamkeit: 

1. a) § 14 ,vierter . und fünfter Absatz der 
Gewerbeordnung, Ietzterer jedoch nur in
soweit, als er sich nicht auf die Zulassung 
zur Meisterprüfung hezieht, 

b) § 13 a Abs. 6 und 14 a der Gewerbe
ordnung, soweit sieden Ersatz d.er ord
nungsmäßigen B-eendigung des Lehrverhält
nisses durch Sch.ulhesuchvorsehen .und 

c) § 14 ob A1bs~ 2 his 6, Abs. 2 jedoch nur 
insoweit, als er sich auf die Gleichhaltung 
der Verwendung als Lehrling bezieht, §§ 97 
:bis 105,a, § 132 'Et. f, soweit ·er sich auf 
Lehrlinge bezieht, und § 133 a lit. ,d der 
Gewerbeordnung; 

2. das Gesetz GBL f. d. L. ö. Nr. 302/1939, 
mit dem einiige ,das Lehrlingswesen betreffende 
gewerberechcliche Vorschriften abgeändert und 
ergänzt werc1en; 

3. Art. XXXIII der Geweroberechtsnovelle 1952, 
BGBL Nr; 179; 

4. Idie ehemals deutschen Vorsch.riften,soweit 
sie Angelegeniheiten regeln, die Ge~nsoanddieses 
Bundesgesetzes sind, insbesondere 

a) der Erlaß des Reichswirtschaftsministers 
vom 2. Dezember 1938, Zl. III/SW 18585, 
·zum Aufhau des industriellen und kauf
männischen AUSibadungs- und Prüfungs
wesens; 

b)die Verordnung vom 15. Dezember 1939, 
Deutsches RGBl. I S. 2425, über die Aus
hildung von Fachkräften; 

c)die Verordnung vom 6. Jänner 1940, Deut
sches RGB1. I S. 32, über Maßnahmen auf 
dem Gebiete .der Berufsausbildung ~m 
Handwerk; 

d) die Satzungen derPrüfungsämter für die 
Industrie-, Bacharbeiter- und Gehilfenprü
fungen .der Industrie- un·d Handelskammer; 

5. für den Geltungsbereichdieses Bundes
gesetzes Art. II und III des Bundesgesetzes vom 
9. Juli 1953, BGBL Nr. 141. 

(5) § 16 des Bäckereial1beitel1gesetzes, BGBl. 
Nr. 69/1955, in der Fassung des Art. I Z. 2 des 
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BUIl!desgeSietzes vom 1. Juli 1960, BGBl. Nr. 116, 
verLiert zu dem Zeitpunkt seine Wirksamkeit, 
in dem ,die betreff.ende Angelegenheit vom 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einv,ernehmen mit dem Bundes
ministerium für soziale Verwaltung durch Ver
ordnung gemäß § 8 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes 
geregelt wOl'den ist. 

Vollziehung 

§ 35. Mit der VolLziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. D.as Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie; hinsichtlich der Erlassung 
der V,erordnungen gemäß §§ 7, 8, 24 und 28 
bezüglich der Lehrberufe auf dem Gebiete der 
Schiffahrt, des Eisenbahn- und des Luftv,erkehrs, 
des Post-, Te1egraphen- und Fernsprechwesens 
im Einvernehmen mit ,dem Bundesministerium 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
und bezüglich der Lehrberufe auf dem Gebiete 
des Geld-, Kredit- und Versicherungswesens im 
Einvernehmen mit ,dem Bundesministerium für 
Finanzen, hinsichtlich der Erlassung der Verord
nungen gemäß § 28 weiters bezüglich der der 
Aufsicht des Bundesministeriums für Unterricht 
unterstehenden Schulen im Einvernehmen mit 
diesem Bundesministerium und -bezüglich der 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen im Ein
vernehmen mit ,dem Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, hinsichtlich .der Er
lassung der Verordnungen g,emäß § 8 Abs. 3 und 
hinsichtlich der Bestimmung des § 34 Ahs. 5 im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
soziale Verwa;ltung, hinsichtlich der Bestimmun
gen der §§ 12 Abs. 5, 16 Abs. 2, 19 Albs. 11 und 
26 Abs. 3 im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Finanzen und hinsich,tlich der 
Bestimmung des § 4 Abs. 9 im Ein:vernehmen 
mit dem BUilidesministerium für Justiz; 

2. das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie und das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung geme,insam hinsichtlich der 
Bestimmungen des § 18 und des § 34 Abs. 4 Z. 1 
lit. c, soweit er sich auf die Aufhebung des 
§ 105 a der Gewerbeordnung bezieht; 

3. das lBundesministerium für soziale Verwal
tung hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 17 
und, 34 Abs. 4 Z. 5. 

Fas'sung des Ent,wurfes: 

§ 35. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ,ist, sofern Abs. 2 ruicht 'anderes be
stimmt, ,der Bundesmintster'fürHandel, Gewenbe 
und Industrie betraut, ,un,d ,zwar 

1. im Einvernehmen mit dem gemäß dem 
Bundesministeriengesetz 1973, BGBl. Nr. 389, 
zuständigen Bundesminister hinsichtliGh der Ver
ordnungen gemäß den §§ 7, 8, 8 a, 24 und 28 
bezüglich der Lehrberufe gemäß § 5 Abs. 3, die 
Tätigkeiten zum Gegenstand haben, die in den 
Wirkungsbereich des jeweiligen Bundesministers 
fallen; 

2. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Unterricht und Kunst hinsiChtlich der Erlas
sung der Verordnungen ,g,emäß§28bezüglich 
der der Auf,sicht dieses Bundesministers unter
liegendenSchulen; 

3. im Einvernehmen mit ,dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung hinsichtlich der 
Erlassung ,der Vemrdnungen gemäß§ 28bezüg
lichder Universitäten und Kunsthochschulen; 

4. im Einv,ernehmen mit dem Bundesminister 
für ,soziale Verwaltung hinsichtlich der Erlassung 
der Verordnungen gemäß § 8 Abs. 3; 

5. im Einv:ernehmen mit ,dem .Bundesminister 
für ,Finanzen hin~ichtlich des § .12 Ahs. 5, § 16 
Abs.2, § 19 Abs. 9, § 26 Abs. 4 und § 29 f 
Abs.2; 

6. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz hinsichtlich des § 4 Abs. 9. 

(2) Mit der VOillziehung des '§ 18 sind der 
Bundesminister für Handel, Gew;elibe und Indu
strie und der Bundesminister für 'soziale Ver
waltung gemeinsam betraut. 

708 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)86 von 86

www.parlament.gv.at




